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Allgemeine Produktbedingungen

Bedingungen maxblue Depotkonto

1. maxblue Depotkonto

Das maxblue Depotkonto ist ein reines Verrechnungskonto zum maxblue 
Depot. Es wird in laufender Rechnung nach Maßgabe der Nrn. 7–10 der  
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank geführt (Kontokorrentkonto). 
Es ist nicht für den Zahlungsverkehr zugelassen (Scheckziehungen, Last-
schrifteinlösungen usw.). Über Guthaben kann jederzeit verfügt werden.

2.  Fremdwährungsguthaben, An- und Verkauf von Fremdwährung

Die Auszahlung auf Fremdwährung lautender Guthaben kann ebenfalls nur 
über das Verrechnungskonto und nur in Euro verlangt werden. Der Ankauf/ 
Verkauf von Fremdwährung gegen Euro erfolgt zum Referenzkurs der Deut-
sche Bank AG des Bankarbeitstages, an dem der Kauf-/Verkaufsauftrag erteilt 
wird, sofern der Bank der Auftrag mindestens eine Viertelstunde vor Han-
delsende des jeweiligen Tages vorliegt. Nach diesem Zeitpunkt eingehende 
Aufträge werden am nächsten Bankarbeitstag abgerechnet. Die Verbuchung 
erfolgt zwei Bankarbeitstage nach Abschluss des Devisengeschäfts.

3. Verzinsung von Guthaben

Für die Verzinsung auf Euro lautender Guthaben gelten die im jeweils aktuellen 
Preis- und Leistungsverzeichnis unter 2 b „Zinsen und Konditionen“ angege-
benen Zinsen. Der jeweils aktuelle Zinssatz wird auf Anfrage telefonisch oder 
über Online-Services mitgeteilt. Änderungen des Zinssatzes werden ohne 
schrift liche Mitteilung wirksam. Die Zinsen werden am Ende eines Quartals 
dem maxblue Depotkonto gutgeschrieben. Die Verzinsung von Guthaben in 
fremder Währung kann ebenfalls dem jeweils aktuellen Preis- und Leistungs-
verzeichnis unter 2 b „Zinsen und Konditionen“ entnommen werden.

4. Kontoauszüge

Sofern ausschließlich das maxblue Depotkonto bei der Bank unterhalten wird, 
werden die Kontoauszüge mit allen Umsätzen monatlich erstellt und zuge-
sandt. Wird neben dem maxblue Depotkonto ein persönliches Konto unter-
halten, werden die Kontoauszüge über Kontoauszugsdrucker (KAD) erstellt, 
sofern nichts anderes mit der Bank vereinbart wird.

5. Kontoauflösung

Die Abrechnung des gekündigten maxblue Depotkontos zwecks Auflösung 
kann nur zum Ende eines Monats verlangt werden. Bei bestehendem max-
blue Depot ist die Auflösung des maxblue Depotkontos nur möglich, wenn 
am nächsten Bankarbeitstag ersatzweise ein anderes Verrechnungs konto 
verwendet wird.

Bedingungen maxblue Wertpapier Sparplan

1.  maxblue Wertpapier Sparplankonto und maxblue Wertpapier 
Spar plan  Depot

(1) maxblue Wertpapier Sparplankonto
Das maxblue Wertpapier Sparplankonto ist ein reines Verrechnungskonto 
zum maxblue Wertpapier Sparplan Depot. Es dient der Buchung aller Geld-
zahlungen in Zusammenhang mit den Wertpapiertransaktionen und Wert-
papierpositionen im maxblue Wertpapier Sparplan Depot.

Es wird in laufender Rechnung nach Maßgabe der Nrn. 7–10 der Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen der Bank geführt (Kontokorrentkonto). Es ist 
nicht für den Zahlungsverkehr zugelassen (Scheckziehungen, Lastschrift-
einlösungen usw.). Über Guthaben kann ausschließlich durch Baraus-
zahlung und Überweisung verfügt werden.

Das maxblue Wertpapier Sparplankonto ist auf Guthabenbasis zu führen.

(2) maxblue Wertpapier Sparplan Depot
Das maxblue Wertpapier Sparplan Depot dient zur Verbuchung der über 
den Sparplan erworbenen Wertpapiere.

2. Wertpapieruniversum und Anlageaufteilung (Asset Allocation)

Der Anleger kann im Rahmen der für den Sparplan jeweils aktuellen Pro-
duktliste mit Wertpapieren wählen, ob er einen reinen Investmentfonds- oder 
Zertifikate-Sparplan oder eine Kombination erwerben möchte. Er kann nur 
solche Wertpapiere auswählen, deren Risikoklasse höchstens der Depot-Risi-
koklasse des maxblue Wertpapier Sparplan Depots entspricht.

Er hat zu beachten, dass ein maxblue Wertpapier Sparplan nur eine begrenzte 
Anzahl von Ansparposten enthalten kann. Ab einem Anlagebetrag von 50 
Euro kann nur ein Wertpapier gewählt werden. Ab einem Anlagebetrag von 
100 Euro können 2 Wertpapiere und ab einem Anlagebetrag von 150 Euro 
können bis zu 3 Wertpapiere gewählt werden. Ein einzelner Posten darf eine 
bestimmte Mindestgröße nicht unterschreiten. Es besteht die Möglichkeit, 
die zunächst gewählte prozentuale Aufteilung oder die Wahl der im Sparplan 
beinhalteten Wertpapiere (Asset Allocation) abzuändern.

Die jeweils aktuelle Produktliste wird im Internet veröffentlicht.

Wenn ein vom Anleger gewähltes Wertpapier in einer aktualisierten Liste mit 
Wertpapieren nicht mehr enthalten ist, kann die Bank eine Teilkündigung über 
diese Anlage aussprechen.

3. Einzahlungen

(1) Ratierliche Einzahlungen
Die Einzahlungen sind grundsätzlich monatlich regelmäßig in der verein-
barten Höhe auf das maxblue Wertpapier Sparplankonto zu leisten. Ein 
Aussetzen der Sparrate ist bis zu sechs Monaten möglich.

(2) Außerplanmäßige Einzahlungen
Es können jederzeit außerplanmäßige Einzahlungen auf das maxblue 
Wertpapier Sparplankonto geleistet werden. Die nach der Asset Alloca-
tion vor genommene Anlage in Wertpapieren auf dem maxblue Wertpa-
pier Sparplan Depot kann pro Anlagezeitraum einen vorher festgelegten 
Höchstbetrag nicht überschreiten. Übersteigt das auf dem maxblue Wert-
papier Sparplankonto vorhandene Guthaben diesen Betrag, so wird das 
Guthaben in Höhe der überschießenden Summe im betreffenden Anlage-
zeitraum nicht angelegt.

4. Verzinsung von Guthaben

Für die Verzinsung von Guthaben auf dem maxblue Wertpapier Sparplan-
konto gelten die jeweils in der Übersicht „Konditionen und Preise“ angege-
benen Zinsen. Der Zinssatz ist variabel. Der jeweils aktuelle Zinssatz wird auf 
Anfrage telefonisch oder über den Online-Service mitgeteilt.

5. Abrechnung erworbener Anteile

Zum Anlagetermin wird jeweils das zum Geschäftsbeginn des Anlagetermins 
verbuchte Kontoguthaben des maxblue Wertpapier Sparplankontos gemäß 
der vorgegebenen Wertpapierauswahl und Wertpapieraufteilung angelegt.
Voraussetzung hierfür ist, dass das Guthaben auf dem maxblue Wertpapier 
Sparplankonto bei der Anlage in einem Wertpapier mindestens 50 Euro, bei 
der Anlage in zwei Wertpapieren mindestens 100 Euro und bei der Anlage in 
drei Wertpapieren mindestens 150 Euro beträgt. 
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Die Wertpapiere werden zum 20. eines jeden Monats bzw. zum darauffol-
genden Bankarbeitstag erworben. Soweit die Sparrate und eventuell höhere 
Einzahlungsbeträge des Anlegers nicht ausreichen, um volle Stücke zu erwer-
ben, erwirbt der Anleger einen entsprechenden Anteilsbruchteil in bis zu vier 
Dezimalstellen nach dem Komma. Die erworbenen Wertpapiere werden im 
maxblue Wertpapier Sparplan Depot in der Regel in Girosammelverwahrung 
verbucht. Informationen zur jeweiligen Lagerstelle können der Transaktions-
übersicht bzw. dem Transaktionsreport entnommen werden.

Zertifikate werden grundsätzlich nach Eröffnung des Handels zum erstmög-
lichen Kurs abgerechnet, Investmentanteile zum von der jeweiligen Fonds-
gesellschaft festgelegten Ausgabepreis. Bei der Umrechnung von Devisen 
werden die Preise des internen Bankfixings verwendet. 

Für den Fall, dass Orders aus von der Deutsche Bank Privat- und Geschäfts-
kunden AG nicht zu vertretenden Gründen nicht zu dem oben genannten 
Datum ausgeführt werden können, gilt die Auftragserteilung zum Erwerb der/
des jeweiligen Wertpapiere/s als Billigstorder mit Gültigkeit bis zum Monats-
ende. Wird ein Auftrag bis Ultimo nicht ausgeführt, verbleibt das auf den Spa-
ranteil des Kunden entfallende Kontoguthaben auf dem maxblue Wertpapier 
Sparplankonto.

Die Bank ist befugt, im Interesse des Anlegers Kauf- und Verkaufsorders meh-
rerer Kunden zu bündeln (Blockorders). Der Zuteilung auf die einzelnen Kun-
dendepots wird, soweit die Ausführung zu mehr als einem Kurs erfolgt ist, ein 
nach dem arithmetischen Mittel gebildeter Mischkurs zugrunde gelegt. 

6. Ertragsgutschriften

Ertragszahlungen in Form von Gutschriften und Ausschüttungen werden 
automatisch dem maxblue Wertpapier Sparplankonto gutgeschrieben und an 
dem auf die Ertragszahlung folgenden Anlagetermin gemäß der Asset Alloca-
tion angelegt, sofern die in Nr. 5 genannten Voraussetzungen erfüllt sind.

7. Auflösung von Investmentfonds, fällige Zertifikate

Wird ein Wertpapier, das der Kunde in seinem maxblue Wertpapier Sparplan 
Depot verwahrt, wegen Fälligkeit oder aus einem anderen Grund zurückge-
zahlt, so wird die Bank den Kunden darüber benachrichtigen. Sollte keine 
anderslautende Weisung erfolgen, wird dieser Betrag dem maxblue Wert-
papier Sparplankonto gutgeschrieben und als außerplanmäßige Einzahlung 
behandelt. Der Kunde erteilt der Bank bezüglich der neuen Wertpapieraus-
wahl Weisung. 

8. Erhöhung der Wertpapier-Risikoklasse

Erhöht sich die Risikoklasse eines gewählten Wertpapiers in der Form, dass 
der Anleger dieses aufgrund seiner Depot-Risikoklasse nicht mehr ansparen 
kann, so erhält der Anleger hierüber eine Mitteilung. Soweit keine anders-
lautende Weisung des Anlegers erfolgt, verbleibt der auf diesen Anteil ent-
fallende Betrag auf dem maxblue Wertpapier Sparplankonto. Der auf das 
betroffene Wertpapier entfallende Anteil des Guthabens wird zu gleichen 
Teilen zur Erhöhung der Käufe der übrigen Wertpapiere der Asset Allocation 
verwendet.

9. Transaktionsprotokolle

(1) Kontoauszug maxblue Wertpapier Sparplankonto
Der Anleger erhält für das maxblue Wertpapier Sparplankonto am Ende 
jedes Kalenderquartals eine Transaktionsübersicht mit den Kontoumsät-
zen, dem Anfangssaldo und dem Endsaldo sowie zum Jahresende eine 
Saldenübersicht.

(2)  Transaktionsübersicht und -report maxblue Wertpapier Sparplan Depot
Der Anleger erhält in der Transaktionsübersicht für jedes Kalenderquartal 
Abrechnungen der Wertpapiertransaktionen über das maxblue Wertpapier 
Sparplan Depot. Sofern die Anlage in einem Wertpapier das Dreifache des 
höchsten Betrags übersteigt, bis zu dem nach dem Ver mögens bildungs-
gesetz in der jeweils geltenden Fassung vermögenswirksame Leistungen 
gefördert werden können (dies entspricht zurzeit Käufen ab 117,50 Euro), 
erhält der Anleger einen Transaktionsreport. Dieser wird am Quartalsende 
durch die Transaktionsübersicht ersetzt.

10. Aussetzung der Ausgabe von Anteilscheinen

Wenn die Kapitalanlagegesellschaft die Ausgabe neuer Investmentanteile 
vorübergehend oder endgültig eingestellt hat, werden während dieser Zeit 
keine Anteile des betroffenen Wertpapiers erworben. Der auf dieses Wertpa-
pier entfallende Anteil des Guthabens auf dem maxblue Wertpapier Sparplan-
konto wird bei folgenden Anlagen für den Erwerb der Wertpapiere verwen-
det, die zusätzlich im Rahmen der Asset Allocation ausgesucht worden sind. 
Der auf das betroffene Wertpapier entfallende Anteil des Guthabens wird zu 
gleichen Teilen zur Erhöhung der Käufe der übrigen Wertpapiere der Asset 
Allocation verwendet.

11. Änderung des Vertrags

Ein Auftrag zur Änderung der gewählten Wertpapiere, zur Aufteilung der 
Wertpapiere und zur Höhe der Sparrate wird bei einem Anlagelauf berück-
sichtigt, wenn er der Bank in schriftlicher Form mindestens 5 Bankarbeitstage 
vor dem Anlagelauf vorliegt. Später eingehende Änderungsaufträge werden 
bei dem nächstmöglichen Anlagelauf berücksichtigt.

12. Beendigung des maxblue Wertpapier Sparplans

Die Beendigung des maxblue Wertpapier Sparplans ist jederzeit möglich. Die 
Kündigungserklärung muss der Bank mindestens 5 Bankarbeitstage vor dem 
Termin des Vertragsendes zugegangen sein, um berücksichtigt zu werden. 
Geht die Kündigungserklärung später ein, wird der maxblue Wertpapier Spar-
plan zum nächstmöglichen Termin geschlossen.

Ganze Anteile werden dem Anleger auf Wunsch auf ein drittes Depot übertra-
gen. Bei Anteilsbruchteilen besteht ausschließlich ein Anspruch auf Auszah-
lung des Gegenwertes. Es besteht kein Anspruch auf taggleiche Ausführung. 
Sofern nichts anderes vereinbart wurde, wird der Verkaufserlös auf das max-
blue Wertpapier Sparplankonto überwiesen. Das vorhandene Guthaben wird, 
sofern nichts anderes vereinbart wurde, auf ein vom Kunden zu benennendes 
Konto überwiesen.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Neufassung zum 22. Mai 2012

Grundregeln für die Beziehung zwischen Kunde und Deutsche Bank  
Privat- und Geschäftskunden AG und der Deutsche Bank AG (nachfol-
gend einheitlich „Bank“)

1. Geltungsbereich und Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und 
der Sonder bedingungen für einzelne Geschäftsbeziehungen

(1) Geltungsbereich
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die gesamte Geschäfts-
verbindung zwi schen dem Kunden und den inländischen Geschäftsstellen der 
Bank (im Folgenden Bank genannt). Daneben gelten für einzelne Geschäfts-
beziehungen (zum Beispiel für das Wert papier geschäft, den Zahlungsver-
kehr und für den Sparverkehr) Sonder bedingungen, die Abweichungen oder 
Ergänzungen zu diesen Allgemeinen Geschäfts bedingungen ent halten; sie 
werden bei der Kontoeröffnung oder bei Erteilung eines Auftra ges mit dem 
Kunden vereinbart. Unterhält der Kunde auch Geschäftsverbindungen zu aus-
ländischen Geschäfts stellen, sichert das Pfandrecht der Bank (Nummer 14 
dieser Geschäftsbe dingungen) auch die Ansprüche dieser auslän dischen 
Geschäftsstellen.

(2) Änderungen
Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der Sonderbedingungen 
werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeit-
punkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der 
Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunika-
tionsweg vereinbart (z. B. das Online-Banking), können die Änderungen auch 
auf diesem Wege ange boten werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als 
erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorge schlagenen Zeitpunkt 
des Wirksam werdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmi-
gungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

Werden dem Kunden Änderungen von Bedingungen zu Zahlungsdiensten 
(z. B. Über weisungs bedingungen) angeboten, kann er den von der Ände-
rung betroffenen Zahlungs dienste rahmen vertrag vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ände rungen auch fristlos und kostenfrei 
kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot 
besonders hin wei sen.

2. Bankgeheimnis und Bankauskunft

(1) Bankgeheimnis
Die Bank ist zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen Tatsachen und 
Wertungen verpflichtet, von denen sie Kenntnis erlangt (Bankgeheimnis).

Informationen über den Kunden darf die Bank nur weitergeben, wenn gesetz-
liche Bestimmungen dies gebieten oder der Kunde eingewilligt hat oder die 
Bank zur Erteilung einer Bankauskunft befugt ist.

(2) Bankauskunft
Eine Bankauskunft enthält allgemein gehaltene Feststellungen und Bemerkungen 
über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden, seine Kreditwürdigkeit und 
Zahlungsfähigkeit; betragsmäßige Angaben über Kontostände, Sparguthaben, 
Depot- oder sonstige der Bank anvertraute Vermögenswerte sowie Angaben 
über die Höhe von Kreditinanspruchnahmen werden nicht gemacht.

(3) Voraussetzungen für die Erteilung einer Bankauskunft
Die Bank ist befugt, über juristische Personen und im Handelsregister ein-
getragene Kaufleute Bankauskünfte zu erteilen, sofern sich die Anfrage auf 
ihre geschäftliche Tätigkeit bezieht. Die Bank erteilt jedoch keine Auskünfte, 
wenn ihr eine anders lautende Weisung des Kunden vorliegt. Bankauskünfte 
über andere Personen, insbesondere über Privatkunden und Vereinigungen, 
erteilt die Bank nur dann, wenn diese generell oder im Einzelfall ausdrücklich 
zugestimmt haben. Eine Bankauskunft wird nur erteilt, wenn der Anfragende 
ein berechtigtes Interesse an der gewünschten Auskunft glaubhaft dargelegt 
hat und kein Grund zu der Annahme besteht, dass schutzwürdige Belange 
des Kunden der Auskunftserteilung entgegenstehen.

(4) Empfänger von Bankauskünften
Bankauskünfte erteilt die Bank nur eigenen Kunden sowie anderen Kreditins-
tituten für deren Zwecke oder die ihrer Kunden.

3. Haftung der Bank; Mitverschulden des Kunden

(1) Haftungsgrundsätze
Die Bank haftet bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen für jedes Verschulden 
ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen 

hinzuzieht. Soweit die Sonderbedingungen für einzelne Geschäftsbeziehun-
gen oder sonstige Vereinbarungen etwas Abweichendes regeln, gehen diese 
Regelungen vor. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten (zum Bei-
spiel durch Verletzung der in Nr. 11 dieser Geschäftsbedingungen aufgeführ-
ten Mitwirkungspflichten) zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, 
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Um-
fang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2) Weitergeleitete Aufträge
Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form ausgeführt 
wird, dass die Bank einen Dritten mit der weiteren Erledigung betraut, erfüllt 
die Bank den Auftrag dadurch, dass sie ihn im eigenen Namen an den Dritten 
weiterleitet (weitergeleiteter Auftrag). Dies betrifft zum Beispiel die Einho-
lung von Bankauskünften bei anderen Kreditinstituten oder die Verwahrung 
und Verwaltung von Wertpapieren im Ausland. In diesen Fällen beschränkt 
sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung 
des Dritten.

(3) Störung des Betriebs
Die Bank haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr, Kriegs- 
und Naturereignisse oder durch sonstige von ihr nicht zu vertretende Vor-
kommnisse (zum Beispiel Streik, Aussperrung, Verkehrsstörung, Verfügun-
gen von hoher Hand im In- oder Ausland) eintreten.

4. Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kunden

Der Kunde kann gegen Forderungen der Bank nur aufrechnen, wenn seine 
Forderungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

5. Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden

Nach dem Tod des Kunden kann die Bank zur Klärung der Verfügungsbe-
rechtigung die Vorlegung eines Erbscheins, eines Testamentsvollstrecker-
zeugnisses oder weiterer hierfür notwendiger Unterlagen verlangen; fremd-
sprachige Urkunden sind auf Verlangen der Bank in deutscher Übersetzung 
vorzulegen. Die Bank kann auf die Vorlage eines Erbscheins oder eines Tes-
tamentsvollstreckerzeugnisses verzichten, wenn ihr eine Ausfertigung oder 
eine beglaubigte Abschrift der letztwilligen Verfügung (Testament, Erbver-
trag) nebst zugehöriger Eröffnungsniederschrift vorgelegt wird. Die Bank darf 
denjenigen, der darin als Erbe oder Testamentsvollstrecker bezeichnet ist, als 
Berechtigten ansehen, ihn verfügen lassen und insbesondere mit befreiender 
Wirkung an ihn leisten. Dies gilt nicht, wenn der Bank bekannt ist, dass der 
dort Genannte (zum Beispiel nach Anfechtung oder wegen Nichtigkeit des 
Testaments) nicht verfügungsberechtigt ist, oder wenn ihr dies infolge Fahr-
lässigkeit nicht bekannt geworden ist.

6. Maßgebliches Recht und Gerichtsstand bei kaufmännischen und  
öffentlich-rechtlichen Kunden

(1) Geltung deutschen Rechts
Für die Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank gilt deut-
sches Recht.

(2) Gerichtsstand für Inlandskunden
Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die streitige Geschäftsbeziehung dem Be-
trieb seines Handelsgewerbes zuzurechnen, so kann die Bank diesen Kunden 
an dem für die kontoführende Stelle zuständigen Gericht oder bei einem an-
deren zuständigen Gericht verklagen; dasselbe gilt für eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts und für öffentlich-rechtliche Sondervermögen. Die 
Bank selbst kann von diesen Kunden nur an dem für die kontoführende Stelle 
zuständigen Gericht verklagt werden.

(3) Gerichtsstand für Auslandskunden
Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für Kunden, die im Ausland eine 
vergleichbare gewerbliche Tätigkeit ausüben, sowie für ausländische Insti-
tutionen, die mit inländischen juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
oder mit einem inländischen öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ver-
gleichbar sind.

Kontoführung

7. Rechnungsabschlüsse bei Kontokorrentkonten (Konten in laufender 
Rechnung)

(1) Erteilung der Rechnungsabschlüsse
Die Bank erteilt bei einem Kontokorrentkonto, sofern nicht etwas anderes 
vereinbart ist, jeweils zum Ende eines Kalenderquartals einen Rechnungsab-
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schluss; dabei werden die in diesem Zeitraum entstandenen beiderseitigen 
Ansprüche (einschließlich der Zinsen und Ent gelte der Bank) verrechnet. Die 
Bank kann auf den Saldo, der sich aus der Verrechnung ergibt, nach Num-
mer 12 dieser Geschäftsbedingungen oder nach der mit dem Kunden ander-
weitig getroffenen Vereinbarung Zinsen berechnen.

(2) Frist für Einwendungen; Genehmigung durch Schweigen
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit eines Rech-
nungsabschlusses hat der Kunde spätestens vor Ablauf von sechs Wochen 
nach dessen Zugang zu erheben; macht er seine Einwendungen in Textform 
geltend, genügt die Absen dung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist. Das Un-
terlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung. Auf diese Folge 
wird die Bank bei Erteilung des Rechnungsabschlusses beson ders hinweisen. 
Der Kunde kann auch nach Fristablauf eine Berichtigung des Rechnungs-
abschlusses verlangen, muss dann aber beweisen, dass zu Unrecht sein Kon-
to belastet oder eine ihm zustehende Gutschrift nicht erteilt wurde.

8. Storno- und Berichtigungsbuchungen der Bank

(1) Vor Rechnungsabschluss
Fehlerhafte Gutschriften auf Kontokorrentkonten (zum Beispiel wegen einer 
falschen Kontonummer) darf die Bank bis zum nächsten Rechnungsab-
schluss durch eine Belastungsbuchung rückgängig machen, soweit ihr ein 
Rückzahlungsanspruch gegen den Kunden zusteht (Stornobuchung); der 
Kunde kann in diesem Fall gegen die Belastungsbuchung nicht einwenden, 
dass er in Höhe der Gutschrift bereits verfügt hat.

(2) Nach Rechnungsabschluss
Stellt die Bank eine fehlerhafte Gutschrift erst nach einem Rechnungsab-
schluss fest und steht ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen den Kunden zu, 
so wird sie in Höhe ihres Anspruchs sein Konto belasten (Berichtigungsbu-
chung). Erhebt der Kunde gegen die Berichtigungsbuchung Einwendungen, 
so wird die Bank den Betrag dem Konto wieder gutschreiben und ihren Rück-
zahlungsanspruch gesondert geltend machen.

(3) Information des Kunden; Zinsberechnung
Über Storno- und Berichtigungsbuchungen wird die Bank den Kunden unver-
züglich unterrichten. Die Buchungen nimmt die Bank hinsichtlich der Zins-
berechnung rückwirkend zu dem Tag vor, an dem die fehlerhafte Buchung 
durchgeführt wurde.

9. Einzugsaufträge

(1) Erteilung von Vorbehaltsgutschriften bei der Einreichung
Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks und Lastschriften schon vor 
ihrer Einlösung gut, geschieht dies unter dem Vorbehalt ihrer Einlösung, und 
zwar auch dann, wenn diese bei der Bank selbst zahlbar sind. Reicht der 
Kunde andere Papiere mit dem Auftrag ein, von einem Zahlungspflichtigen 
einen Forderungsbetrag zu beschaffen (zum Beispiel Zins scheine), und erteilt 
die Bank über den Betrag eine Gutschrift, so steht diese unter dem Vorbe-
halt, dass die Bank den Betrag erhält. Der Vorbehalt gilt auch dann, wenn 
die Schecks, Lastschriften und anderen Papiere bei der Bank selbst zahlbar 
sind. Werden Schecks oder Lastschriften nicht eingelöst oder erhält die Bank 
den Betrag aus dem Einzugsauftrag nicht, macht die Bank die Vorbehalts-
gutschrift rückgängig. Dies geschieht unabhängig davon, ob in der Zwi-
schenzeit ein Rechnungs abschluss erteilt wurde. 

(2) Einlösung von Lastschriften und vom Kunden ausgestellter Schecks
Einzugsermächtigungs- und Abbuchungsauftragslastschriften sowie 
Schecks sind einge löst, wenn die Belastungsbuchung nicht spätestens am 
zweiten Bankarbeitstag1 nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird. Für 
Lastschriften aus anderen Verfahren gelten die Einlösungsregeln in den hier-
für vereinbarten Sonderbedingungen. Bar schecks sind bereits mit Zahlung 
an den Scheckvorleger eingelöst. Schecks sind auch schon dann eingelöst, 
wenn die Bank im Einzelfall eine Bezahltmeldung absendet. Schecks, die 
über die Abrechnungsstelle der Bundes bank vorge legt werden, sind einge-
löst, wenn sie nicht bis zu dem von der Bundes bank festgesetzten Zeitpunkt 
zurück gegeben werden.

10. Fremdwährungsgeschäfte und Risiken bei Fremdwährungskonten

(1) Auftragsausführung bei Fremdwährungskonten
Fremdwährungskonten des Kunden dienen dazu, Zahlungen an den Kunden 
und Verfügungen des Kunden in fremder Währung bargeldlos abzuwickeln. 
Verfügungen über Guthaben auf Fremdwährungskonten (zum Beispiel durch 

Überweisungen zulasten des Fremdwährungsguthabens) werden unter Ein-
schaltung von Banken im Heimatland der Währung abgewickelt, wenn sie 
die Bank nicht vollständig innerhalb des eigenen Hauses ausführt.

(2) Gutschriften bei Fremdwährungsgeschäften mit dem Kunden
Schließt die Bank mit dem Kunden ein Geschäft (zum Beispiel ein Devisen-
termingeschäft) ab, aus dem sie die Verschaffung eines Betrages in fremder 
Währung schuldet, wird sie ihre Fremdwährungsverbindlichkeit durch Gut-
schrift auf dem Konto des Kunden in dieser Währung erfüllen, sofern nicht 
etwas anderes vereinbart ist.

(3) Vorübergehende Beschränkung der Leistung durch die Bank
Die Verpflichtung der Bank zur Ausführung einer Verfügung zulasten eines 
Fremdwährungsguthabens (Absatz 1) oder zur Erfüllung einer Fremdwäh-
rungsverbindlichkeit (Absatz 2) ist in dem Umfang und solange ausgesetzt, 
wie die Bank in der Währung, auf die das Fremdwährungsguthaben oder die 
Verbindlichkeit lautet, wegen politisch bedingter Maßnahmen oder Ereignis-
se im Lande dieser Währung nicht oder nur eingeschränkt verfügen kann. In 
dem Umfang und solange diese Maßnahmen oder Ereignisse andauern, ist 
die Bank auch nicht zu einer Erfüllung an einem anderen Ort außerhalb des 
Landes der Währung, in einer anderen Währung (auch nicht in Euro) oder 
durch Anschaffung von Bargeld verpflichtet. Die Verpflichtung der Bank zur 
Ausführung einer Verfügung zulasten eines Fremdwährungsguthabens ist 
dagegen nicht ausgesetzt, wenn sie die Bank vollständig im eigenen Haus 
ausführen kann. Das Recht des Kunden und der Bank, fällige gegenseitige 
Forderungen in derselben Währung miteinander zu verrechnen, bleibt von 
den vorstehenden Regelungen unberührt.

(4) Wechselkurs 
Die Bestimmung des Wechselkurses bei Fremdwährungsgeschäften ergibt 
sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis. Bei Zahlungsdiensten gilt er-
gänzend der Zahlungsdiensterahmenvertrag.

Mitwirkungspflichten des Kunden

11. Mitwirkungspflichten des Kunden

(1) Mitteilung von Änderungen 
Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist es erforderlich, 
dass der Kunde der Bank Änderungen seines Namens und seiner Anschrift 
sowie das Erlöschen oder die Ände rung einer gegenüber der Bank erteilten 
Vertretungsmacht (insbesondere einer Voll macht) unverzüglich mitteilt. Die-
se Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn die Ver tretungs macht in ein 
öffentliches Register (zum Beispiel in das Handelsregister) einge tragen ist 
und ihr Erlöschen oder ihre Änderung in dieses Register eingetragen wird. 
Darüber hinaus können sich weitergehende gesetzliche Mitteilungspflichten, 
insbesondere aus dem Geld wäschegesetz, ergeben.

(2) Klarheit von Aufträgen
Aufträge müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht ein deutig 
formulierte Aufträge können Rückfragen zur Folge haben, die zu Verzögerun-
gen führen können. Vor allem hat der Kunde bei Aufträgen auf die Richtigkeit 
und Vollständigkeit seiner Angaben, insbesondere der Kontonummer und 
Bankleitzahl oder IBAN2 und BIC3 sowie der Währung zu achten. Änderun-
gen, Bestätigungen oder Wiederholungen von Aufträgen müssen als solche 
gekennzeichnet sein.

(3) Besonderer Hinweis bei Eilbedürftigkeit der Ausführung eines Auftrags 
Hält der Kunde bei der Ausführung eines Auftrags besondere Eile für nötig, 
hat er dies der Bank gesondert mitzuteilen. Bei formularmäßig erteilten Auf-
trägen muss dies außerhalb des Formulars erfolgen.

(4) Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen der Bank
Der Kunde hat Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen, Depot- und 
Erträgnisaufstellun gen, sonstige Abrechnungen, Anzeigen über die Aus-
führung von Aufträgen sowie Informationen über erwartete Zahlungen und 
Sendungen (Avise) auf ihre Richtig keit und Vollständigkeit unverzüglich zu 
überprüfen und etwaige Einwendungen unver züg lich zu erheben.

(5) Benachrichtigung der Bank bei Ausbleiben von Mitteilungen
Falls Rechnungsabschlüsse und Depotaufstellungen dem Kunden nicht zuge-
hen, muss er die Bank unverzüglich benachrichtigen. Die Benachrichtigungs-
pflicht besteht auch beim Aus bleiben anderer Mitteilungen, deren Eingang der 
Kunde erwartet (Wertpapierab rech nungen, Kontoauszüge nach der Ausführung 
von Aufträgen des Kunden oder über Zahlungen, die der Kunde erwartet).

1 Bankarbeitstage sind alle Werktage außer: Sonnabende, 24. und 31. Dezember.
2 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
3 Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code).
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Kosten der Bankdienstleistungen

12. Zinsen, Entgelte und Aufwendungen

(1) Zinsen und Entgelte im Privatkundengeschäft
Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die im Privatkundengeschäft üblichen 
Kredite und Leis tungen ergibt sich aus dem „Preisaushang – Regelsätze im 
standardisierten Privatkunden geschäft“ und ergänzend aus dem Preis- und 
Leistungsverzeichnis. Wenn ein Kunde einen dort aufgeführten Kredit oder 
eine dort aufgeführte Leistung in Anspruch nimmt und dabei keine abwei-
chende Vereinbarung getroffen wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt im 
Preis aus hang oder Preis- und Leistungsverzeichnis angegebenen Zinsen und 
Entgelte. Für die Vergütung der darin nicht aufgeführten Leistungen, die im 
Auftrag des Kunden oder in dessen mutmaß lichem Interesse erbracht wer-
den und die, nach den Umständen zu urteilen, nur gegen eine Ver gütung zu 
erwarten sind, gelten, soweit keine andere Vereinbarung getroffen wurde, die 
gesetzlichen Vorschriften.

(2) Zinsen und Entgelte außerhalb des Privatkundengeschäfts
Außerhalb des Privatkundengeschäfts bestimmt die Bank, sofern keine ande-
re Verein barung getroffen wurde und gesetzliche Bestimmungen dem nicht 
entgegenstehen, die Höhe von Zinsen und Entgelten nach billigem Ermessen 
(§ 315 des Bürger lichen Gesetzbuches).

(3) Nicht entgeltfähige Leistung
Für eine Leistung, zu deren Erbringung die Bank kraft Gesetzes oder aufgrund 
einer vertraglichen Nebenpflicht verpflichtet ist oder die sie im eigenen Inter-
esse wahrnimmt, wird die Bank kein Entgelt berechnen, es sei denn, es ist ge-
setzlich zulässig und wird nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung erhoben.

(4) Änderung von Zinsen; Kündigungsrecht des Kunden bei Erhöhung 
Die Änderung der Zinsen bei Krediten mit einem veränderlichen Zinssatz 
erfolgt aufgrund der jeweiligen Kreditvereinbarungen mit dem Kunden. Die 
Bank wird dem Kunden Änderungen von Zinsen mitteilen. Bei einer Erhöhung 
kann der Kunde, sofern nichts anderes vereinbart ist, die davon betroffene 
Kreditvereinbarung innerhalb von sechs Wochen nach der Bekanntgabe der 
Änderung mit sofortiger Wirkung kündigen. Kündigt der Kunde, so werden 
die erhöhten Zinsen für die gekündigte Kreditvereinbarung nicht zugrunde 
gelegt. Die Bank wird zur Abwick lung eine angemessene Frist einräumen.

(5) Änderung von Entgelten bei typischerweise dauerhaft in Anspruch ge-
nommenen Leistungen
Änderungen von Entgelten für solche Leistungen, die vom Kunden im Rahmen 
der Geschäftsverbindung typischer weise dauerhaft in Anspruch genommen 
werden (zum Beispiel Konto- und Depotführung), werden dem Kunden spätes-
tens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirk samwerdens 
in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäfts-
beziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B. das 
Online-Banking), können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten 
werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung 
nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung 
angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem An-
gebot besonders hinweisen. Werden dem Kunden die Änderungen angeboten, 
kann er den von der Änderung betroffenen Vertrag vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei 
kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot 
besonders hinweisen. Kündigt der Kunde, wird das geänderte Entgelt für die 
gekündigte Geschäftsbeziehung nicht zugrunde gelegt.

(6) Ersatz von Aufwendungen 
Ein möglicher Anspruch der Bank auf Ersatz von Aufwendungen richtet sich 
nach den gesetzlichen Vorschriften.

(7) Besonderheiten bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungsdienste-
verträgen mit Verbrauchern für Zahlungen innerhalb des Europäischen Wirt-
schaftsraums (EWR) in einer EWR-Währung
Bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungsdiensteverträgen mit Ver-
brauchern für Zahlungen innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums4 
(EWR) in einer EWR-Währung5 richten sich die Zinsen und die Kosten (Ent-
gelte und Auslagen) nach den jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen und 
Sonderbedingungen sowie ergänzend nach den gesetzlichen Vorschriften. 

Sicherheiten für die Ansprüche der Bank gegen den 
Kunden

13. Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten

(1) Anspruch der Bank auf Bestellung von Sicherheiten
Die Bank kann für alle Ansprüche aus der bankmäßigen Geschäftsverbin-
dung die Bestellung bankmäßiger Sicherheiten verlangen, und zwar auch 
dann, wenn die Ansprüche bedingt sind (zum Beispiel Aufwendungsersatz-
anspruch wegen der Inanspruchnahme aus einer für den Kunden übernom-
menen Bürgschaft). Hat der Kunde gegenüber der Bank eine Haftung für 
Verbindlichkeiten eines anderen Kunden der Bank übernommen (zum Bei-
spiel als Bürge), so besteht für die Bank ein Anspruch auf Bestellung oder 
Verstärkung von Sicherheiten im Hinblick auf die aus der Haftungsübernah-
me folgende Schuld jedoch erst ab ihrer Fälligkeit.

(2) Veränderungen des Risikos
Hat die Bank bei der Entstehung von Ansprüchen gegen den Kunden zu-
nächst ganz oder teilweise davon abgesehen, die Bestellung oder Verstär-
kung von Sicherheiten zu verlangen, kann sie auch später noch eine Besiche-
rung fordern. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass Umstände eintreten oder 
bekannt werden, die eine erhöhte Risikobewertung der Ansprüche gegen 
den Kunden rechtfertigen. Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn 
  sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden nachteilig verändert haben 
oder sich zu verändern drohen, oder
  sich die vorhandenen Sicherheiten wertmäßig verschlechtert haben oder zu 
verschlechtern drohen.

Der Besicherungsanspruch der Bank besteht nicht, wenn ausdrücklich ver-
einbart ist, dass der Kunde keine oder ausschließlich im Einzelnen benannte 
Sicherheiten zu bestellen hat. Bei Verbraucherdarlehensverträgen besteht ein 
Anspruch auf die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten nur, soweit 
die Sicherheiten im Kreditvertrag angegeben sind; wenn der Nettokreditbe-
trag 75.000 Euro übersteigt, besteht der Anspruch auf Bestellung oder Ver-
stärkung auch dann, wenn der Kreditvertrag keine oder keine abschließenden 
Angaben über Sicherheiten enthält.

(3) Fristsetzung für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten
Für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten wird die Bank eine 
angemessene Frist einräumen. Beabsichtigt die Bank, von ihrem Recht zur 
fristlosen Kündigung nach Nr. 19 Absatz 3 dieser Geschäftsbedingungen Ge-
brauch zu machen, falls der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder 
Verstärkung von Sicherheiten nicht fristgerecht nachkommt, wird sie ihn zu-
vor hierauf hinweisen.

14. Vereinbarung eines Pfandrechts zugunsten der Bank

(1) Einigung über das Pfandrecht
Der Kunde und die Bank sind sich darüber einig, dass die Bank ein Pfandrecht 
an den Wertpapieren und Sachen erwirbt, an denen eine inländische Ge-
schäftsstelle im bankmäßigen Geschäftsverkehr Besitz erlangt hat oder noch 
erlangen wird. Die Bank erwirbt ein Pfandrecht auch an den Ansprüchen, 
die dem Kunden gegen die Bank aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung 
zustehen oder künftig zustehen werden (zum Beispiel Kontoguthaben).

(2) Gesicherte Ansprüche
Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen und be-
dingten Ansprüche, die der Bank mit ihren sämtlichen in- und ausländischen 
Geschäftsstellen aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung gegen den Kun-
den zustehen. Hat der Kunde gegenüber der Bank eine Haftung für Verbind-
lichkeiten eines anderen Kunden der Bank übernommen (zum Beispiel als 
Bürge), so sichert das Pfandrecht die aus der Haftungsübernahme folgende 
Schuld jedoch erst ab ihrer Fälligkeit.

(3) Ausnahmen vom Pfandrecht
Für die Deutsche Bank AG gilt: 
Gelangen Gelder oder andere Werte mit der Maßgabe in die Verfügungsge-
walt der Bank, dass sie nur für einen bestimmten Zweck verwendet werden 
dürfen (zum Beispiel Bareinzahlung zur Einlösung eines Wechsels), erstreckt 
sich das Pfandrecht der Bank nicht auf diese Werte. Dasselbe gilt für die von 
der Bank selbst ausgegebenen Aktien (eigene Aktien) und für die Wertpapie-
re, die die Bank im Ausland für den Kunden verwahrt. Außerdem erstreckt 
sich das Pfandrecht nicht auf die von der Bank selbst ausgegebenen eigenen 

4  Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liech-
tenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen.

5  Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Britische Pfund Sterling, Bulgarische Lew, Dänische Krone, Estnische Krone, Isländische Krone, Lettische Lats, Schweizer Franken, 
Litauische Litas, Norwegische Krone, Polnische Zloty, Rumänische Leu, Schwedische Krone, Tschechische Krone, Ungarische Forint.
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Genussrechte / Genussscheine und nicht auf die verbrieften und nicht ver-
brieften nachrangigen Verbindlichkeiten der Bank.

Für die Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG gilt:
Gelangen Gelder oder andere Werte mit der Maßgabe in die Verfügungsge-
walt der Bank, dass sie nur für einen bestimmten Zweck verwendet werden 
dürfen (zum Beispiel Bareinzahlung zur Einlösung eines Wechsels), erstreckt 
sich das Pfandrecht der Bank nicht auf diese Werte. Dasselbe gilt für die von 
der Bank oder der Deutsche Bank AG selbst ausgegebenen Aktien (eigene 
Aktien) und für die Wertpapiere, die die Bank im Ausland für den Kunden 
verwahrt. Außerdem erstreckt sich das Pfandrecht nicht auf die von einer 
zum Deutsche Bank Konzern gehörenden Gesellschaft selbst ausgegebenen 
eigenen Genussrechte/Genussscheine und nicht auf die verbrieften und nicht 
verbrieften nachrangigen Verbindlichkeiten einer zum Deutsche Bank Kon-
zern gehörenden Gesellschaft.

(4) Zins- und Gewinnanteilscheine
Unterliegen dem Pfandrecht der Bank Wertpapiere, ist der Kunde nicht be-
rechtigt, die Herausgabe der zu diesen Papieren gehörenden Zins- und Ge-
winnanteilscheine zu verlangen.

15. Sicherungsrechte bei Einzugspapieren und diskontierten Wechseln

(1) Sicherungsübereignung
Die Bank erwirbt an den ihr zum Einzug eingereichten Schecks und Wechseln 
im Zeitpunkt der Einreichung Sicherungseigentum. An diskontierten Wech-
seln erwirbt die Bank im Zeitpunkt des Wechselankaufs uneingeschränktes 
Eigentum; belastet sie diskontierte Wechsel dem Konto zurück, so verbleibt 
ihr das Sicherungseigentum an diesen Wechseln.

(2) Sicherungsabtretung
Mit dem Erwerb des Eigentums an Schecks und Wechseln gehen auch die 
zugrundeliegenden Forderungen auf die Bank über; ein Forderungsübergang 
findet ferner statt, wenn andere Papiere zum Einzug eingereicht werden (zum 
Beispiel Lastschriften, kaufmännische Handelspapiere).

(3) Zweckgebundene Einzugspapiere
Werden der Bank Einzugspapiere mit der Maßgabe eingereicht, dass ihr Ge-
genwert nur für einen bestimmten Zweck verwendet werden darf, erstrecken 
sich die Sicherungsübereignung und die Sicherungsabtretung nicht auf diese 
Papiere.

(4) Gesicherte Ansprüche der Bank
Das Sicherungseigentum und die Sicherungsabtretung dienen der Sicherung 
aller Ansprüche, die der Bank gegen den Kunden bei Einreichung von Ein-
zugspapieren aus seinen Kontokorrentkonten zustehen oder die infolge der 
Rückbelastung nicht eingelöster Einzugspapiere oder diskontierter Wechsel 
entstehen. Auf Anforderung des Kunden nimmt die Bank eine Rückübertra-
gung des Sicherungseigentums an den Papieren und der auf sie übergegan-
genen Forderungen an den Kunden vor, falls ihr im Zeitpunkt der Anforde-
rung keine zu sichernden Ansprüche gegen den Kunden zustehen oder sie 
ihn über den Gegenwert der Papiere vor deren endgültiger Bezahlung nicht 
verfügen lässt.

16. Begrenzung des Besicherungsanspruchs und Freigabeverpflichtung

(1) Deckungsgrenze
Die Bank kann ihren Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung von Sicher-
heiten so lange geltend machen, bis der realisierbare Wert aller Sicherheiten 
dem Gesamtbetrag aller Ansprüche aus der bankmäßigen Geschäftsverbin-
dung (Deckungsgrenze) entspricht.

(2) Freigabe
Falls der realisierbare Wert aller Sicherheiten die Deckungsgrenze nicht nur 
vorübergehend übersteigt, hat die Bank auf Verlangen des Kunden Sicherhei-
ten nach ihrer Wahl freizugeben, und zwar in Höhe des die Deckungsgrenze 
übersteigenden Betrages; sie wird bei der Auswahl der freizugebenden Sicher-
heiten auf die berechtigten Belange des Kunden und eines dritten Sicherungs-
gebers, der für die Verbindlichkeiten des Kunden Sicherheiten bestellt hat, 
Rücksicht nehmen. In diesem Rahmen ist die Bank auch verpflichtet, Aufträge 
des Kunden über die dem Pfandrecht unterliegenden Werte auszuführen (zum 
Beispiel Verkauf von Wertpapieren, Auszahlung von Sparguthaben).

(3) Sondervereinbarungen
Ist für eine bestimmte Sicherheit ein anderer Bewertungsmaßstab als der reali-
sierbare Wert oder ist eine andere Deckungsgrenze oder ist eine andere Grenze 
für die Freigabe von Sicherheiten vereinbart, so sind diese maßgeblich.

17. Verwertung von Sicherheiten

(1) Wahlrecht der Bank
Wenn die Bank verwertet, hat sie unter mehreren Sicherheiten die Wahl. Sie 
wird bei der Verwertung und bei der Auswahl der zu verwertenden Sicherhei-
ten auf die berechtigten Belange des Kunden und eines dritten Sicherungs-
gebers, der für die Verbindlichkeiten des Kunden Sicherheiten bestellt hat, 
Rücksicht nehmen.

(2) Erlösgutschrift nach dem Umsatzsteuerrecht
Wenn der Verwertungsvorgang der Umsatzsteuer unterliegt, wird die Bank 
dem Kunden über den Erlös eine Gutschrift erteilen, die als Rechnung für die 
Lieferung der als Sicherheit dienenden Sache gilt und den Voraussetzungen 
des Umsatzsteuerrechts entspricht.

Kündigung

18. Kündigungsrechte des Kunden

(1) Jederzeitiges Kündigungsrecht
Der Kunde kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Geschäfts-
beziehungen (zum Beispiel den Scheckvertrag), für die weder eine Laufzeit 
noch eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart ist, jederzeit ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen.

(2) Kündigung aus wichtigem Grund
Ist für eine Geschäftsbeziehung eine Laufzeit oder eine abweichende Kün-
digungsregelung vereinbart, kann eine fristlose Kündigung nur dann aus-
gesprochen werden, wenn hierfür ein wichtiger Grund vorliegt, der es dem 
Kunden, auch unter Berücksichtigung der berechtigten Belange der Bank, 
unzumutbar werden lässt, die Geschäftsbeziehung fortzusetzen.

(3) Gesetzliche Kündigungsrechte
Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt.

19. Kündigungsrechte der Bank

(1) Kündigung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist
Die Bank kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Geschäftsbezie-
hungen, für die weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung 
vereinbart ist, jederzeit unter Einhaltung einer angemessenen Kündigungsfrist 
kündigen (zum Beispiel den Scheckvertrag, der zur Nutzung von Scheckvordru-
cken berechtigt). Bei der Bemessung der Kündigungsfrist wird die Bank auf die 
berechtigten Belange des Kunden Rücksicht nehmen. Für die Kündigung eines 
Zahlungsdiensterahmenvertrages (z. B. laufendes Konto oder Kartenvertrag) und 
eines Depots beträgt die Kündigungsfrist mindestens zwei Monate.

(2) Kündigung unbefristeter Kredite
Kredite und Kreditzusagen, für die weder eine Laufzeit noch eine abweichen-
de Kündigungsregelung vereinbart ist, kann die Bank jederzeit ohne Einhal-
tung einer Kündigungsfrist kündigen. Die Bank wird bei der Ausübung die-
ses Kündigungsrechts auf die berechtigten Belange des Kunden Rücksicht 
nehmen.

Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die Kündigung 
eines Verbraucherdarlehensvertrages vorsieht, kann die Bank nur nach Maß-
gabe dieser Regelungen kündigen.

(3) Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
Eine fristlose Kündigung der gesamten Geschäftsverbindung oder einzelner Ge-
schäftsbeziehungen ist zulässig, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, der der Bank, 
deren Fortsetzung auch unter Berücksichtigung der berechtigten Belange des 
Kunden unzumutbar werden lässt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, 

  wenn der Kunde unrichtige Angaben über seine Vermögensverhältnisse 
gemacht hat, die für die Entscheidung der Bank über eine Kreditgewährung 
oder über andere mit Risiken für die Bank verbundene Geschäfte (z. B. Aus-
händigung einer Zahlungskarte) von erheblicher Bedeutung waren, oder
  wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des 
Kunden oder der Werthaltigkeit einer Sicherheit eintritt oder einzutreten 
droht und dadurch die Rückzahlung des Darlehens oder die Erfüllung einer 
sonstigen Verbindlichkeit gegenüber der Bank – auch unter Verwertung 
einer hierfür bestehenden Sicherheit – gefährdet ist oder
  wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Verstärkung von 
Sicherheiten nach Nummer 13 Absatz 2 dieser Geschäftsbedingungen 
oder aufgrund einer sonstigen Vereinbarung nicht innerhalb der von der 
Bank gesetzten angemessenen Frist nachkommt.



9/68
0
0
2
 
9
2
2
6
7
 
0
0
 
1
2
0
5
2
2
 
M
X
D
E
 
9
2
1
P
 
A
G
B

9/64Allgemeine Geschäftsbedingungen

Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen Pflicht, ist 
die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten 
angemessenen Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig, es sei denn, 
dies ist wegen der Besonderheiten des Einzelfalles (§ 323 Absätze 2 und 3 
des Bürgerlichen Gesetzbuches) entbehrlich.

(4) Kündigung von Verbraucherdarlehensverträgen bei Verzug
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die Kündigung 
wegen Verzuges mit der Rückzahlung eines Verbraucherdarlehensvertrages 
vorsieht, kann die Bank nur nach Maßgabe dieser Regelungen kündigen.

(5) Abwicklung nach einer Kündigung
Im Falle einer Kündigung ohne Kündigungsfrist wird die Bank dem Kunden 
für die Abwicklung (insbesondere für die Rückzahlung eines Kredits) eine an-
gemessene Frist einräumen, soweit nicht eine sofortige Erledigung erforder-
lich ist (zum Beispiel bei der Kündigung des Scheckvertrages die Rückgabe 
der Scheckvordrucke).

Schutz der Einlagen

20. Einlagensicherungsfonds

(1) Schutzumfang
Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher 
Banken e. V. angeschlossen. Der Einlagensicherungsfonds sichert alle Ver-
bindlichkeiten, die in der Bilanzposition „Verbindlichkeiten gegenüber Kun-
den“ auszuweisen sind. Hierzu zählen Sicht-, Termin- und Spareinlagen ein-
schließlich der auf den Namen lautenden Sparbriefe. Die Sicherungsgrenze 
je Gläubiger beträgt bis zum 31. Dezember 2014 30 %, bis zum 31. Dezember 
2019 20 %, bis zum 31. Dezember 2024 15 % und ab dem 1. Januar 2025 
8,75 % des für die Einlagensicherung maßgeblichen haftenden Eigenkapitals 
der Bank. Für Einlagen, die nach dem 31. Dezember 2011 begründet oder 
prolongiert werden, gelten, unabhängig vom Zeitpunkt der Begründung der 
Einlage, die jeweils neuen Sicherungsgrenzen ab den vorgenannten Stich-
tagen. Für Einlagen, die vor dem 31. Dezember 2011 begründet wurden, 
gelten die alten Sicherungsgrenzen bis zur Fälligkeit der Einlage oder bis 
zum nächstmöglichen Kündigungstermin. Diese Sicherungsgrenze wird dem 
Kunden von der Bank auf Verlangen bekannt gegeben. Sie kann auch im 
Internet unter www.bankenverband.de abgefragt werden. Sofern es sich bei 
der Bank um eine Zweigniederlassung eines Instituts aus einem anderen 
Staat des Europäischen Wirtschaftsraumes handelt, erbringt der Einlagen-
sicherungsfonds Entschädigungsleistungen nur, wenn und soweit die Gut-
haben die Sicherungsgrenze der Heimatlandeinlagensicherung übersteigen. 
Der Umfang der Heimatlandeinlagensicherung kann im Internet auf der Web-
seite der jeweils zuständigen Sicherungseinrichtung abgefragt werden, deren 
Adresse dem Kunden auf Verlangen von der Bank mitgeteilt wird.

(2) Ausnahmen vom Einlegerschutz
Nicht geschützt sind Forderungen, über die die Bank Inhaberpapiere ausge-
stellt hat, wie z. B. Inhaberschuldverschreibungen und Inhabereinlagenzertifi-
kate, sowie Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

(3) Ergänzende Geltung des Statuts des Einlagensicherungsfonds
Wegen weiterer Einzelheiten des Sicherungsumfanges wird auf § 6 des Sta-
tuts des Einlagensicherungsfonds verwiesen, das auf Verlangen zur Verfü-
gung gestellt wird.

(4) Forderungsübergang
Soweit der Einlagensicherungsfonds oder ein von ihm Beauftragter Zahlun-
gen an einen Kunden leistet, gehen dessen Forderungen gegen die Bank in 
entsprechender Höhe mit allen Nebenrechten Zug um Zug auf den Einlagen-
sicherungsfonds über.

(5) Auskunftserteilung
Die Bank ist befugt, dem Einlagensicherungsfonds oder einem von ihm Be-
auftragten alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Auskünfte zu ertei-
len und Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

Ombudsmannverfahren

21. Außergerichtliche Streitschlichtung

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht für Verbraucher die 
Möglichkeit, den Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. Betrifft der 
Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des 
Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuches), 

können auch Kunden, die kein Verbraucher sind, den Ombudsmann der pri-
vaten Banken anrufen. Näheres regelt die Verfahrensordnung für die Schlich-
tung von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe, die auf Wunsch 
zur Verfügung gestellt wird oder im Internet unter www.bankenverband.de 
abrufbar ist. Die Beschwerde ist schriftlich an die Kundenbeschwerdestelle 
beim Bundesverband deutscher Banken e. V., Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, 
zu richten.

Bedingungen für Gemeinschafts- 
konten/-depots der Deutsche Bank  
Privat- und Geschäftskunden AG und 
der Deutsche Bank AG (nachfolgend 
einheitlich „Bank“)
Stand 24.10.2008

Gesamtschuldnerische Haftung

Für die Verbindlichkeiten aus den Gemeinschaftskonten/-depots haften die 
Kontoinhaber als Gesamtschuldner, d.h. die Bank kann von jedem einzelnen 
Kontoinhaber die Erfüllung sämtlicher Ansprüche fordern.

Verfügungsberechtigung

1. Einzelverfügungsberechtigung

a) Verfügungsrecht jedes einzelnen Kontoinhabers
Jeder Kontoinhaber darf über die Konten/Depots ohne Mitwirkung der/des 
anderen Kontoinhaber/s verfügen und zulasten der Konten/Depots alle mit 
der Konto-/Depotführung im Zusammenhang stehenden Vereinbarungen 
treffen, sofern nicht nachstehend etwas anderes geregelt ist:
 Kreditverträge und Kontoüberziehungen
Für den Abschluss und die Änderung von Kreditverträgen zulasten der Kon-
ten ist die Mitwirkung aller Kontoinhaber erforderlich. Jedoch ist jeder Kon-
toinhaber selbständig berechtigt, über die auf den Gemeinschaftskonten 
ggf. eingeräumten Kredite jeder Art zu verfügen und von der Möglichkeit 
vorübergehender Kontoüberziehungen im banküblichen Rahmen Gebrauch 
zu machen.
 Termingeschäfte
Zum Abschluss und zur Durchführung von Termingeschäften zulasten der 
Konten/Depots bedarf es einer Vereinbarung mit allen Kontoinhabern.
 Erteilung und Widerruf von Vollmachten
Eine Konto-/Depotvollmacht kann nur von allen Kontoinhabern gemein-
schaftlich erteilt werden. Der Widerruf durch einen der Kontoinhaber führt 
zum Erlöschen der Vollmacht. Über den Widerruf ist die Bank unverzüglich 
und aus Beweisgründen möglichst schriftlich zu unterrichten.
 Auflösen von Konten und Depots
Jeder Kontoinhaber kann einzelne Konten und Depots allein auflösen; die 
Auflösung der gesamten Kontoverbindung kann nur durch die Kontoinha-
ber gemeinschaftlich erfolgen.
 Eröffnung weiterer Konten und Depots
Jeder Kontoinhaber ist allein berechtigt, weitere Unterkonten/-depots mit 
Einzelverfügungsbefugnis für die Kontoinhaber unter der für das Gemein-
schaftskonto bestehenden Kundenstammnummer zu eröffnen. Hierfür gelten 
ebenfalls die Bedingungen für Gemeinschaftskonten/-depots.

b) Widerruf der Einzelverfügungsberechtigung
Jeder Kontoinhaber kann die Einzelverfügungsberechtigung eines anderen 
Kontoinhabers jederzeit der Bank gegenüber mit Wirkung für die Zukunft wi-
derrufen. Über den Widerruf ist die Bank unverzüglich und aus Beweisgrün-
den möglichst schriftlich zu unterrichten. Sodann können alle Kontoinhaber 
über die Konten/Depots nur noch gemeinsam verfügen.

c) Regelung für den Todesfall eines Kontoinhabers
Nach dem Tode eines Kontoinhabers bleiben die Befugnisse der anderen 
Kontoinhaber unverändert bestehen. Jedoch können dann die überlebenden 
Kontoinhaber ohne Mitwirkung der Erben des verstorbenen Kontoinhabers 
die Konten/Depots auflösen.

Die Rechte des verstorbenen Kontoinhabers werden durch dessen Erben gemein-
sam wahrgenommen. Das Recht zum Widerruf der Einzelverfügungsbefugnis 
steht jedoch jedem Erben allein zu. Widerruft ein Miterbe, bedarf jede Verfügung 
über die Konten/Depots seiner Mitwirkung. Widerrufen sämtliche Miterben die 
Einzelverfügungsberechtigung eines Kontoinhabers, so können sämtliche Kon-
toinhaber nur noch gemeinschaftlich mit sämtlichen Miterben über die Konten/
Depots verfügen. Verfügungen sind dann nur noch schriftlich möglich.
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2. Gemeinschaftliches Verfügungsrecht

a) Gemeinschaftliches Verfügungsrecht der Kontoinhaber
Die Kontoinhaber sind nur gemeinschaftlich über die Konten/Depots verfü-
gungsberechtigt. Eine Änderung der Verfügungsberechtigung kann von den 
Kontoinhabern nur gemeinschaftlich bestimmt werden.

b) Erteilung und Widerruf von Vollmachten
Eine Konto-/Depotvollmacht kann nur von allen Kontoinhabern gemein-
schaftlich erteilt werden. Der Widerruf durch einen der Kontoinhaber führt 
zum Erlöschen der Vollmacht. Über den Widerruf ist die Bank unverzüglich 
und aus Beweisgründen möglichst schriftlich zu unterrichten. Jeder Kontoin-
haber ist jedoch ohne Mitwirkung der anderen Kontoinhaber berechtigt, für 
seine Befugnisse Vollmacht zu erteilen.

c) Regelung für den Todesfall eines Kontoinhabers
Nach dem Tode eines Kontoinhabers können die anderen Kontoinhaber nur 
gemeinschaftlich mit den Erben des verstorbenen Kontoinhabers über die 
Konten und Depots verfügen oder diese auflösen.

Bedingungen für die Benutzung von 
Kontoauszugs druckern der Deutsche 
Bank Privat- und Geschäftskunden AG 
und der Deutsche Bank AG (nachfol-
gend einheitlich „Bank“)
Stand November 2011

1. Allgemeines

Der Inhaber einer von der Bank ausgegebenen Deutsche Bank Card, Deut-
sche Bank Card Service, Deutsche Bank Card zum Jungen Konto und Spar-
Card kann sich vom Kontoauszugsdrucker für die mit der Bank vereinbarten 
Konten Kontoauszüge, Anlagen zu Kontoauszügen und Kontoabschlüsse 
ausdrucken lassen. Dieser Service wird dem Kunden für alle Konten bereitge-
stellt, die sich für diesen Service eignen.

2. Nicht abgeholte Kontoauszüge

Die Bank ist berechtigt, dem Kunden Kontoauszüge und Kontoabschlüs-
se durch die Post oder in sonstiger Weise zugehen zu lassen, wenn diese 
60 Bankarbeitstage lang nicht abgerufen wurden.

3. Aufbewahrung und Verlust der Karten

Jeder Inhaber einer Deutsche Bank Card, Deutsche Bank Card Service, Deut-
sche Bank Card zum Jungen Konto und SparCard kann sich am Kontoaus-
zugsdrucker Kontoauszüge, Anlagen zu Kontoauszügen und Kontoabschlüs-
se ausdrucken lassen. Die Karten sind daher sorgfältig aufzubewahren. Bei 
Verlust einer Karte ist die Bank unverzüglich zu benachrichtigen, damit die 
Karte gesperrt werden kann.

4. Widerruf durch die Bank

Die Bank kann jederzeit die Berechtigung des Kunden, sich Kontoauszüge, 
Anlagen zu Kontoauszügen und Kontoabschlüsse am Kontoauszugsdrucker 
ausdrucken zu lassen, widerrufen. Die Bank kann den Kontoauszugsdrucker-
Service auch ohne Angabe von Gründen auf Dauer oder zeitweilig einstellen. 
In diesen Fällen werden die Kontoauszüge und Kontoabschlüsse durch die 
Post zugestellt, sofern mit dem Kunden keine andere Form der Zustellung 
vereinbart wird. Über den Widerruf oder die Einstellung des Services wird 
der Kunde spätestens zusammen mit dem ersten Auszugsversand durch die 
Post informiert.

5. Haftung

Alle Schäden und Nachteile, die aus dem Verlust einer Karte, der Nichtbe-
achtung dieser Vereinbarung oder daraus entstehen, dass einem Dritten die 
Karte zugänglich wird, trägt der Kunde. Im Übrigen haftet die Bank für grobes 
Verschulden in dem Maße, als sie im Verhältnis zu anderen Ursachen an der 
Entstehung des Schadens mitgewirkt hat.

6. Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank, die in 
jeder Geschäftsstelle eingesehen werden können und auf Wunsch ausge-
händigt werden.

Bedingungen für den Verzicht auf pa-
pierhafte Kontoauszüge der Deutsche 
Bank Privat- und Geschäftskunden AG 
und der Deutsche Bank AG (nachfol-
gend einheitlich „Bank“)
Stand August 2009

1. Bereitstellung der Kontodaten

Die Bank stellt dem Kunden Daten der aktuellen Umsätze und der Konto-
stände mittels db OnlineBanking jeweils über einen Zeitraum von 180 Tagen 
elektronisch zum Abruf zur Verfügung.

2. Verzicht auf papierhafte Kontoauszüge

Der Kunde verzichtet auf eine gesonderte schriftliche Benachrichtigung über 
die jeweiligen Buchungen auf seinen über db OnlineBanking elektronisch 
abrufbaren Konten und deren Kontostände. Alle Informationen und Mittei-
lungen, die der Kunde bisher auf dem papierhaften Kontoauszug erhielt, wer-
den ihm ausschließlich mittels db OnlineBanking elektronisch zur Verfügung 
gestellt. Die über db OnlineBanking zur Verfügung gestellten Mitteilungen 
und Informationen ersetzen damit die Informationen und Mitteilungen von 
papierhaft erstellten Kontoauszügen. Soweit in den Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen der Bank von Kontoauszügen die Rede ist, treten an deren Stel-
le die mittels db OnlineBanking zur Verfügung gestellten Mitteilungen und 
Informationen.

3. Rechnungsabschlüsse

Rechnungsabschlüsse werden weiterhin papierhaft erstellt und dem Kunden 
zugesandt.

4. Ersatz-Kontoauszug

Sofern der Kunde Kontoauszüge und/oder Anlagen dennoch papierhaft er-
stellt haben möchte, erhält er diese gegen Berechnung eines gesonderten 
Entgelts.
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Bedingungen für Vorteilsleistungen  
für Konten der Deutsche Bank Privat- 
und Geschäftskunden AG und der 
Deutsche Bank AG (nachfolgend ein-
heitlich „Bank“)
Stand Oktober 2011

Nr.1 Leistungsumfang

Mit den von der Bank zur Verfügung gestellten Vorteilsleistungen kann  
der Kunde im In- und Ausland, je nach Kontomodell, folgende Services in 
Anspruch nehmen:

Soweit mit den Vorteilsleistungen zusätzliche Leistungen (Versicherungsleis-
tungen wie Bargeldversicherung) verbunden sind, informiert die Bank den 
Kunden über die einzuhaltenden Voraussetzungen und Bedingungen geson-
dert. 

Die Versicherungsleistung Bargeldversicherung wird durch Lloyd’s Versiche-
rer London zur Verfügung gestellt.

Nr. 2 Inanspruchnahme der Leistung

Zur Inanspruchnahme der einzelnen Vorteilsleistungen ist der Abschluss ei-
nes entsprechenden Kontovertrages Voraussetzung. Mit Abschluss dieses 
Kontovertrages kann der Kunde die jeweiligen Vorteilsleistungen nach Maß-
gabe dieser Bedingungen in Anspruch nehmen. 

Die Leistungen können nur solange in Anspruch genommen werden, wie das 
Konto mit den Vorteilsleistungen bei der Bank besteht. 

Bei Gemeinschaftskonten mit zwei Kontoinhabern kann jeder die Vorteilsleis-
tungen des Girokontos alleine nutzen, wenn er unter der gleichen Anschrift 
wie der erste Kontoinhaber gemeldet ist.

Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Services sind der Broschüre 
„Mein Konto, meine Möglichkeiten“ zu entnehmen. 

Nr. 3 Bargeldversicherung

Über die Bargeldversicherung erhält der Kunde bei Verlust von Bargeld unter 
bestimmten Voraussetzungen und betraglich begrenzt Ersatz (siehe Bedin-
gungen der Versicherung, Lloyd’s Versicherer London, für Bargeldschutz im 
In- und Ausland, erhältlich über die Service-Hotline, siehe hier nachfolgend 
Nr. 6).

Nr. 4 Notfallbargeld

Mit dem Bargeldservice hat der Kunde nach Sperrung einer oder mehrerer 
Zahlungskarten von der Deutschen Bank die Möglichkeit, sich alle vier Tage 
den Gegenwert von bis zu max. 1.500 Euro in der jeweiligen Landeswährung 
über entsprechende Auszahlungsstellen transaktionskostenfrei auszahlen zu 
lassen. Die ausgezahlte Summe wird dem Kundenkonto belastet. Die Bank ist 
jedoch nur im Rahmen des Kontoguthabens oder eines vorher für das Konto 
eingeräumten Kredits zur Auszahlung verpflichtet. Sofern der Service ohne 
eine vorherige Kartensperre in Anspruch genommen wird, wird ein Entgelt 
gemäß aktuellem Preis- und Leistungsverzeichnis berechnet.

Nr. 5 Reiseservice mit Rückvergütung 

Über die Service-Hotline der Bank (vgl. nachstehend Nr. 6) kann der Kunde 
Reisekataloge von rund 120 namhaften Reiseveranstaltern beziehen und sich 
telefonisch zu einem unabhängigen Reisevermittler weitervermitteln lassen. 
Die Bank steht insoweit weder mit dem Reisevermittler noch den Reisever-
anstaltern in Geschäftsverbindung. Kommt es hierüber zu einer Buchung von 
Pauschalreisen, Hotels, Flugtickets, Mietwagen, Kreuzfahrten oder Ferien-
häusern, so erhält der Kunde eine Rückvergütung von der Deutschen Bank 
auf den gezahlten Netto-Reisepreis (3 % bei db PlusKonto; 6 % bei db Best-
Konto) auf seinem Konto bei der Bank gutgeschrieben. Die Gutschrift erfolgt 
spätestens 6 Wochen nach der Beendigung der Reise. Steuern, Zuschläge 
und Gebühren sind von der Rückvergütung ausgeschlossen. 

Die Mittel für die Rückvergütung stehen im Zusammenhang mit der von dem 
Kunden über den unabhängigen Reisevermittler gebuchten Reise und wer-
den der Bank von einem Kooperationspartner zur Verfügung gestellt.

Der Kunde kann sich über die Service-Hotline auch zu dem Zweck an einen 
unabhängigen Reisevermittler telefonisch weiterleiten lassen, um sich von 
diesem zum Thema Reisen beraten zu lassen. 

Nr. 6 Telefonische Erreichbarkeit

Service-Hotline Tel. 01818 – 1000 
(9,9 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunktarife können abweichen);
Reiseservice: Montag bis Samstag 8:00 – 22:00 Uhr
Notfallbargeld, Bargeldversicherung: täglich 24 Stunden, jedoch nicht 25. 
und 26.12./Silvesternacht

Um über die Service-Hotline die Leistung Notfallbargeld in Anspruch nehmen 
zu können, teilt die Bank dem Kunden eine Telefon-Banking PIN mit. Zur Auf-
tragsannahme bei der Service-Hotline muss sich der Kunde durch Nennung 
der Kontonummer und der PIN legitimieren. Ohne korrekte Legitimation 
kann der Kunde im Interesse seiner eigenen Sicherheit die Vorteilsleistungen 
telefonisch nicht in Anspruch nehmen. Ergänzend gelten die Bedingungen 
für den Zugang zur Deutsche Bank AG bzw. Deutsche Bank Privat- und Ge-
schäftskunden AG über elektronische Medien.

Nr. 7 Entgelte

Die Entgelte für die Kontomodelle – für bestimmte Leistungen fallen zusätz-
liche Entgelte an (z. B. Inanspruchnahme Bargeld im Notfall ohne Karten-
sperre) – sind dem jeweils aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis bzw.  
dem Preisaushang der Bank zu entnehmen.

Nr. 8 Haftung der Bank 

Für die Nichterreichbarkeit der Service-Hotline und der 24h-Notfall-Hotline, 
insbesondere für den Fall, dass dies vorübergehend oder auf Dauer aus tech-
nischen Gründen nicht möglich ist, haftet die Bank nur bei Vorsatz und gro-
ber Fahrlässigkeit.

Erläuterungen zum Versicherungsschutz der Bargeld-
versicherung

Versicherer

Die Versicherungsdeckung wird zu 100 % von Lloyds of London durch die 
Mitglieder des Syndikates 5820 gewährt.

Versicherte Personen

Versicherte Person ist der Kunde, der bei der Bank ein Kontomodell db Plus-
Konto oder db BestKonto unterhält. 

Versicherte Gefahr

Die versicherte Gefahr sind Schäden aufgrund des Verlustes, insbesondere 
wegen Diebstahls, von Bargeld im In- und Ausland (Bargeldschutz), sofern 
der Bargeldverlust zeitgleich mit dem Verlust einer in Deutschland ausgege-
benen Kredit- und sonstigen Zahlungskarte eintritt. 

Umfang der Versicherung

Die Versicherung bietet einen Ersatz bis zu einer Schadenshöhe von 256 Euro. 

db PlusKonto db BestKonto

Bargeldversicherung

Notfallbargeld

Reiseservice mit 3 %  
Rückvergütung

mit 6 %  
Rückvergütung

Notfall- und  
Informationsservice
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Schadensmeldung / zu beachtende Fristen

Um einen Anspruch auf Erstattung geltend machen zu können, muss der 
Kunde die abhandengekommene Zahlungskarte innerhalb von 24 Stunden 
nach Kenntniserlangung von dem Karten- und Bargeldverlust sperren lassen 
und zusätzlich innerhalb dieser Frist über die 24h-Notfall-Hotline ein Scha-
densformular anfordern. Bitte beachten Sie, dass Sie die Karte bei Ihrem 
jeweiligen Kartenemittenten sperren lassen müssen. Das Formular hat der 
Kunde vollständig auszufüllen und zu unterschreiben. Die Schadensmeldung 
muss weiterhin folgende Dokumentationen enthalten:
 Belege über den Besitz des Bargeldes (z. B. Kontoauszüge); 
  einen Nachweis über die erfolgte Kartensperre bei dem entsprechenden 
Kartenaussteller; 
  eine Kopie der erfolgten Anzeige bei einer zuständigen Behörde 
(z. B. Polizei).

Eine Bestätigung über das Ergebnis der Schadensmeldung wird dem Kun-
den innerhalb von 28 Tagen nach Eingang der Schadensmeldung im Service- 
Center zugesandt. Der Versicherer teilt dem Kunden den Erstattungsbetrag 
und, soweit er eine Erstattung versagt, die Ablehnungsgründe schriftlich mit.

Beginn und Ende des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt mit Abschluss des betreffenden Kontover-
trages, bei Kontoverträgen, die im Zeitpunkt der Einführung der Vorteilsleis-
tungen (01.07.2009) bereits bestehen, mit diesem Zeitpunkt. Für den einzel-
nen Kunden endet der Versicherungsschutz mit dem Zeitpunkt, an dem der 
Kontovertrag mit der Bank endet.

Hinweise zu evtl. Fragen oder Beschwerden

Für Fragen wenden Sie sich bitte an die Service-Hotline. Detaillierte Informa-
tionen entnehmen Sie bitte den Bedingungen des Versicherers. Diese kön-
nen Sie ebenfalls über die Service-Hotline erhalten.

Bei Beschwerden hat der Kunde die Möglichkeit sich an die Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, zu 
wenden.

Abdruck der Bedingungen des Versicherers Lloyd’s:  
Bedingungen für die Bargeldversicherung

Versicherer

Die Versicherungsdeckung wird zu 100 % von Lloyds of London durch die 
Mitglieder des Syndikates 5820 gewährt, welches von der Jubilee Managing 
Agency Limited gemanagt wird. Die Jubilee Managing Agency Limited wird in 
Großbritannien von der Financial Services Authority autorisiert und reguliert. 

Versicherungsdeckung wird gewährt durch Einzelversicherer bei:
Lloyd’s Versicherer London (Lloyd’s of London) 
Sitz:  One Lime Street
 London EC3M 7HA
 Großbritannien
Rechtsform: Vereinigung von Versicherern nach englischem Recht  
(„the association of underwriters known as Lloyd’s“)

Versicherte Personen

Versichert sind alle natürlichen Personen, die ein db PlusKonto oder ein db 
BestKonto verbindlich mit der Deutsche Bank AG oder der Deutsche Bank 
Privat- und Geschäftskunden AG vereinbart haben. Neben dem Preis für das 
Konto wird kein gesonderter Betrag erhoben.

Versicherte Gefahr

Bargeldversicherung: 
Die Versicherung bietet einen Ersatz bei Verlust oder Diebstahl von Bargeld 
im In- und Ausland. Anspruch auf die Leistung des Bargeldschutzes im In- 
und Ausland besteht, wenn der Verlust des Bargeldes zeitgleich mit dem 
Verlust der Kredit- und sonstigen Zahlungskarten innerhalb Deutschlands 
oder während eines Auslandsaufenthaltes des Konto-Berechtigten eintritt 
und über die 24h-Notfall-Hotline entsprechend gemeldet wird.

Verlustmeldung/Kartensperrung

1. Der Konto-Berechtigte verpflichtet sich, jedes Abhandenkommen seiner in 
Deutschland herausgegebenen Kredit- und sonstigen Zahlungskarten unver-
züglich und innerhalb von 24 Stunden nach Kenntnisnahme der 24h-Notfall-
Hotline mitzuteilen und diese sperren zu lassen. 

2. Der Konto-Berechtigte verpflichtet sich, die zur ordnungsgemäßen Erbrin-
gung der Dienstleistung unumgänglichen Daten vollständig und zutreffend 
zu übermitteln und/oder zu bestätigen. 

3. Der Konto-Berechtigte verpflichtet sich zur Sperrung der abhandengekom-
menen Zahlungskarten innerhalb von 24 Stunden. 

4. Der Konto-Berechtigte hat unverzüglich Anzeige über die abhandenge-
kommenen und in Deutschland herausgegebenen Zahlungskarten bei einer 
zuständigen Behörde zu erstatten.

Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Dieb

a) in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt oder mittels falscher 
Schlüssel oder anderer Werkzeuge eindringt; ein Schlüssel ist falsch, wenn 
die Anfertigung desselben für das Schloss nicht von einer dazu berechtig-
ten Person veranlasst oder gebilligt worden ist; der Gebrauch eines falschen 
Schlüssels ist nicht schon dann bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte 
Sachen abhanden gekommen sind;

b) in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis aufbricht oder falsche 
Schlüssel oder andere Werkzeuge benutzt, um es zu öffnen; 

c) aus einem verschlossenen Raum eines Gebäudes Sachen entwendet, 
nachdem er sich in das Gebäude eingeschlichen oder dort verborgen ge-
halten hatte;

d) in einem Raum eines Gebäudes bei einem Diebstahl auf frischer Tat ange-
troffen wird und eines der Mittel gemäß Buchstabe a) oder b) anwendet, um 
sich den Besitz des gestohlenen Gutes zu erhalten;

e) in einen Raum eines Gebäudes mittels richtiger Schlüssel eindringt oder 
dort ein Behältnis mittels richtiger Schlüssel öffnet, die er durch Einbruch-
diebstahl oder außerhalb des Versicherungsortes durch Raub an sich ge-
bracht hatte;

f) in einen Raum eines Gebäudes mittels richtiger Schlüssel eindringt, die 
er – auch außerhalb des Versicherungsortes – durch Diebstahl an sich ge-
bracht hatte, vorausgesetzt, dass weder der Versicherungsnehmer noch der 
Gewahrsaminhaber den Diebstahl der Schlüssel durch fahrlässiges Verhalten 
ermöglicht hatte.

Raub liegt vor, wenn

a) gegen den Versicherungsnehmer Gewalt angewendet wird, um dessen 
Widerstand gegen die Wegnahme versicherter Sachen auszuschalten; 

b) der Versicherungsnehmer versicherte Sachen herausgibt oder sich weg-
nehmen lässt, weil eine Gewalttat mit Gefahr für Leib oder Leben angedroht 
wird, die innerhalb des Versicherungsortes verübt werden soll;

c) dem Versicherungsnehmer versicherte Sachen weggenommen werden, 
weil sein körperlicher Zustand infolge eines Unfalls oder infolge einer nicht 
verschuldeten sonstigen Ursache beeinträchtigt und dadurch seine Wider-
standskraft ausgeschaltet ist.

Versicherungssummen

Bargeldversicherung im In- und Ausland

1. Die Versicherung bietet einen Ersatz bei Verlust oder Diebstahl von Bargeld 
im In- und Ausland bis zu einer Schadenshöhe von 256,00 Euro.

2. Sonstige Kosten, die unmittelbar oder mittelbar durch eine unberechtigte 
Nutzung entstehen, sind nicht versichert.

Beginn und Ende des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsvertrag beginnt mit dem Abschluss eines db PlusKontos 
oder eines db BestKontos bei der Deutsche Bank AG oder der Deutsche Bank 
Privat- und Geschäftskunden AG.

Für den einzelnen Konto-Berechtigten endet der Versicherungsschutz mit 
dem Zeitpunkt, an dem der Vertrag des Kontos mit der Deutsche Bank AG 
oder der Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG endet. Eine geson-
derte Kündigung des Versicherungsvertrages ist nicht nötig.

Schadensmeldung
Um einen Schadensersatzanspruch geltend zu machen, muss der Konto-Be-
rechtigte beim Service-Center ein Schadensformular innerhalb von 24 Stun-
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den nach Kenntnisnahme des Karten- und Bargeldverlustes anfordern. Das 
Formular hat der Konto-Berechtigte vollständig auszufüllen und zu unter-
schreiben.

Es enthält den Auftrag des Konto-Berechtigten, dem Kartenaussteller alle zur 
Bearbeitung der Schadensregulierung erforderlichen Daten – insbesondere 
solche zu den beanstandeten Verfügungen – an das Service-Center weiter-
zuleiten. Die Schadensmeldung muss weiterhin folgende Dokumentationen 
enthalten:
  eine Kopie des Kontoauszugs, der die Abhebung des Bargeldes doku-
mentiert;
  einen Nachweis über die erfolgte Kartensperre bei dem entsprechenden 
Kartenaussteller; 
  eine Kopie der erfolgten Anzeige bei einer zuständigen Behörde (z. B. Poli-
zei) auch bei Verlust. 

Eine Bestätigung über das Ergebnis der Schadensmeldung wird dem Konto-
Berechtigten innerhalb von 28 Tagen nach Eingang der Schadensmeldung im 
Service-Center zugesandt. Der Versicherer teilt dem Konto-Berechtigten den 
Erstattungsbetrag und soweit er eine Erstattung versagt, die Ablehnungs-
gründe schriftlich mit. 

Haftungsausschlüsse

Nicht unter den Versicherungsschutz fallen Bargeldschäden:
  die durch den Konto-Berechtigten oder eines im gemeinsamen Haushalt 
des Konto-Berechtigten lebenden Familienmitglieds erfolgt sind;
  bei Mittäterschaft des Konto-Berechtigten;
  die durch eine grob fahrlässige Verletzung der Verpflichtungen des Konto-
Berechtigten, wie z. B. der Pflicht zur sorgfältigen Aufbewahrung des Bar-
geldes, zum Verlust beigetragen haben; 
  wenn die Zahlungskarte(n) nicht innerhalb von 24 Stunden nach dem Er-
kennen des Verlustes gesperrt wurden;
  wenn der Verlust nicht innerhalb von 24 Stunden bei der Service-Hotline 
gemeldet wurde;
  wenn der Kartenverlust nicht zur Anzeige bei einer zuständigen Behörde 
(z. B. Polizei) gebracht und entsprechend belegt wurde; 
 bei Aufbewahrung des Bargeldes im Auto; 
  die nicht in Verbindung mit einem Kartenverlust und einer Kartensperre 
entstanden sind. 

Gerichtsstand

Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen Ge-
richtsstände gemäß §§ 13, 17, 21, 29 ZPO und § 215 VVG.

Klausel zur Individualhaftung (Versicherung)

Die Verpflichtungen der unterzeichnenden Versicherer im Rahmen von Ver-
sicherungsverträgen, welche von diesen gezeichnet werden, fallen unter die 
Individualhaftung und nicht unter die Solidarhaftung und sind ausschließ-
lich auf den Haftungsumfang ihrer individuellen Zeichnungen beschränkt. 
Die zeichnenden Versicherer tragen keine Verantwortung für Zeichnungen 
irgendeines anderen mitzeichnenden Versicherers, der aus irgendwelchen 
Gründen seinen Verpflichtungen ganz oder teilweise nicht nachkommt.

Schlussbestimmungen

Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Abweichendes bestimmt ist, 
gelten die gesetzlichen Vorschriften. Dies gilt insbesondere für Gesetzesbe-
stimmungen, die nach Maßgabe der Versicherungsbedingungen Inhalt des 
Versicherungsvertrages sind.

Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers ist der Betrieb von Versicherun-
gen aller Art und von damit zusammenhängenden Geschäften und Dienst-
leistungen.

Anwendbares Recht

Auf den Versicherungsvertrag und die Aufnahme von Beziehungen vor Ver-
tragsabschluss findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwen-
dung. Ergänzend zu den vertraglichen Vereinbarungen ist insbesondere das 
Versicherungsvertragsgesetz anzuwenden, sofern nichts anderes schriftlich 
vereinbart ist.

Hinweise zu eventuellen Fragen oder Beschwerden

Für Fragen zu Ihrem Versicherungsvertrag wenden Sie sich bitte an das 
Service-Center.

Die für Beschwerden zuständige Aufsichtsbehörde ist: 
The Financial Services Authority (FSA)
The North Colonnade
Canary Wharf
London E14 5HS, Großbritannien

Beschwerden können auch an die deutsche Aufsichtsbehörde unter der fol-
genden Adresse gerichtet werden:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn, Deutschland

Auch wenn Sie eine Beschwerde eingelegt haben, haben Sie die Möglichkeit, 
den Rechtsweg zu beschreiten.

Versicherungsbestätigung für den Notfall- und Informa-
tionsservice

Versicherungsbestätigung

Regelungen für die Übernahme der Folgekosten bestimmter Notfälle bei Aus-
landsreisen.

1. Versicherte Personen

Versichert sind der Inhaber eines db PlusKontos, eines db BestKontos so-
wie Verfügungsberechtigte eines db Business PlusKontos, eines db Business 
KomfortKontos oder eines db Business BestKontos bei der Deutsche Bank 
AG oder der Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG.

2. Versicherungsumfang

Gerät die versicherte Person auf einer Reise im Ausland in eine besondere 
Notlage gemäß Ziffer 2.1 bis 2.5, zu deren Beseitigung nachstehend auf-
geführte Hilfeleistungen notwendig sind, erfolgt durch den Versicherer eine 
Übernahme der anfallenden Kosten.

2.1 Reiserückrufservice

Erweist sich infolge des Todes oder der Erkrankung eines nahen Verwandten 
der versicherten Person oder infolge einer erheblichen Schädigung ihres Ver-
mögens ihr Rückruf von einer Reise durch Rundfunk als notwendig, werden 
die hierdurch entstehenden Kosten vom Versicherer übernommen. Nahe Ver-
wandte der versicherten Person sind die Eltern und Schwiegereltern sowie 
die Kinder und Schwiegerkinder. Nahen Verwandten gleichgestellt sind der 
Ehegatte, der eingetragene Lebenspartner bzw. der in häuslicher Gemein-
schaft mit ihr wohnende Lebensgefährte.

2.2 Reiseabbruch/verspätete Heimreise

Ist der versicherten Person die planmäßige Beendigung ihrer Auslandsreise
  infolge des Todes oder der schweren Erkrankung eines Mitreisenden oder 
eines nahen Verwandten bzw. wegen einer erheblichen Schädigung ihres 
Vermögens,
  wegen Gefährdung ihrer Gesundheit infolge einer plötzlich auftretenden 
unvorhersehbaren Epidemie im Ausland,
  aufgrund einer durch eine Naturkatastrophe verursachten Notlage im Aus-
land,
  wegen Zerstörung der von ihr im Ausland gemieteten Unterkunft

nicht oder nur zu einem anderen als dem ursprünglich vorgesehenen Zeit-
punkt zuzumuten, werden die im Vergleich zur ursprünglich geplanten 
Rückreise entstehenden höheren Kosten für das Verkehrsmittel bis zu 2.600 
Euro je Schadensfall übernommen. Nahe Verwandte der versicherten Person 
sind die Eltern und Schwiegereltern sowie die Kinder und Schwiegerkinder. 
Nahen Verwandten gleichgestellt sind der Ehegatte, der eingetragene Le-
benspartner bzw. der in häuslicher Gemeinschaft mit ihr wohnende Lebens-
gefährte. Erfolgt die Zerstörung der Unterkunft durch eine Naturkatastrophe, 
so handelt es sich um ein Schadensereignis.

2.3 Arzneimittelversand

Ist die versicherte Person auf einer Reise im Ausland zur Aufrechterhaltung 
oder Wiederherstellung ihrer Gesundheit auf verschreibungspflichtige Arz-
neimittel, die an ihrem Aufenthaltsort oder in dessen Nähe nicht erhältlich 
sind und für die es dort auch kein Ersatzpräparat gibt, dringend angewiesen, 
trägt der Versicherer die Kosten für die Herbeischaffung (nicht Anschaffung, 
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siehe Nummer 7). Voraussetzung ist, dass keine Einfuhrbeschränkungen be-
stehen. Kosten für eine eventuell notwendige Abholung des Arzneimittels 
sowie dessen Verzollung werden der versicherten Person erstattet.

2.4 Herbeischaffung von medizinisch notwendigen, vom Arzt verordneten 
Sehhilfen (Brillen, Kontaktlinsen)

Sind der versicherten Person die genannten Gegenstände abhanden gekom-
men bzw. sind diese zerstört worden, trägt der Versicherer die Kosten für die 
Herbeischaffung (nicht Anschaffung oder Reparatur, siehe Nummer 7) unter 
der Voraussetzung, dass die Beschaffung am ausländischen Aufenthaltsort 
oder in dessen Nähe nicht möglich ist.

2.5 Herbeischaffung von medizinischen Hilfsmitteln, Gehhilfen, Prothesen

Gerät die versicherte Person auf einer Auslandsreise infolge des Abhanden-
kommens oder der Zerstörung ihrer medizinischen Hilfsmittel, Gehhilfen 
oder Prothesen in eine Notlage, trägt der Versicherer die Kosten für die Her-
beischaffung (nicht Anschaffung oder Reparatur, siehe Nummer 7) der ge-
nannten Gegenstände unter der Voraussetzung, dass eine Beschaffung am 
ausländischen Aufenthaltsort oder in dessen Nähe nicht möglich bzw. nicht 
zumutbar ist.

3. Subsidiarität

Versicherungsschutz besteht hinsichtlich der Leistungen nach Ziffer 2.1 bis 
2.5 subsidiär zu anderweitig bestehenden Versicherungen, d. h., sofern Versi-
cherungsschutz für dieselbe Gefahr auch noch bei einem anderen Versiche-
rer besteht, geht der anderweitige Vertrag diesem Vertrag vor. Der versicher-
ten Person steht es frei, welchem Versicherer sie den Schadensfall anzeigt. 
Meldet sie den Schadensfall der Zurich Versicherung AG, dann wird diese 
insoweit auch in Vorleistung treten. Die versicherte Person ist verpflichtet, 
der Zurich Versicherung AG im Schadensfall das Bestehen des gleichen Ver-
sicherungsschutzes bei einem anderen Versicherer anzuzeigen.

4. Rechte im Schadensfall

Die Ausübung der Rechte im Schadensfall steht der versicherten Person  
direkt zu.

5. Dauer des Versicherungsschutzes je Reise

Der Versicherungsschutz besteht vom Beginn der Reise bis zur Rückkehr von 
der Reise.

6. Örtlicher Geltungsbereich

Versicherungsschutz besteht weltweit. Kein Versicherungsschutz besteht für 
Schadensereignisse in der Bundesrepublik Deutschland. Darüber hinaus be-
steht kein Versicherungsschutz im jeweiligen Land des ständigen Wohnsitzes 
der versicherten Person.

7. Ausschlüsse vom Versicherungsschutz

7.1 Die Kosten im Zusammenhang mit der Nicht- oder Schlechterfüllung von 
Verträgen, die von der versicherten Person abgeschlossen wurden, sowie 
Wiederbeschaffungs- und Reparaturkosten werden nicht erstattet.

7.2 Es besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Schadensfall
  durch Krieg, innere Unruhen, Terror, Verfügung von hoher Hand oder 
Kernenergie verursacht wurde,
  von der versicherten Person vorsätzlich herbeigeführt wurde. Führt die ver-
sicherte Person den Versicherungsfall grob fahrlässig herbei, so ist der Ver-
sicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
der versicherten Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

8. Obliegenheiten der versicherten Person im Schadensfall

8.1 Die versicherte Person hat nach Eintritt des Schadensfalles
 den Schaden dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen,
  den Schaden so gering wie möglich zu halten und eventuelle Weisungen 
des Versicherers zu befolgen,
  dem Versicherer jede zumutbare Untersuchung über Ursache und Höhe 
des Schadens und über den Umfang seiner Entschädigungspflicht zu ge-
statten. Außerdem sind Originalbelege zum Nachweis der Schadenshöhe 
vorzulegen und ggf. die behandelnden Ärzte von der Schweigepflicht zu 
entbinden,
  den Versicherer bei der Geltendmachung der aufgrund seiner Leistungen 
auf ihn übergegangenen Ansprüche gegen über Dritten zu unterstützen 
und ihm die hierfür benötigten Unterlagen auszuhändigen.

8.2 Verletzt die versicherte Person eine der vorgenannten Pflichten vorsätz-
lich, ist der Versicherer von der Leistungspflicht frei. Bei grob fahrlässiger 
Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 
einem der Schwere des Verschuldens angemessenem Verhältnis zu kürzen. 
Weist die versicherte Person nach, dass die Obliegenheit nicht grob fahrläs-
sig verletzt wurde, erbringt der Versicherer die Leistung ungekürzt.

Die Leistung wird vom Versicherer auch erbracht, wenn die versicherte Per-
son nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 
noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden 
Leistung ursächlich war.

Keine Leistung wird vom Versicherer erbracht, wenn die versicherte Person 
die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

8.3 Hat die versicherte Person aufgrund desselben Schadensfalles neben 
den Ansprüchen auf Leistung des Versicherers auch Erstattungsansprüche 
gleichen Inhalts gegen Dritte, kann sie insgesamt keine Entschädigung ver-
langen, die ihren Gesamtschaden übersteigt.

8.4 Für die Erfüllung der Obliegenheiten im Schadensfall hat die versicherte 
Person Sorge zu tragen.

9. Verjährung

9.1 Die Ansprüche aus diesem Vertrag verjähren in drei Jahren. Die Fristbe-
rechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuches.

9.2 Hat die versicherte Person einen Anspruch angemeldet, ist die Verjährung 
von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entschei-
dung des Versicherers beim Anspruchsteller in Textform eingeht.

10. Zuständiges Gericht

10.1 Für Klagen gegen den Versicherer ist das Gericht an dessen Sitz  
zuständig.

10.2 Klagen gegen die versicherte Person müssen bei dem Gericht erhoben 
werden, das für deren Wohnsitz zuständig ist.

10.3 Hat die versicherte Person keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland 
oder ist deren Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht be-
kannt, so ist das Gericht am Sitz des Versicherers zuständig.

11. Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
Zurich Versicherung AG (Deutschland)
53096 Bonn

12. Erreichbarkeit
Im Inland unter 01818 – 10028
(9,9 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunktarife können abweichen)
Im Ausland unter +49 1818 – 10028
(orts- bzw. tarifabhängig)

Bedingungen für den 
Überweisungsverkehr
Neufassung zum 31. Oktober 2009

Für die Ausführung von Überweisungsaufträgen von Kunden der Deutsche 
Bank Privat- und Geschäftskunden AG und der Deutsche Bank AG (nachfol-
gend einheitlich „Bank“) gelten die folgenden Bedingungen.

1  Allgemein

1.1  Wesentliche Merkmale der Überweisung einschließlich des Dauer-
auftrags

Der Kunde kann die Bank beauftragen, durch eine Überweisung Geldbeträge 
bargeldlos zugunsten eines Zahlungsempfängers an den Zahlungsdienstleis-
ter des Zahlungsempfängers zu übermitteln. Der Kunde kann die Bank auch 
beauftragen, jeweils zu einem bestimmten wiederkehrenden Termin einen 
gleichbleibenden Geldbetrag an das gleiche Konto des Zahlungsempfängers 
zu überweisen (Dauerauftrag). 
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1.2  Kundenkennungen

Für das Verfahren hat der Kunde seine Kundenkennung (Kontonummer und 
Bankleitzahl seiner Bank oder IBAN1) und die ihm vom Zahlungsempfänger ge-
nannte Kundenkennung des Zahlungsempfängers (Kontonummer und Bank-
leitzahl oder IBAN und BIC2 oder andere Kennung des Zahlungsdienstleisters 
des Zahlungsempfängers) zu verwenden. Die für die Ausführung der Überwei-
sung erforderlichen Angaben bestimmen sich nach Nummer 2.1 und 3.1.

1.3  Erteilung des Überweisungsauftrags und Autorisierung

(1) Der Kunde erteilt der Bank einen Überweisungsauftrag mittels eines von 
der Bank zugelassenen Formulars oder in der mit der Bank anderweitig ver-
einbarten Art und Weise (zum Beispiel per Online-Banking) mit den erforder-
lichen Angaben gemäß Nummer 2.1 beziehungsweise Nummer 3.1.

Der Kunde hat auf Leserlichkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben 
zu achten. Unleserliche, unvollständige oder fehlerhafte Angaben können 
zu Verzögerungen und zu Fehlleitungen von Überweisungen führen; daraus 
können Schäden für den Kunden entstehen. Bei unleserlichen, unvollstän-
digen oder fehlerhaften Angaben kann die Bank die Ausführung ablehnen 
(siehe auch Nummer 1.7). Hält der Kunde bei der Ausführung der Überwei-
sung besondere Eile für nötig, hat er dies der Bank gesondert mitzuteilen. Bei 
formularmäßig erteilten Überweisungen muss dies außerhalb des Formulars 
erfolgen, falls das Formular selbst keine entsprechende Angabe vorsieht.

(2) Der Kunde autorisiert den Überweisungsauftrag durch Unterschrift oder 
in der anderweitig mit der Bank vereinbarten Art und Weise (zum Beispiel per 
Online-Banking-PIN/TAN).

(3) Auf Verlangen des Kunden teilt die Bank vor Ausführung eines einzelnen 
Überweisungsauftrags die maximale Ausführungsfrist für diesen Zahlungs-
vorgang sowie die in Rechnung zu stellenden Entgelte und gegebenenfalls 
deren Aufschlüsselung mit.

1.4  Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank 

(1) Der Überweisungsauftrag wird wirksam, wenn er der Bank zugeht. Der 
Zugang erfolgt durch den Eingang des Auftrags in den dafür vorgesehenen 
Empfangsvorrichtungen der Bank (zum Beispiel mit Abgabe in den Ge-
schäftsräumen oder Eingang auf Online-Banking-Server).

(2) Fällt der Zeitpunkt des Eingangs des Überweisungsauftrags nach Ab-
satz 1 Satz 2 nicht auf einen Geschäftstag der Bank gemäß Preis- und Leis-
tungsverzeichnis, so gilt der Überweisungsauftrag erst am darauffolgenden 
Geschäftstag als zugegangen.

(3) Geht der Überweisungsauftrag nach dem an der Empfangsvorrichtung 
der Bank oder im Preis- und Leistungsverzeichnis angegebenen Annahme-
zeitpunkt ein, so gilt der Überweisungsauftrag im Hinblick auf die Bestim-
mung der Ausführungsfrist (siehe Nummer 2.2.2) erst als am darauffolgen-
den Geschäftstag zugegangen.

1.5  Widerruf des Überweisungsauftrags

(1) Nach dem Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank (siehe Nummer 1.4 
Absätze 1 und 2) kann der Kunde diesen nicht mehr widerrufen. Bis zu diesem 
Zeitpunkt ist ein Widerruf durch Erklärung gegenüber der Bank möglich.

(2) Haben Bank und Kunde einen bestimmten Termin für die Ausführung der 
Überweisung vereinbart (siehe Nummer 2.2.2 Absatz 2), kann der Kunde die 
Überweisung beziehungsweise den Dauerauftrag (siehe Nummer 1.1) bis 
zum Ende des vor dem vereinbarten Tag liegenden Geschäftstags der Bank 
widerrufen. Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus dem Preis- und 
Leistungsverzeichnis. Nach dem recht zeitigen Zugang des Widerrufs eines 
Dauerauftrags bei der Bank werden keine weiteren Überweisungen mehr 
aufgrund des bisherigen Dauerauftrags ausgeführt.

(3) Nach den in Absätzen 1 und 2 genannten Zeitpunkten kann der Überwei-
sungsauftrag nur widerrufen werden, wenn Kunde und Bank dies vereinbart 
haben. Die Vereinbarung wird wirksam, wenn es der Bank gelingt, die Aus-
führung zu verhindern oder den Überweisungsbetrag zurück zu erlangen. Für 
die Bearbeitung eines solchen Widerrufs des Kunden berechnet die Bank das 
im Preis- und Leistungsverzeichnis ausgewiesene Entgelt. 

1.6  Ausführung des Überweisungsauftrags

(1) Die Bank führt den Überweisungsauftrag des Kunden aus, wenn die zur 
Ausführung erforderlichen Angaben (siehe Nummer 2.1 und 3.1) in der ver-
einbarten Art und Weise (siehe Nummer 1.3 Absatz 1) vorliegen, dieser vom 
Kunden autorisiert ist (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) und ein zur Ausführung 
der Überweisung ausreichendes Guthaben in der Auftragswährung vorhanden 
oder ein ausreichender Kredit eingeräumt ist (Ausführungsbedingungen).

(2) Die Bank und die weiteren an der Ausführung der Überweisung betei-
ligten Zahlungsdienstleister sind berechtigt, die Überweisung ausschließlich 
anhand der vom Kunden angegebenen Kundenkennung des Zahlungsemp-
fängers (siehe Nummer 1.2) auszuführen.

(3) Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich über die 
Ausführung von Überweisungen auf dem für Kontoinformationen vereinbar-
ten Weg. Mit Kunden, die keine Verbraucher sind, kann die Art und Weise 
sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung gesondert vereinbart werden.

1.7  Ablehnung der Ausführung

(1) Sind die Ausführungsbedingungen (siehe Nummer 1.6 Absatz 1) nicht 
erfüllt, kann die Bank die Ausführung des Überweisungsauftrags ablehnen. 
Hierüber wird die Bank den Kunden unverzüglich, auf jeden Fall aber inner-
halb der in Nummer 2.2.1 beziehungsweise 3.2 vereinbarten Frist, unter-
richten. Dies kann auch auf dem für Konto informationen vereinbarten Weg 
geschehen. Dabei wird die Bank, soweit möglich, die Gründe der Ablehnung 
sowie die Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Ablehnung geführt ha-
ben, berichtigt werden können.

(2) Ist eine vom Kunden angegebene Kundenkennung für die Bank erkennbar 
keinem Zahlungsempfänger, keinem Zahlungskonto oder keinem Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers zuzuordnen, wird die Bank dem Kun-
den hierüber unverzüglich eine Information zur Verfügung stellen und ihm 
gegebenenfalls den Überweisungsbetrag wieder herausgeben. 

(3) Für die Unterrichtung über eine berechtigte Ablehnung berechnet die 
Bank das im Preis- und Leistungsverzeichnis ausgewiesene Entgelt.

1.8  Übermittlung der Überweisungsdaten

Im Rahmen der Ausführung der Überweisung übermittelt die Bank die in 
der Überweisung enthaltenen Daten (Überweisungsdaten) unmittelbar oder 
unter Beteiligung zwischengeschalteter Stellen an den Zahlungsdienstleister 
des Zahlungsempfängers. Der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfän-
gers kann dem Zahlungsempfänger die Überweisungsdaten, zu denen auch 
die Kontonummer beziehungsweise Internationale Bankkontonummer (IBAN) 
des Zahlers gehört, ganz oder teilweise zur Verfügung stellen.

Bei grenzüberschreitenden Überweisungen und bei Eilüberweisungen im In-
land können die Überweisungsdaten über das Nachrichtenübermittlungssys-
tem Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) 
mit Sitz in Belgien an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
weitergeleitet werden. Aus Gründen der System sicherheit speichert SWIFT 
die Überweisungsdaten vorübergehend in seinen Rechen zentren in der Euro-
päischen Union, in der Schweiz und in den USA.

1.9  Anzeige nicht autorisierter oder fehlerhaft ausgeführter  
Überweisungen

Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht autorisier-
ten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisungsauftrags zu unterrichten.

1.10  Entgelte

1.10.1  Entgelte für Verbraucher als Kunden für Überweisungen innerhalb 
Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschafts-
raums (EWR)3 in Euro oder in einer anderen EWR-Währung4 

Die Entgelte im Überweisungsverkehr ergeben sich aus dem Preis- und Leis-
tungsverzeichnis.

Änderungen der Entgelte werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor 
dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kun-
de mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen 

1 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer). 
2 Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code).
3  Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, 

Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von 
Großbritannien und Nordirland sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen.

4  Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Britisches Pfund Sterling, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Estnische Krone, Isländische Krone, Lettischer Lats, Litauischer Litas, 
Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone, Ungarischer Forint.
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5  Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (derzeit: die EU-Mitgliedstaaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frank-
reich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, Zypern und die Länder Island, Liechtenstein und Norwegen).

6 Z. B. US-Dollar.
7  Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Frankreich, Finnland, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, 

Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von 
Großbritannien und Nordirland sowie Zypern und die Länder Island, Liechtenstein und Norwegen.

8  Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Britisches Pfund Sterling, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Estnische Krone, Isländische Krone, Lettischer Lats, Litauischer Litas, 
Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone, Ungarischer Forint.

Kommunikationsweg vereinbart, können die Änderungen auch auf diesem 
Wege angeboten werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn 
er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung 
wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte angeboten, kann er die 
Geschäfts beziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses 
Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hin wei sen.

1.10.2  Entgelte für sonstige Sachverhalte

Bei Entgelten und deren Änderung 
 für Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten5) oder 
  für Überweisungen innerhalb Deutschlands oder in andere EWR-Staaten 
in Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährungen6) 
und 
  für Überweisungen von Kunden, die keine Verbraucher sind, 

verbleibt es bei den Regelungen in Nummer 12 Absätze 1 bis 6 AGB-Banken.

1.11  Wechselkurs

Erteilt der Kunde einen Überweisungsauftrag in einer anderen Währung als 
der Konto währung, wird das Konto gleichwohl in der Kontowährung belastet. 
Die Bestimmung des Wechselkurses bei solchen Überweisungen ergibt sich 
aus der Umrechnungsregelung im Preis- und Leistungsverzeichnis.

Eine Änderung des in der Umrechnungsregelung genannten Referenzwech-
selkurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden 
wirksam. Der Referenzwechselkurs wird von der Bank zugänglich gemacht 
oder stammt aus einer öffentlich zugänglichen Quelle.

1.12  Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht

Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht zu beachten.

1.13  Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerde-
möglichkeit

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht für Kunden die 
Möglichkeit, den Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. Betrifft 
der Beschwerde gegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich 
des Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches), können auch Kunden, die kein Verbraucher sind, den Ombuds mann 
der privaten Banken anrufen. Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die 
Schlich tung von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe“, die auf 
Wunsch zur Verfügung gestellt wird oder im Internet unter www.bankenver-
band.de abrufbar ist. Die Beschwerde ist schriftlich an die Kundenbeschwer-
destelle beim Bundesverband deutscher Banken e. V., Post fach 04 03 07, 
10062 Berlin, zu richten.

Ferner besteht für den Kunden die Möglichkeit, sich jederzeit schriftlich oder 
zur dortigen Niederschrift bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, und Lurgiallee 12, 60439 
Frankfurt über Verstöße der Bank gegen das Zahlungsdienste aufsichtsgesetz 
(ZAG), die §§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) oder 
gegen Art. 248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
(EGBGB) zu beschweren. 

2  Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten 
des Europäischen Wirtschaftsraums6 (EWR) in Euro oder in ande-
ren EWR-Währungen7

2.1  Erforderliche Angaben

Der Kunde muss im Überweisungsauftrag folgende Angaben machen:
 Name des Zahlungsempfängers,
  Kontonummer des Zahlungsempfängers sowie Bankleitzahl oder Name des 
Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers
oder 
Internationale Bankkontonummer (IBAN) des Zahlungsempfängers und 
Bank-Identifzierungs-Code (BIC) des Zahlungsdienstleisters des Zahlungs-
empfängers,
 Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage 1),
 Betrag,
 Name des Kunden,
 Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden.

2.2  Maximale Ausführungsfrist

2.2.1  Fristlänge

Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Überweisungsbetrag spä-
testens innerhalb der im Preis- und Leistungsverzeichnis angegebenen Aus-
führungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.

2.2.2  Beginn der Ausführungsfrist

(1) Die Ausführungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Zugangs des Über-
weisungsauftrags des Kunden bei der Bank (siehe Nummer 1.4).

(2) Vereinbaren die Bank und der Kunde, dass die Ausführung der Überwei-
sung an einem bestimmten Tag oder am Ende eines bestimmten Zeitraums 
oder an dem Tag, an dem der Kunde der Bank den zur Ausführung erfor-
derlichen Geldbetrag in der Auftragswährung zur Verfügung gestellt hat, be-
ginnen soll, so ist der im Auftrag angegebene oder anderweitig vereinbarte 
Termin für den Beginn der Ausführungsfrist maßgeblich. Fällt der vereinbarte 
Termin nicht auf einen Geschäftstag der Bank, so beginnt die Ausführungs-
frist am darauffolgenden Geschäftstag. Die Geschäftstage der Bank ergeben 
sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis.

(3) Bei Überweisungsaufträgen in einer vom Konto des Kunden abweichen-
den Währung beginnt die Ausführungsfrist erst an dem Tag, an dem der 
Überweisungsbetrag in der Auftragswährung vorliegt.

2.3  Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden

2.3.1  Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung

Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) 
hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Auf-
wendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Überweisungsbetrag un-
verzüglich zu erstatten und, sofern der Betrag einem Konto des Kunden be-
lastet worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es 
sich ohne die Belastung mit der nicht autorisierten Überweisung befunden 
hätte.

2.3.2  Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer auto-
risierten Überweisung

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autori-
sierten Überweisung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche und 
ungekürzte Erstattung des Überweisungsbetrages insoweit verlangen, als 
die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto 
des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem 
es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvor-
gang befunden hätte. Soweit vom Über weisungs betrag von der Bank oder 
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zwischengeschalteten Stellen Entgelte abgezogen worden sein sollten, über-
mittelt die Bank zugunsten des Zahlungsempfängers unverzüglich den abge-
zogenen Betrag. 
 
(2) Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung 
derjenigen Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zusam-
menhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der Überwei-
sung in Rechnung gestellt oder auf seinem Konto belastet wurden.

(3) Liegt die fehlerhafte Ausführung darin, dass die Überweisung beim 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers erst nach Ablauf der Aus-
führungsfrist gemäß Nummer 2.2.1 eingegangen ist (Verspätung), sind die 
Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 ausgeschlossen. Ist dem Kunden 
durch die Verspätung ein Schaden entstanden, haftet die Bank nach Num-
mer 2.3.3., bei Kunden, die keine Verbraucher sind, nach Nummer 2.3.4.

(4) Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank 
auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und den 
Kunden über das Ergebnis unterrichten.

2.3.3  Schadensersatz

(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten Über-
weisung oder bei einer nicht autorisierten Überweisung kann der Kunde von 
der Bank einen Schaden, der nicht bereits von den Nummern 2.3.1 und 2.3.2 
erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtver-
letzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das ei-
ner zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu 
vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischenge-
schalteten Stelle liegt, die der Kunde vorgegeben hat. Hat der Kunde durch 
ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, 
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Um-
fang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese betrags-
mäßige Haftungsgrenze gilt nicht
 für nicht autorisierte Überweisungen,
 bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank, 
 für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
 für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

2.3.4  Schadensersatzansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind, bei 
einer nicht erfolgten autorisierten Überweisung, fehlerhaft ausgeführ-
ten autorisierten Überweisung oder nicht autorisierten Überweisung

Abweichend von den Erstattungsansprüchen in Nummer 2.3.2 und Scha-
densersatzansprüchen in Nummer 2.3.3 haben Kunden, die keine Verbrau-
cher sind, bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten autorisierten 
Überweisung oder nicht autorisierten Überweisung neben etwaigen Heraus-
gabeansprüchen nach § 667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich Schadenser-
satzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:
  Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuld-
haftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt 
sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank 
und Kunde den Schaden zu tragen haben.
  Für das Verschulden von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet die 
Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die 
sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten 
Stelle (weitergeleiteter Auftrag).
  Ein Schadensersatzspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den Überwei-
sungsbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte 
und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von 
Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf höchstens 12.500 Euro je Über-
weisung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank beson-
ders übernommen hat.

2.3.5  Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern 2.3.2 bis 2.3.4 ist ausge-
schlossen, 
  wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der Überwei-
sungsbetrag rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfängers eingegangen ist, oder

  soweit die Überweisung in Übereinstimmung mit der vom Kunden angege-
benen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers ausgeführt 
wurde. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass 
sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungsbe-
trag wiederzuerlangen. Für diese Wiederbeschaffung berechnet die Bank 
das im Preis- und Leistungsverzeichnis ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern 2.3.1 bis 2.3.4 und Ein-
wendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft aus-
geführter Überweisungen oder aufgrund nicht autorisierter Überweisungen 
sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate 
nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft aus-
geführten Überweisung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt 
nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der Überwei-
sung entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätes-
tens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; 
anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. 
Schadensersatzansprüche nach Nummer 2.3.3 kann der Kunde auch nach 
Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der 
Einhaltung dieser Frist verhindert war.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch 
begründenden Umstände
  auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf 
das die Bank keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwendung der 
gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können, oder
  von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

3  Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten 
des Euro päischen Wirtschaftsraums (EWR)8 in Währungen eines 
Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung)9 sowie Über-
weisungen in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten)10

3.1  Erforderliche Angaben

Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung folgende Angaben 
machen:
  Name des Zahlungsempfängers,
  Internationale Bankkontonummer (IBAN) beziehungsweise Kontonummer 
des Zahlungsempfängers,
  Bank-Identifizierungs-Code (BIC); ist der BIC unbekannt, ist bei Überwei-
sungen innerhalb Deutschlands die Bankleitzahl und bei Überweisungen 
in andere Staaten der vollständige Name und die Adresse des Zahlungs-
dienstleisters des Zahlungsempfängers anzugeben,
  Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage 1),
  Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage 1),
 Betrag,
 Name des Kunden,
 Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden.

3.2  Ausführungsfrist

Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt.

3.3 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden

3.3.1  Haftung der Bank für eine nicht autorisierte Überweisung

(1) Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe oben Nummer 1.3 
Absatz 2) hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung 
ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Zahlungsbetrag 
unverzüglich zu erstatten und, sofern der Betrag einem Konto des Kunden 
belastet worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf dem 
es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Überweisung befun-
den hätte. 

(2) Bei sonstigen Schäden, die aus einer nicht autorisierten Überweisung 
resultieren, haftet die Bank für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch 
ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, 
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Um-
fang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

9   Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Frankreich, Finnland, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, 
Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich 
von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern und die Länder Island, Liechtenstein und Norwegen.

10 Z. B. US-Dollar.
11  Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (derzeit: die EU-Mitgliedstaaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frank-

reich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, Zypern und die Länder Island, Liechtenstein und Norwegen).
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3.3.2  Haftung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer Überweisung

Bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten autorisierten Überwei-
sung hat der Kunde neben etwaigen Herausgabeansprüchen nach § 667 
BGB und §§ 812 ff. BGB Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender 
Regelungen:
  Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuld-
haftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt 
sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank 
und Kunde den Schaden zu tragen haben.
  Für das Verschulden zwischengeschalteter Stellen haftet die Bank nicht. 
In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige 
Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (wei-
tergeleiteter Auftrag).
 Die Haftung der Bank ist auf höchstens 12.500 Euro je Überweisung be-

grenzt. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Vorsatz oder grobe Fahrläs-
sigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat. 

3.3.3  Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Ansprüche des Kunden wegen der fehlerhaften Ausführung einer Über-
weisung nach Nummer 3.3.2 bestehen nicht, wenn
  die Überweisung in Übereinstimmung mit der vom Kunden fehlerhaft an-
gegebenen Kundenkennung des Zahlungsempfängers ausgeführt wurde, 
oder
  die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der Überweisungsbe-
trag ordnungsgemäß beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
eingegangen ist.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern 3.3.1 und 3.3.2 und Einwen-
dungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausge-
führter Überweisungen oder aufgrund nicht autorisierter Überweisungen 
sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate 
nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft aus-
geführten Überweisung hiervon schriftlich unterrichtet hat. Der Lauf der Frist 
beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der 
Überweisung entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg 
spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet 
hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeb-
lich. Schadensersatzansprüche kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in 
Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser 
Frist verhindert war.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch 
begründenden Umstände
  auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf 
das die Bank keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwendung der 
gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können, oder
 von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

Bedingungen für Zahlungen mittels 
Lastschrift im Einzugsermächtigungs-
verfahren
Neufassung zum 31. Oktober 2009

Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels 
Einzugsermächtigungs lastschrift über sein Konto bei der Deutsche Bank 
Privat- und Geschäftskunden AG und der Deutsche Bank AG (nachfolgend 
einheitlich „Bank“) gelten folgende Bedingungen.

1  Allgemein

1.1  Begriffsbestimmung

Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungsvor-
gang zulasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des jeweiligen Zah-
lungsbetrages vom Zah lungsempfänger angegeben wird.

1.2  Entgelte 

1.2.1  Entgelte für Verbraucher

Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem Preis- und Leis-
tungsverzeichnis.

Änderungen der Entgelte werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor 
dem Zeit punkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde 
mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kom-
munikationsweg verein bart, können die Änderungen auch auf diesem Wege 
angeboten werden. Die Zu stimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine 
Ablehnung nicht vor dem vor geschlagenen Zeitpunkt des Wirk samwerdens 
der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die 
Bank in ihrem Angebot besonders hin weisen.

Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte angeboten, kann er diese 
Geschäfts bezie hung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses 
Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hin wei sen.

1.2.2  Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind

Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kunden, die keine Ver-
braucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nummer 12 Absätze 2 
bis 6 AGB-Banken.

Verzeichnis der Zielländer und Währungen in Kurzform (Anlage 1)

Zielland  Währung  Kurzform 

Belgien  Euro  EUR 

Bulgarien  Bulgarischer Lev  BGN 

Dänemark  Dänische Krone  DKK 

Estland  Estnische Krone  EEK 

Finnland  Euro  EUR 

Frankreich  Euro  EUR 

Griechenland  Euro  EUR 

Großbritannien  Britisches Pfund  GBP 

Irland  Euro  EUR 

Island  Isländische Krone  ISK 

Italien  Euro  EUR 

Japan  Japanischer Yen  JPY 

Kanada  Kanadischer Dollar  CAD 

Kroatien  Kroatischer Kuna  HRK 

Lettland  Lettischer Lats  LVL 

Liechtenstein  Schweizer Franken*  CHF 

Litauen  Litauischer Litas  LTL 

Luxemburg  Euro  EUR 

* Schweizer Franken als gesetzliches Zahlungsmittel in Liechtenstein.

Zielland  Währung  Kurzform 

Malta  Euro  EUR 

Niederlande  Euro  EUR 

Norwegen  Norwegische Krone  NOK 

Österreich  Euro  EUR 

Polen  Polnischer Zloty  PLN 

Portugal  Euro  EUR 

Rumänien  Rumänischer Leu  RON 

Russische Föderation  Russischer Rubel  RUB 

Schweden  Schwedische Krone  SEK 

Schweiz  Schweizer Franken  CHF 

Slowakische Republik  Slowakische Krone  SKK 

Slowenien  Euro  EUR 

Spanien  Euro  EUR 

Tschechische Republik  Tschechische Krone  CZK 

Türkei  Türkische Lira  TRY 

Ungarn  Ungarischer Forint  HUF 

USA  US-Dollar  USD 

Zypern  Euro  EUR
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1.3  Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerde-
möglichkeit

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht für Kunden die 
Möglich keit, den Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. Betrifft der 
Beschwerde gegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des 
Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuches), 
können auch Kunden, die keine Verbraucher sind, den Ombuds mann der 
privaten Banken anrufen. Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die 
Schlich tung von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe“, die 
auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird oder im Internet unter www.ban-
kenverband.de abrufbar ist. Die Beschwerde ist schriftlich an die Kunden-
beschwerdestelle beim Bundesverband deutscher Banken e. V., Post fach 04 
03 07, 10062 Berlin, zu richten.

Ferner besteht für den Kunden die Möglichkeit, sich jederzeit schriftlich oder 
zur dortigen Niederschrift bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht, Grau rheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, und Lurgiallee 12, 60439 
Frankfurt über Ver stöße der Bank gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsge-
setz (ZAG), die §§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) oder 
gegen Artikel 248 des Einführungs gesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
(EGBGB) zu beschweren.

2  Einzugsermächtigungslastschrift

2.1  Allgemein

2.1.1  Wesentliche Merkmale der Einzugsermächtigungslastschrift

Mit dem Einzugsermächtigungslastschriftverfahren kann der Kunde über 
die Bank an einen Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro bewirken. Hierzu 
ermächtigt der Kunde den Zahlungsempfänger Geldbeträge vom Konto des 
Kunden per Lastschriften einzu ziehen (Einzugsermächtigung). Der Zahlungs-
empfänger löst den jeweiligen Zahlungs vorgang aus, indem er über seinen 
Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften vorlegt.

Der Kunde autorisiert die Zahlung nachträglich durch Genehmigung der ent-
sprechen den Lastschriftbelastungsbuchung auf seinem Konto. Der Kunde 
kann der Belas tungs buchung aus einer Einzugsermächtigungslastschrift wi-
dersprechen, bis er sie genehmigt hat.

2.1.2  Kundenkennungen

Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte Kontonummer und die 
Bank leitzahl der Bank als seine Kundenkennung gegenüber dem Zahlungs-
empfänger zu verwenden, da die Bank berechtigt ist, die Zahlung aufgrund 
der Einzugs ermäch tigungs lastschrift aus schließlich auf Grundlage der ihr 
übermittelten Kundenkennung auszuführen. Die Bank und die weiteren be-
teiligten Stellen führen die Zahlung an den Zahlungsempfänger anhand der 
im Lastschriftdatensatz vom Zahlungs empfänger als seine Kundenkennung 
angegebenen Kontonummer und Bank leitzahl aus.

2.2  Einzug der Einzugsermächtigungslastschrift durch den Zahlungs-
empfänger

Der Zahlungsempfänger übermittelt die Einzugsermächtigungslastschrift unter 
Ein schal tung seines Zahlungsdienstleisters an die Bank des Kunden als Zahlstel-
le. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsempfänger angegeben.

2.3  Zahlungsvorgang aufgrund der Einzugsermächtigungslastschrift

2.3.1  Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag

Eingehende Einzugsermächtigungslastschriften des Zahlungsempfängers 
werden mit dem vom Zahlungsempfänger angegebenen Lastschriftbetrag 
dem Konto des Kunden belastet. Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird 
spätestens am zweiten Bank arbeitstag nach ihrer Vornahme rückgängig ge-
macht (siehe Nummer 2.3.2), wenn 
 der Bank eine entgegenstehende Weisung des Kunden vorliegt,
  die vom Zahlungsempfänger angegebene Kontonummer des Zahlungs-
pflichtigen und die Bankleitzahl keinem Konto des Kunden bei der Bank 
zuzuordnen sind oder
  der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausreichendes Gut-
haben auf seinem Konto oder über keinen ausreichenden Kredit verfügt; 
Teileinlösun gen nimmt die Bank nicht vor.

2.3.2  Einlösung von Einzugsermächtigungslastschriften

Einzugsermächtigungslastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbu-
chung auf dem Konto des Kunden nicht spätestens am zweiten Bankarbeits-
tag nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird.

2.3.3  Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung 
der Belastungsbuchung oder Ablehnung der Einlösung

Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungs-
buchung (siehe Num mer 2.3.1) oder die Ablehnung der Einlösung einer 
Einzugs ermächtigungs lastschrift (siehe Nummer 2.3.2) wird die Bank den 
Kunden unterrichten. Dabei wird die Bank, soweit möglich, die Gründe an-
geben.

2.3.4  Ausführung der Zahlung

(1) Die Bank leitet den von ihr dem Konto des Kunden aufgrund der Einzugs-
ermächti gungslastschrift des Zahlungsempfängers belasteten Lastschriftbe-
trag dem Zahlungs dienstleister des Zahlungsempfängers zu.

(2) Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zahlung auf dem 
für Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der vereinbarten Häufigkeit.

2.4  Nachträgliche Autorisierung der Zahlung durch Genehmigung der 
Lastschriftbelastungsbuchung

Die Autorisierung der Zahlung durch den Kunden erfolgt nachträglich über 
die Genehmi gung der entsprechenden Lastschriftbelastungsbuchung auf 
seinem Konto.

Hat der Kunde eine Belastungsbuchung aus einer Lastschrift, für die er 
dem Zahlungs empfänger eine Einzugsermächtigung erteilt hat, nicht schon 
genehmigt, so hat er Ein wendungen gegen diese im Saldo des nächsten 
Rechnungs abschlusses enthaltene Belastungs buchung spätes tens vor 
Ablauf von sechs Wochen nach Zugang des Rechnungsabschlusses zu er-
heben. Macht er seine Einwendungen schriftlich geltend, genügt die Ab-
sendung inner halb der Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen recht zeitiger 
Einwendun gen gilt als Genehmigung der Belastung. Auf diese Folge wird die 
Bank bei Erteilung des Rechnungsabschlusses beson ders hinweisen.

2.5  Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden

2.5.1  Erstattung bei Widerspruch gegen Lastschriftbelastungsbuchung

(1) Widerspricht der Kunde einer noch nicht genehmigten Lastschrift-
belastungs buchung, ist die Bank verpflichtet, dem Kunden den von seinem 
Konto abgebuchten Lastschriftbetrag unverzüglich zu erstatten. Dabei bringt 
sie das Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung 
befunden hätte.

(2) Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der Bank 
die Erstat tung derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die die Bank ihm 
für die Aus führung der Zahlung in Rechnung gestellt oder mit denen sie das 
Konto des Kunden belastet hat.

2.5.2  Erstattung bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer 
autorisierten Zahlung

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autori-
sierten Zah lung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche und unge-
kürzte Erstattung des Lastschriftbetrages insoweit verlangen, als die Zahlung 
nicht erfolgt oder fehler haft war. Die Bank bringt dann das Konto wieder auf 
den Stand, auf dem es sich ohne den fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvor-
gang befunden hätte.

(2) Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der Bank 
die Erstat tung derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die die Bank ihm 
im Zu sammen hang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der 
Zahlung in Rechnung gestellt oder mit denen sie das Konto des Kunden be-
lastet hat.

(3) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die 
Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und 
den Kunden über das Ergebnis unterrichten.
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2.5.3  Schadensersatz

(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten Zah-
lung oder bei einer nicht autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank 
einen Schaden, der nicht bereits von Nummern 2.5.1 und 2.5.2 erfasst ist, 
ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht 
zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer von ihr 
zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu ver-
treten. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung 
eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grund sätzen des Mit-
verschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen 
haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese betrags-
mäßige Haf tungsgrenze gilt nicht
 für nicht autorisierte Zahlungen,
 bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank, 
 für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
  für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der Kunde 
Verbraucher ist.

2.5.4  Schadensersatzansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind, bei 
einer nicht erfolgten autorisierten Zahlung, fehlerhaft ausgeführten au-
torisierten Zahlung oder nicht autorisierten Zahlung

Abweichend von den Erstattungsansprüchen in Nummer 2.5.2 und 
Schadens ersatz ansprüchen in Nummer 2.5.3 haben Kunden, die keine Ver-
braucher sind, neben etwaigen Herausgabeansprüchen nach § 667 BGB und 
§§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender 
Regelungen:

Bei einer nicht erfolgten autorisierten Zahlung, fehlerhaft ausgeführten auto-
risierten Zahlun g oder nicht autorisierten Zahlung kann der Kunde, der kein 
Verbraucher ist, von der Bank den Ersatz des hierdurch entstehenden Scha-
dens verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu 
vertreten hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Ent-
stehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grund sätzen 
des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu 
tragen haben.

Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den Last-
schriftbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte 
und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von 
Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf höchstens 12.500 Euro je Zah-
lung be grenzt. Diese Haftungs beschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders 
übernommen hat.

2.5.5  Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Eine Haftung der Bank nach Nummern 2.5.2 bis 2.5.4 ist ausgeschlossen,
  wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der Zahlungsbe-
trag un gekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers einge-
gangen ist, oder
  soweit die Zahlung in Übereinstimmung mit der vom Zahlungsempfänger 
ange gebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers aus-
geführt wurde. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlan-
gen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zah-
lungsbetrag wiederzu erlangen. Für diese Wie derbeschaffung berechnet die 
Bank das im Preis- und Leistungsverzeichnis ausgewie sene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach Nummern 2.5.1 bis 2.5.4 und Ein wendungen 
des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Zah-
lungen oder aufgrund nicht autorisierter Zahlungen sind ausgeschlossen, 
wenn der Kunde die Bank nicht spätes tens 13 Monate nach dem Tag der 
Belastung mit einer nicht autori sierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlung 
hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den 
Kunden über die Belastungsbuchung der Zahlung entsprechend dem für 
Konto informationen verein barten Weg spätestens innerhalb eines Monats 
nach der Belastungs buchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Frist-
beginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche 
nach Nummer 2.5.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 
geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Ein haltung dieser Frist 
verhindert war.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch 
begrün den den Umstände
  auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf 
das die Bank keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwendung der 
gebotenen Sorg falt nicht hätten vermieden werden können, oder
  von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

Bedingungen für Zahlungen mittels 
Lastschrift im Abbuchungsauftrags-
verfahren
Neufassung zum 31. Oktober 2009

Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels Abbuchungs-
auftrags lastschrift über sein Konto bei der Deutsche Bank Privat- und Ge-
schäftskunden AG und der Deutsche Bank AG (nachfolgend einheitlich 
„Bank“) gelten folgende Bedingungen.

1  Allgemein

1.1  Begriffsbestimmung

Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungsvor-
gang zulasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des jeweiligen Zah-
lungsbetrages vom Zah lungsempfänger angegeben wird.

1.2  Entgelte

1.2.1  Entgelte für Verbraucher

Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem Preis- und Leis-
tungsverzeichnis.

Änderungen der Entgelte werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor 
dem Zeit punkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde 
mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kom-
munikationsweg verein bart, können die Änderungen auch auf diesem Wege 
angeboten werden. Die Zustim mung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine 
Ablehnung nicht vor dem vor ge schlagenen Zeitpunkt des Wirk samwerdens 
der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die 
Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte angeboten, kann er diese 
Geschäfts bezie hung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses 
Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hin wei sen.

1.2.2  Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind

Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kunden, die keine Ver-
braucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nummer 12 Absätze 2 
bis 6 AGB-Banken.

1.3  Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerde-
möglichkeit

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht für Kunden die 
Möglich keit, den Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. Betrifft der 
Beschwerde gegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des 
Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuches), 
können auch Kunden, die keine Verbraucher sind, den Ombuds mann der 
privaten Banken anrufen. Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die 
Schlich tung von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe“, die 
auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird oder im Internet unter www.ban-
kenverband.de abrufbar ist. Die Beschwerde ist schriftlich an die Kunden-
beschwerdestelle beim Bundesverband deutscher Banken e. V., Post fach 04 
03 07, 10062 Berlin, zu richten.

Ferner besteht für den Kunden die Möglichkeit, sich jederzeit schriftlich oder 
zur dortigen Niederschrift bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht, Grau rheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, und Lurgiallee 12, 60439 
Frankfurt über Ver stöße der Bank gegen das Zahlungsdienste aufsichtsgesetz 
(ZAG), die §§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) oder 
gegen Artikel 248 des Einführungs gesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
(EGBGB) zu beschweren. 

2  Abbuchungsauftragslastschrift

2.1  Allgemein

2.1.1  Wesentliche Merkmale des Abbuchungsauftragslastschriftverfahrens

Mit dem Abbuchungsauftragslastschriftverfahren kann der Kunde über die 
Bank an einen Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro bewirken.
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Für die Ausführung von Zahlungen mittels Abbuchungsauftragslastschrift 
muss der Kunde
  vor dem Zahlungsvorgang den Zahlungsempfänger ermächtigen, Geldbe-
träge vom Konto des Kunden per Abbuchungsauftragslast schriften einzu-
ziehen, und
  die Bank unmittelbar anweisen, die Abbuchungsauftragslastschriften sei-
nem Konto zu belasten und den Lastschriftbetrag an den Dienstleister des 
Zahlungs empfängers zu übermitteln (Abbuchungsauftrag).

Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem 
er über seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Abbuchungsauftragslast-
schriften vorlegt.

Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer 
Abbuchungsauftrags last schrift nach Einlösung von der Bank keine Erstat-
tung des Lastschriftbetrags ver langen.

2.1.2  Kundenkennungen

Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte Kontonummer und die 
Bankleit zahl der Bank als seine Kundenkennung gegenüber dem Zahlungs-
empfänger zu ver wenden, da die Bank berechtigt ist, die Zahlung aufgrund 
der Abbuchungsauftrags lastschrift aus schließlich auf Grundlage der ihr über-
mittelten Kundenkennung auszuführen. Die Bank und die weiteren beteilig-
ten Stellen führen die Zahlung an den Zahlungsempfänger anhand der im 
Lastschriftdatensatz vom Zahlungs empfänger als dessen Kundenkennung 
angegebenen Kontonummer und Bankleitzahl aus.

2.2  Abbuchungsauftrag

2.2.1  Erteilung des Abbuchungsauftrags

Der Kunde autorisiert mit dem Abbuchungsauftrag gegenüber der Bank die 
Ein lösung von Abbuchungsauftragslastschriften des Zahlungsempfängers. 
Die Autorisierung umfasst die Belastung des Kontos des Kunden mit Abbu-
chungsauftragslastschriften des Zah lungsempfängers und die Ausführung 
von Zahlungen durch Übermittlung der abgebuchten Lastschriftbeträge an 
den Zahlungsdienstleister des Zahlungs empfän gers. Der Ab buchungsauftrag 
ist schriftlich oder in der mit der Bank vereinbarten Art und Weise unmittelbar 
der Bank zu erteilen.

Der Abbuchungsauftrag muss folgende Angaben (Autorisierungsdaten) ent-
halten:
 Name des Zahlungsempfängers,
 Name des Kunden,
 Bezeichnung der Bank des Kunden und
 seine Kundenkennung (siehe Nummer 2.1.2).

Über die Autorisierungsdaten hinaus kann der Abbuchungsauftrag zusätzli-
che Angaben enthalten.

2.2.2  Widerruf des Abbuchungsauftrags

Der Abbuchungsauftrag kann vom Kunden durch Erklärung gegenüber sei-
ner Bank wider rufen werden. Der Widerruf sollte möglichst schriftlich und 
möglichst gegenüber der kontoführenden Stelle der Bank erfolgen.

2.2.3  Zurückweisung einzelner Abbuchungsauftragslastschriften

Vor der Einlösung nach Nummer 2.4.2 kann der Kunde der Bank gesondert  
die Weisung erteilen, Zahlungen aus bestimmten Abbuchungs auftrags-
lastschriften nicht zu bewirken. Diese Weisung ist möglichst schriftlich und 
möglichst gegenüber der kontoführenden Stelle der Bank zu erklären.

2.3  Einzug der Abbuchungsauftragslastschrift durch den Zahlungs-
empfänger

Der Zahlungsempfänger übermittelt die Abbuchungsauftragslastschrift unter 
Ein schaltung seines Zahlungsdienstleisters an die Bank als Zahlstelle. Der 
jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsempfänger angegeben.

2.4  Zahlungsvorgang aufgrund der Abbuchungsauftragslastschrift

2.4.1  Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag

(1) Abbuchungsauftragslastschriften des Zahlungsempfängers werden am 
Tag des Zugangs bei der Bank mit dem vom Zahlungsempfänger angegebe-
nen Last schrift betrag dem Konto des Kunden belastet.

(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am zweiten Bank-
arbeitstag nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht (siehe Nummer 2.4.2), 
wenn
 der Bank kein Abbuchungsauftrag gemäß Nummer 2.2.1 vorliegt,
  der Abbuchungsauftrag gemäß Nummer 2.2.2 vom Kunden widerrufen 
worden ist,
  der Bank eine Zurückweisung des Kunden gemäß Nummer 2.2.3 zuge-
gangen ist,
  die vom Zahlungsempfänger angegebene Kontonummer des Zahlungs-
pflichtigen und die Bankleitzahl keinem Konto des Kunden bei der Bank 
zuzuordnen sind oder
  der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausreichendes Gut-
haben auf sei nem Konto oder über keinen ausreichenden Kredit verfügt; 
Teileinlösungen nimmt die Bank nicht vor.

2.4.2  Einlösung von Abbuchungsauftragslastschriften

Abbuchungsauftragslastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbu-
chung auf dem Konto des Kunden nicht spätestens am zweiten Bankarbeits-
tag nach ihrer Vor nahme rückgängig gemacht wird.

2.4.3  Unterrichtung über Nichtausführung oder Rückgängigmachung der 
Belastungsbuchung oder Ablehnung der Einlösung

Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbu-
chung (siehe Nummer 2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der Einlösung 
einer Abbuchungs auftrags lastschrift (siehe Nummer 2.4.2) wird die Bank den 
Kunden unverzüglich, spätestens bis zu der gemäß Nummer 2.4.4 vereinbar-
ten Frist unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kontoinformationen ver-
einbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, soweit möglich, die Gründe 
sowie die Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Nichtausführung, Rück-
gängigmachung oder Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können.

Für die Unterrichtung über eine berechtigte Ablehnung berechnet die Bank 
das im Preis- und Leistungsverzeichnis ausgewiesene Entgelt.

2.4.4  Ausführung der Zahlung

(1) Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr dem Konto des 
Kunden aufgrund der Abbuchungsauftragslastschrift des Zahlungsempfän-
gers belastete Last schriftbetrag spätestens innerhalb der im Preis- und Leis-
tungsverzeichnis angegebenen Ausführungsfrist beim Zahlungsdienst leister 
des Zahlungs empfängers eingeht.

(2) Die Ausführungsfrist beginnt an dem Tag des Zugangs der Abbuchungs-
auftragslastschrift bei der Bank. Fällt dieser Tag nicht auf einen Geschäftstag 
gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank, so beginnt die Ausfüh-
rungsfrist am darauffolgenden Geschäftstag.

(3) Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zahlung auf 
dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der vereinbarten Häu-
figkeit.

2.5.  Ausschluss des Erstattungsanspruchs bei einer autorisierten  
Zahlung

Der Kunde kann bei einer gemäß Nummer 2.2.1 autorisierten Zahlung auf-
grund einer Abbuchungsauftragslast schrift nach Einlösung (siehe Nummer 
2.4.2) von der Bank keine Erstattung des Lastschriftbetrags ver langen. Wei-
tergehende Ansprüche aus § 675x BGB sind ausgeschlossen.

Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaft 
ausge führten autorisierten Zahlung richten sich nach Nummer 2.6.2.

2.6  Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden

2.6.1  Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung

Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank gegen den 
Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflich-
tet, dem Kunden den von seinem Konto abgebuchten Lastschriftbetrag unver-
züglich zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto wieder auf den Stand, auf dem 
es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Zahlung befunden hätte.
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2.6.2  Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer auto-
risierten Zahlung

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autori-
sierten Zah lung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche und unge-
kürzte Erstattung des Lastschriftbetrages insoweit verlangen, als die Zahlung 
nicht erfolgt oder fehler haft war. Die Bank bringt dann das Konto wieder auf 
den Stand, auf dem es sich ohne den fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvor-
gang befunden hätte.

(2) Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der Bank 
die Erstat tung derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die die Bank ihm 
im Zusammen hang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der 
Zahlung in Rechnung gestellt oder mit denen sie das Konto des Kunden be-
lastet hat.

(3) Liegt die fehlerhafte Ausführung darin, dass der Zahlungsbetrag beim 
Zahlungs dienstleister des Zahlungsempfängers nach Ablauf der Ausfüh-
rungsfrist gemäß Nummer 2.4.4 eingegangen ist (Verspätung), sind die An-
sprüche nach Absätzen 1 und 2 ausgeschlossen. Ist dem Kunden durch die 
Ver spätung ein Schaden entstanden, haftet die Bank nach Nummer 2.6.3, bei 
Kunden, die keine Verbraucher sind, nach Nummer 2.6.4.

(4) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die 
Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und 
den Kunden über das Ergebnis unterrichten.

2.6.3  Schadensersatz

(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten Zah-
lung oder bei einer nicht autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank 
einen Schaden, der nicht bereits von Nummern 2.6.1 und 2.6.2 erfasst ist, 
ersetzt ver langen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht 
zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer von ihr 
zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu ver-
treten. Hat der Kunde durch ein schuld haftes Verhalten zu der Entstehung 
eines Scha dens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mit-
verschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen 
haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese Haftungs-
grenze gilt nicht
 für nicht autorisierte Zahlungen,
 bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
 für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
  für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der Kunde Verbrau-
cher ist.

2.6.4  Schadensersatzansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind, bei 
einer nicht erfolgten autorisierten Zahlung, fehlerhaft ausgeführten au-
torisierten Zahlung oder nicht autorisierten Zahlung

Abweichend von den Erstattungsansprüchen in Nummer 2.6.2 und 
Schadensersatz ansprüchen in Nummer 2.6.3 haben Kunden, die keine Ver-
braucher sind, neben etwaigen Herausgabeansprüchen nach § 667 BGB und 
§§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender 
Regelungen:

Bei einer nicht erfolgten autorisierten Zahlung, fehlerhaft ausgeführten auto-
risierten Zahlung oder nicht autori sierten Zahlung kann der Kunde, der kein 
Verbraucher ist, von der Bank den Ersatz des hierdurch entstehenden Scha-
dens verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflicht verletzung nicht zu 
vertreten hat. Hat der Kunde durch ein schuld haftes Verhalten zu der Ent-
stehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen 
des Mitver schuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu 
tragen haben.

Ein Schadensersatzspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den Lastschrift-
betrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte und Zinsen 
begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von Folgeschäden 
handelt, ist der Anspruch auf höchstens 12.500 Euro je Zahlung be grenzt. Die-
se Haftungs beschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat.

2.6.5  Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Eine Haftung der Bank nach Nummern 2.6.2 bis 2.6.4 ist ausgeschlossen,
  wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der Zahlungsbe-
trag recht zeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers einge gangen ist, oder
  soweit die Zahlung in Übereinstimmung mit der vom Zahlungsempfänger 
ange gebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers aus-
geführt wurde. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlan-
gen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zah-
lungsbetrag wiederzu erlangen. Für diese Wie derbeschaffung berechnet die 
Bank das im Preis- und Leistungsverzeichnis ausgewie sene Entgelt. 

(2) Ansprüche des Kunden nach Nummern 2.6.1 bis 2.6.4 und Ein wendungen 
des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Zah-
lungen oder aufgrund nicht autorisierter Zahlungen sind ausgeschlossen, 
wenn der Kunde die Bank nicht spä testens 13 Monate nach dem Tag der 
Belastung mit einer nicht auto risierten oder fehler haft ausgeführten Zahlung 
hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den 
Kunden über die Belastungsbuchung der Zahlung entsprechend dem für 
Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens inner halb eines Monats 
nach der Belas tungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Frist-
beginn der Tag der Unterrich tung maßgeblich. Schadensersatzansprüche 
nach Nummer 2.6.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 
geltend machen, wenn er ohne Verschul den an der Einhaltung dieser Frist 
verhindert war.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausge schlossen, wenn die einen Anspruch 
begrün den den Umstände
  auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf 
das die Bank keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwendung der 
gebotenen Sorg falt nicht hätten vermieden werden können, oder
  von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

Bedingungen für Zahlungen mittels 
Lastschrift im SEPA-Basislastschrift-
verfahren
Neufassung zum 31. Oktober 2009

Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels SEPA-Basislast-
schrift über sein Konto bei der Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden 
AG und der Deutsche Bank AG (nachfolgend einheitlich „Bank“) gelten fol-
gende Bedingungen.

1  Allgemein

1.1  Begriffsbestimmung

Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungsvor-
gang zulasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des jeweiligen Zah-
lungsbetrages vom Zahlungsempfänger angegeben wird.

1.2  Entgelte 

1.2.1  Entgelte für Verbraucher 

Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem Preis- und Leis-
tungsverzeichnis.

Änderungen der Entgelte werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor 
dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kun-
de mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen 
Kommunikationsweg vereinbart, können die Änderungen auch auf diesem 
Wege angeboten werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn 
er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung 
wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.
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Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte angeboten, kann er diese 
Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kün-
digungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

1.2.2  Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind

Für Entgelte und deren Änderung für Zahlungen von Kunden, die keine Ver-
braucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nummer 12 Absätze 2 
bis 6 AGB-Banken.

1.3  Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerde-
möglichkeit

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht für Kunden die 
Möglichkeit, den Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. Betrifft der 
Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des 
Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuches), 
können auch Kunden, die kein Verbraucher sind, den Ombudsmann der privaten 
Banken anrufen. Näheres regelt die Verfahrensordnung für die Schlichtung von 
Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe, die auf Wunsch zur Verfü-
gung gestellt wird oder im Internet unter www.bankenverband.de abrufbar ist. 
Die Beschwerde ist schriftlich an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundes-
verband deutscher Banken e. V., Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, zu richten.

Ferner besteht für den Kunden die Möglichkeit, sich jederzeit schriftlich oder 
zur dortigen Niederschrift bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, und Lurgiallee 12, 60439 
Frankfurt über Verstöße der Bank gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsge-
setz (ZAG), die §§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) oder 
gegen Artikel 248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
(EGBGB) zu beschweren. 

2  SEPA-Basislastschrift

2.1  Allgemein

2.1.1  Wesentliche Merkmale des SEPA-Basislastschriftverfahrens

Mit dem SEPA-Basislastschriftverfahren kann der Kunde über die Bank an den 
Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro innerhalb des Gebiets des einheitlichen 
Euro-Zahlungsverkehrsraums (Single Euro Payments Area, SEPA) bewirken. 
Zur SEPA gehören die im Anhang genannten Staaten und Gebiete.

Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Basislastschriften
  müssen der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister das 
SEPA-Basislastschriftverfahren nutzen und
  muss der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfänger das 
SEPA-Lastschriftmandat erteilen.

Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem er 
über seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften vorlegt.

Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Basis-
lastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der Belas-
tungsbuchung auf seinem Konto von der Bank die Erstattung des belasteten 
Lastschriftbetrages verlangen.

2.1.2  Kundenkennungen

Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN1 und den BIC2 
der Bank als seine Kundenkennung gegenüber dem Zahlungsempfänger  
zu verwenden, da die Bank berechtigt ist, die Zahlung aufgrund der SEPA- 
Basislastschrift ausschließlich auf Grundlage der ihr übermittelten Kunden-
kennung auszuführen. Die Bank und die weiteren beteiligten Stellen führen 
die Zahlung an den Zahlungsempfänger anhand der im Lastschriftdatensatz 
vom Zahlungsempfänger als dessen Kundenkennung angegebenen IBAN  
und BIC aus.

2.1.3  Übermittlung von Lastschriftdaten

Bei SEPA-Basislastschriften können die Lastschriftdaten über das Nach-
richtenübermittlungssystem der Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien und Rechenzentren in der 
Europäischen Union, in der Schweiz und in den USA von dem Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers an die Bank weitergeleitet werden.

2.2  SEPA-Lastschriftmandat

2.2.1  Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats (SEPA Direct Debit Mandate)

Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein SEPA-Lastschriftmandat. Da-
mit autorisiert er gegenüber seiner Bank die Einlösung von SEPA-Basislast-
schriften des Zahlungsempfängers. Das Mandat ist schriftlich oder in der mit 
seiner Bank vereinbarten Art und Weise zu erteilen.

In dem SEPA-Lastschriftmandat müssen die folgenden Erklärungen des  
Kunden enthalten sein:
  Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen vom Konto des Kun-
den mittels SEPA-Basislastschrift einzuziehen, und
  Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto gezoge-
nen SEPA-Basislastschriften einzulösen.

Das SEPA-Lastschriftmandat muss folgende Angaben (Autorisierungsdaten) 
enthalten:
 Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
 eine Gläubigeridentifikationsnummer,
 Kennzeichnung einmalige Zahlung oder wiederkehrende Zahlungen,
 Name des Kunden,
 Bezeichnung der Bank des Kunden und
 seine Kundenkennung (siehe Nummer 2.1.2).

Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat zusätzliche 
Angaben enthalten.

2.2.2  Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats

Das SEPA-Lastschriftmandat kann vom Kunden durch Erklärung gegenüber 
seiner Bank widerrufen werden. Der Widerruf wird ab dem auf den Eingang 
des Widerrufs folgenden Geschäftstag gemäß Preis- und Leistungsverzeich-
nis wirksam. Der Widerruf sollte möglichst schriftlich und möglichst gegen-
über der kontoführenden Stelle der Bank erfolgen. Zusätzlich sollte dieser 
auch gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt werden.

2.2.3  Zurückweisung einzelner SEPA-Basislastschriften

Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zahlungen aus 
bestimmten SEPA-Basislastschriften des Zahlungsempfängers nicht zu be-
wirken. Diese Weisung muss der Bank bis spätestens zum Ende des Ge-
schäftstages gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis vor dem im Datensatz 
der Lastschrift angegebenen Fälligkeitstag zugehen. Diese Weisung sollte 
möglichst schriftlich und möglichst gegenüber der kontoführenden Stelle der 
Bank erfolgen. Zusätzlich sollte dieser auch gegenüber dem Zahlungsemp-
fänger erklärt werden.

2.3  Einzug der SEPA-Basislastschrift auf Grundlage des SEPA- 
Lastschriftmandats durch den Zahlungsempfänger

(1)  Das vom Kunden erteilte SEPA-Lastschriftmandat verbleibt beim Zah-
lungsempfänger. Dieser übernimmt die Autorisierungsdaten und etwaige 
zusätzliche Angaben in den Datensatz zur Einziehung von SEPA-Basislast-
schriften. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsempfänger an-
gegeben.

(2) Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den Datensatz zur Ein-
ziehung der SEPA-Basislastschrift unter Einschaltung seines Zahlungsdienst-
leisters an die Bank als Zahlstelle. Dieser Datensatz verkörpert auch die im 
SEPA-Lastschriftmandat enthaltene Weisung des Kunden an die Bank zur 
Einlösung der jeweiligen SEPA-Basislastschrift (siehe Nummer 2.2.1 Sätze 2 
und 4). Für den Zugang dieser Weisung verzichtet die Bank auf die für die Er-
teilung des SEPA-Lastschriftmandats vereinbarte Form (siehe Nummer 2.2.1 
Satz 3). 

2.4  Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Basislastschrift

2.4.1  Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag

(1) Eingehende SEPA-Basislastschriften des Zahlungsempfängers werden am 
im Datensatz angegebenen Fälligkeitstag mit dem vom Zahlungsempfänger 
angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto des Kunden belastet. Fällt der Fäl-
ligkeitstag nicht auf einen im Preis- und Leistungsverzeichnis ausgewiesenen 
Geschäftstag der Bank, erfolgt die Kontobelastung am nächsten Geschäftstag.

1 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer) 
2 Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code)
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(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am zweiten Ge-
schäftstag nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht (siehe Nummer 2.4.2), 
wenn
  der Bank ein Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats gemäß Nummer 2.2.2 
zugegangen ist,
  der Bank eine Zurückweisung der Lastschrift des Kunden gemäß Num-
mer 2.2.3 zugegangen ist,
  der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausreichendes Gut-
haben auf seinem Konto oder über keinen ausreichenden Kredit verfügt; 
Teileinlösungen nimmt die Bank nicht vor, 
  die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zahlungspflichtigen kei-
nem Konto des Kunden bei der Bank zuzuordnen ist oder
  die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im Lastschrift datensatz
–  eine Gläubigeridentifikationsnummer fehlt oder für die Bank erkennbar 

fehlerhaft ist,
–  eine Mandatsreferenz fehlt,
–  ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder
–  kein Fälligkeitstag angegeben ist.

2.4.2  Einlösung von SEPA-Basislastschriften

SEPA-Basislastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung auf dem 
Konto des Kunden nicht spätestens am zweiten Geschäftstag gemäß Preis- 
und Leistungsverzeichnis nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird.

2.4.3  Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung 
der Belastungsbuchung oder Ablehnung der Einlösung

Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbu-
chung (siehe Nummer 2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der Einlösung 
einer SEPA-Basislastschrift (siehe Nummer 2.4.2) wird die Bank den Kunden 
unverzüglich, spätestens bis zu der gemäß Nummer 2.4.4 vereinbarten Frist 
unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kontoinformationen vereinbarten 
Weg geschehen. Dabei wird die Bank, soweit möglich, die Gründe sowie die 
Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Nichtausführung, Rückgängig-
machung oder Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können. 

Für die Unterrichtung über eine berechtigte Ablehnung berechnet die Bank 
das im Preis- und Leistungsverzeichnis ausgewiesene Entgelt.

2.4.4  Ausführung der Zahlung

(1) Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr dem Konto des 
Kunden aufgrund der SEPA-Basislastschrift des Zahlungsempfängers belas-
tete Lastschriftbetrag spätestens innerhalb der im Preis- und Leistungsver-
zeichnis angegebenen Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfängers eingeht.

(2) Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz angegebe-
nen Fälligkeitstag. Fällt dieser Tag nicht auf einen Geschäftstag gemäß Preis- 
und Leistungsverzeichnis der Bank, so beginnt die Ausführungsfrist am dar-
auffolgenden Geschäftstag.

(3) Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zahlung auf 
dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der vereinbarten Häu-
figkeit.

2.5  Erstattungsanspruch des Kunden bei einer autorisierten Zahlung

(1) Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Ba-
sislastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der Be-
lastungsbuchung auf seinem Konto von der Bank ohne Angabe von Gründen 
die Erstattung des belasteten Lastschriftbetrages verlangen.

Etwaige Zahlungsansprüche des Zahlungsempfängers gegen den Kunden 
bleiben hiervon unberührt.

(2) Der Erstattungsanspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, sobald der 
jeweilige Betrag der Lastschriftbelastungsbuchung durch eine Genehmigung 
des Kunden unmittelbar gegenüber der Bank autorisiert worden ist.

(3) Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaft 
ausgeführten autorisierten Zahlung richten sich nach Nummer 2.6.2.

2.6  Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden

2.6.1  Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung

Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank gegen 
den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist ver-
pflichtet, dem Kunden den von seinem Konto abgebuchten Lastschriftbetrag 
unverzüglich zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto wieder auf den Stand, 
auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Zahlung be-
funden hätte.

2.6.2   Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung von autori-
sierten Zahlungen

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autori-
sierten Zahlung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche und unge-
kürzte Erstattung des Lastschriftbetrages insoweit verlangen, als die Zahlung 
nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Die Bank bringt dann das Konto wieder auf 
den Stand, auf dem es sich ohne den fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvor-
gang befunden hätte.

(2) Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der Bank 
die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die die Bank ihm 
im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der 
Zahlung in Rechnung gestellt oder mit denen sie das Konto des Kunden be-
lastet hat.

(3) Liegt die fehlerhafte Ausführung darin, dass der Zahlungsbetrag beim 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers nach Ablauf der Ausfüh-
rungsfrist gemäß Nummer 2.4.4 eingegangen ist (Verspätung), sind die An-
sprüche nach Absätzen 1 und 2 ausgeschlossen. Ist dem Kunden durch die 
Verspätung ein Schaden entstanden, haftet die Bank nach Nummer 2.6.3, bei 
Kunden, die keine Verbraucher sind, nach Nummer 2.6.4.

(4) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die 
Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und 
den Kunden über das Ergebnis unterrichten.

2.6.3  Schadensersatz

(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten Zahlung 
oder bei einer nicht autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank einen 
Schaden, der nicht bereits von Nummern 2.6.1 und 2.6.2 erfasst ist, ersetzt 
verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertre-
ten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer von ihr zwischenge-
schalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten. Hat der 
Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens 
beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in 
welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese betrags-
mäßige Haftungsgrenze gilt nicht
 für nicht autorisierte Zahlungen,
 bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank, 
 für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
  für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der Kunde Ver-
braucher ist.

2.6.4  Schadensersatzansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind, bei 
einer nicht erfolgten autorisierten Zahlung, fehlerhaft ausgeführten au-
torisierten Zahlung oder nicht autorisierten Zahlung

Abweichend von den Erstattungsansprüchen in Nummer 2.6.2 und Scha-
densersatzansprüchen in Nummer 2.6.3 haben Kunden, die keine Verbrau-
cher sind, neben etwaigen Herausgabeansprüchen nach § 667 BGB und 
§§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender 
Regelungen:

Bei einer nicht erfolgten autorisierten Zahlung, fehlerhaft ausgeführten auto-
risierten Zahlung oder nicht autorisierten Zahlung kann der Kunde, der kein 
Verbraucher ist, von der Bank den Ersatz des hierdurch entstehenden Scha-
dens verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu 
vertreten hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Ent-
stehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen 
des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu 
tragen haben.

Ein Schadensersatzspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den Last-
schriftbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte 
und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von 
Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf höchstens 12.500 Euro je Zah-
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lung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders 
übernommen hat.

2.6.5  Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Eine Haftung der Bank nach Nummern 2.6.2. bis 2.6.4 ist ausgeschlossen, 
  wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der Zahlungsbe-
trag rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers eingegangen ist, oder
  soweit die Zahlung in Übereinstimmung mit der vom Zahlungsempfänger 
angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers aus-
geführt wurde. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlan-
gen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zah-
lungsbetrag wiederzuerlangen. Für diese Wiederbeschaffung berechnet die 
Bank das im Preis- und Leistungsverzeichnis ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach Nummern 2.6.1 bis 2.6.4 und Einwendun-
gen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter 
Zahlungen oder aufgrund nicht autorisierter Zahlungen sind ausgeschlossen, 
wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der 
Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlung 
hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den 
Kunden über die Belastungsbuchung der Zahlung entsprechend dem für 
Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats 
nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Frist-
beginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche 
nach Nummer 2.6.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 
geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist 
verhindert war.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch 
begründenden Umstände
  auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf 
das die Bank keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwendung der 
gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können, oder
  von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

Anhang: Liste der zur SEPA gehörigen Staaten und Gebiete

Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)

Mitgliedstaaten der Europäischen Union: Belgien, Bulgarien, Dänemark, 
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lett-
land, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, 
Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, Zypern.

Weitere Staaten: Island, Liechtenstein, Norwegen.

Sonstige Staaten und Gebiete:
Mayotte, Monaco, Schweiz, Saint-Pierre und Miquelon.

Bedingungen für Zahlungen mittels 
Lastschrift im SEPA-Firmenlastschrift-
verfahren
Neufassung zum 31. Oktober 2009

Für Zahlungen des Kunden, der kein Verbraucher ist, an Zahlungsempfän-
ger mittels SEPA-Firmenlastschrift über sein Konto bei der Deutsche Bank 
Privat- und Geschäftskunden AG und der Deutsche Bank AG (nachfolgend 
einheitlich „Bank“) gelten folgende Bedingungen.

1  Allgemein

1.1  Begriffsbestimmung

Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungsvor-
gang zulasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des jeweiligen Zah-
lungsbetrages vom Zahlungsempfänger angegeben wird.

1.2  Entgelte 

Bei Entgelten und deren Änderung sind die Regelungen in Nummer 12 Ab-
sätze 2 bis 6 AGB-Banken maßgeblich.

1.3  Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerde-
möglichkeit

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht für Kunden die 
Möglichkeit, den Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. Betrifft der 
Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des 
Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuches), 
können auch Kunden, die keine Verbraucher sind, den Ombudsmann der pri-
vaten Banken anrufen. Näheres regelt die Verfahrensordnung für die Schlich-
tung von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe, die auf Wunsch 
zur Verfügung gestellt wird oder im Internet unter www.bankenverband.de 
abrufbar ist. Die Beschwerde ist schriftlich an die Kundenbeschwerdestelle 
beim Bundesverband deutscher Banken e. V., Postfach 04 03 07, 10062 Ber-
lin, zu richten.

Ferner besteht für den Kunden die Möglichkeit, sich jederzeit schriftlich oder 
zur dortigen Niederschrift bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, und Lurgiallee 12, 60439 
Frankfurt über Verstöße der Bank gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsge-
setz (ZAG), die §§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) oder 
gegen Artikel 248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
(EGBGB) zu beschweren. 

2  SEPA-Firmenlastschrift

2.1  Allgemein

2.1.1  Wesentliche Merkmale des SEPA-Firmenlastschriftverfahrens

Das SEPA-Firmenlastschriftverfahren kann nur von Kunden genutzt werden, 
die keine Verbraucher sind.

Mit dem SEPA-Firmenlastschriftverfahren kann der Kunde über die Bank an 
einen Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro innerhalb des Gebiets des ein-
heitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums (Single Euro Payments Area, SEPA) 
bewirken. Zur SEPA gehören die im Anhang genannten Staaten und Gebiete.

Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Firmenlastschrift
  müssen der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister das 
SEPA-Firmenlastschriftverfahren nutzen,
  muss der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfänger das 
SEPA-Firmenlastschrift-Mandat erteilen und
  muss der Kunde der Bank die Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-Man-
dats bestätigen.

Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem er 
über seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften vorlegt.

Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Firmen-
lastschrift von der Bank keine Erstattung des seinem Konto belasteten Last-
schriftbetrages verlangen.

2.1.2  Kundenkennungen

Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN1 und den BIC2 
der Bank als seine Kundenkennung gegenüber dem Zahlungsempfänger 
zu verwenden, da die Bank berechtigt ist, die Zahlung aufgrund der SEPA-
Firmenlastschrift ausschließlich auf Grundlage der ihr übermittelten Kunden-
kennung auszuführen. Die Bank und die weiteren beteiligten Stellen führen 
die Zahlung an den Zahlungsempfänger anhand der im Lastschriftdatensatz 
vom Zahlungsempfänger als dessen Kundenkennung angegebenen IBAN 
und BIC aus.

2.1.3  Übermittlung von Lastschriftdaten

Bei SEPA-Firmenlastschriften können die Lastschriftdaten über das Nach-
richtenübermittlungssystem der Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien und Rechenzentren in der 
Europäischen Union, in der Schweiz und in den USA von dem Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers an die Bank weitergeleitet werden.

1 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer) 
2 Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code)
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2.2  SEPA-Firmenlastschrift-Mandat

2.2.1  Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats (SEPA Business-to-
Business Direct Debit Mandate)

Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein SEPA-Firmenlastschrift-Man-
dat. Damit autorisiert er gegenüber seiner Bank die Einlösung von SEPA-
Firmenlastschriften des Zahlungsempfängers. Das Mandat ist schriftlich oder 
in der mit seiner Bank vereinbarten Art und Weise zu erteilen.

In dem SEPA-Firmenlastschrift-Mandat müssen die folgenden Erklärungen 
des Kunden enthalten sein:
  Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen vom Konto des Kun-
den mittels SEPA-Firmenlastschrift einzuziehen, und
  Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto gezoge-
nen SEPA-Firmenlastschriften einzulösen.

Das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat muss folgende Angaben (Autorisie-
rungsdaten) enthalten:
  Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
  eine Gläubigeridentifikationsnummer,
  Kennzeichnung einmalige Zahlung oder wiederkehrende Zahlungen,
  Name des Kunden,
  Bezeichnung der Bank des Kunden und
  seine Kundenkennung (siehe Nummer 2.1.2).

Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat zusätzliche 
Angaben enthalten.

2.2.2  Bestätigung der Erteilung eines SEPA-Firmenlastschrift-Mandats 

Der Kunde hat seiner Bank die Autorisierung nach Nummer 2.2.1 unverzüg-
lich zu bestätigen, indem er der Bank folgende Daten aus dem vom Zah-
lungsempfänger erteilten SEPA-Firmenlastschrift-Mandat übermittelt:
 Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
 Gläubigeridentifikationsnummer des Zahlungsempfängers,
 Mandatsreferenz,
 Kennzeichnung einmalige Zahlung oder wiederkehrende Zahlungen und
 Datum der Unterschrift auf dem Mandat.

Hierzu kann der Kunde der Bank auch eine Kopie des SEPA-Firmenlastschrift-
Mandats übermitteln.

Über Änderungen oder die Aufhebung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats 
gegenüber dem Zahlungsempfänger hat der Kunde die Bank unverzüglich, 
möglichst schriftlich, zu informieren.

2.2.3  Widerruf des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats

Das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat kann vom Kunden durch Erklärung ge-
genüber seiner Bank widerrufen werden. Der Widerruf wird ab dem auf den 
Eingang des Widerrufs folgenden Geschäftstag gemäß Preis- und Leistungs-
verzeichnis wirksam. Der Widerruf sollte möglichst schriftlich und möglichst 
gegenüber der kontoführenden Stelle der Bank erfolgen. Zusätzlich sollte die-
ser auch gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt werden. Der Widerruf 
des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats erfasst bereits dem Konto des Kunden 
belastete SEPA-Firmenlastschriften nicht. Für diese gilt Nummer 2.2.4 Ab-
sätze 2 und 3.

2.2.4  Zurückweisung einzelner SEPA-Firmenlastschriften

(1) Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zahlungen 
aus bestimmten SEPA-Firmenlastschriften des Zahlungsempfängers nicht zu 
bewirken. Diese Weisung muss der Bank bis spätestens zum Ende des Ge-
schäftstages gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis vor dem im Datensatz 
der Lastschrift angegebenen Fälligkeitstag zugehen. Diese Weisung sollte 
möglichst schriftlich und möglichst gegenüber der kontoführenden Stelle der 
Bank erfolgen. Zusätzlich sollte dieser auch gegenüber dem Zahlungsemp-
fänger erklärt werden.

(2) Am Tag der Belastungsbuchung der SEPA-Firmenlastschrift kann diese 
nur noch zurückgewiesen werden, wenn Kunde und Bank dies vereinbart 
haben. Die Vereinbarung wird wirksam, wenn es der Bank gelingt, den Last-
schriftbetrag endgültig zurückzuerlangen. Für die Bearbeitung eines solchen 
Widerrufs des Kunden berechnet die Bank das im Preis- und Leistungsver-
zeichnis ausgewiesene Entgelt.

(3) Nach dem Tag der Belastungsbuchung der SEPA-Firmenlastschrift kann 
der Kunde diese nicht mehr zurückweisen.

2.3  Einzug der SEPA-Firmenlastschrift auf Grundlage des SEPA- 
Firmenlastschrift-Mandats durch den Zahlungsempfänger

(1) Das vom Kunden erteilte SEPA-Firmenlastschrift-Mandat verbleibt beim 
Zahlungsempfänger. Dieser übernimmt die Autorisierungsdaten und etwai-
ge zusätzliche Angaben in den Datensatz zur Einziehung von SEPA-Firmen-
lastschriften. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsempfänger 
angegeben.

(2) Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den Datensatz zur Ein-
ziehung der SEPA-Firmenlastschrift unter Einschaltung seines Zahlungs-
dienstleisters an die Bank als Zahlstelle. Dieser Datensatz verkörpert auch 
die im SEPA-Firmenlastschrift-Mandat enthaltene Weisung des Kunden an 
die Bank zur Einlösung der jeweiligen SEPA-Firmenlastschrift (siehe Num-
mer 2.2.1 Sätze 2 und 4). Für den Zugang dieser Weisung verzichtet die Bank 
auf die für die Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats vereinbarte 
Form (siehe Nummer 2.2.1 Satz 3).

2.4  Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Firmenlastschrift

2.4.1  Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag

(1) Eingehende SEPA-Firmenlastschriften des Zahlungsempfängers werden 
am im Datensatz angegebenen Fälligkeitstag mit dem vom Zahlungsemp-
fänger angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto des Kunden belastet. Fällt 
der Fälligkeitstag nicht auf einen im Preis- und Leistungsverzeichnis ausge-
wiesenen Geschäftstag der Bank, erfolgt die Kontobelastung am nächsten 
Geschäftstag.

(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am zweiten Ge-
schäftstag nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht, wenn
 der Bank keine Bestätigung des Kunden gemäß Nummer 2.2.2 vorliegt,
  der Bank ein Widerruf des Firmenlastschrift-Mandats gemäß Nummer 2.2.3 
zugegangen ist,
  der Bank eine Zurückweisung der Lastschrift des Kunden gemäß Num-
mer 2.2.4 zugegangen ist,
  der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausreichendes Gut-
haben auf seinem Konto oder über keinen ausreichenden Kredit verfügt; 
Teileinlösungen nimmt die Bank nicht vor;
  die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zahlungspflichtigen kei-
nem Konto des Kunden bei der Bank zuzuordnen ist oder
  die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im Lastschriftdatensatz
–  eine Gläubigeridentifikationsnummer fehlt oder für die Bank erkennbar 

fehlerhaft ist,
–  eine Mandatsreferenz fehlt,
–  ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder
–  kein Fälligkeitstag angegeben ist.

2.4.2  Einlösung von SEPA-Firmenlastschriften

SEPA-Firmenlastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung auf 
dem Konto des Kunden nicht spätestens gemäß Nummer 2.4.1 Absatz 2 
rückgängig gemacht wird.

2.4.3  Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung 
der Belastungsbuchung oder Ablehnung der Einlösung

Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbu-
chung (siehe Nummer 2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der Einlösung ei-
ner SEPA-Firmenlastschrift (siehe Nummer 2.4.2) wird die Bank den Kunden 
unverzüglich, spätestens bis zu der gemäß Nummer 2.4.4 vereinbarten Frist 
unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kontoinformationen vereinbarten 
Weg geschehen. Dabei wird die Bank, soweit möglich, die Gründe sowie die 
Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Nichtausführung, Rückgängig-
machung oder Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können.

Für die Unterrichtung über eine berechtigte Ablehnung berechnet die Bank 
das im Preis- und Leistungsverzeichnis ausgewiesene Entgelt.

2.4.4  Ausführung der Zahlung

(1) Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr dem Konto des 
Kunden aufgrund der SEPA-Firmenlastschrift des Zahlungsempfängers be-
lastete Lastschriftbetrag spätestens innerhalb der im Preis- und Leistungs-
verzeichnis angegebenen Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers eingeht.

(2) Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz angegebe-
nen Fälligkeitstag. Fällt dieser Tag nicht auf einen Geschäftstag gemäß Preis- 
und Leistungsverzeichnis der Bank, so beginnt die Ausführungsfrist am dar-
auffolgenden Geschäftstag. 
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(3) Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zahlung auf dem 
für Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der vereinbarten Häufigkeit.

2.5  Ausschluss des Erstattungsanspruchs bei einer autorisierten  
Zahlung

Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Firmen-
lastschrift von der Bank keine Erstattung des seinem Konto belasteten Last-
schriftbetrages verlangen; Ansprüche aus § 675x BGB sind ausgeschlossen.

Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaft 
ausgeführten autorisierten Zahlung richten sich nach Nummer 2.6.2.

2.6  Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden

2.6.1  Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung

Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank gegen 
den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist ver-
pflichtet, dem Kunden den von seinem Konto abgebuchten Lastschriftbetrag 
unverzüglich zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto wieder auf den Stand, 
auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Zahlung be-
funden hätte.

2.6.2  Schadensersatz

(1) Bei einer nicht erfolgten autorisierten Zahlung, fehlerhaft ausgeführten 
autorisierten Zahlung oder nicht autorisierten Zahlung kann der Kunde von 
der Bank den Ersatz eines hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dies 
gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Hat der 
Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens 
beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in 
welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben. Ansprü-
che aus § 675y BGB sind ausgeschlossen.

(2) Die Haftung der Bank für Schäden ist der Höhe nach auf den Lastschrift-
betrag begrenzt. Soweit es sich hierbei um Folgeschäden handelt, ist die 
Haftung zusätzlich auf höchstens 12.500 Euro je Zahlung begrenzt. Diese 
Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat.

2.6.3  Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Eine Haftung der Bank nach Nummer 2.6.2. ist ausgeschlossen, 
  wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der Zahlungsbe-
trag rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers eingegangen ist, oder
  soweit die Zahlung in Übereinstimmung mit der vom Zahlungsempfänger 
angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers aus-
geführt wurde. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlan-
gen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zah-
lungsbetrag wiederzuerlangen. Für diese Wiederbeschaffung berechnet die 
Bank das im Preis- und Leistungsverzeichnis ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach Nummern 2.6.1 und 2.6.2 und Einwendun-
gen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter 
Zahlungen oder aufgrund nicht autorisierter Zahlungen sind ausgeschlossen, 
wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der 
Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlung 
hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den 
Kunden über die Belastungsbuchung der Zahlung entsprechend dem für 
Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats 
nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Frist-
beginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche 
aus einer verschuldensabhängigen Haftung der Bank nach Nummer 2.6.2 
kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn 
er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch 
begründenden Umstände
  auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf 
das die Bank keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwendung der 
gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können, oder
  von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

Anhang: Liste der zur SEPA gehörigen Staaten und Gebiete

Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)

Mitgliedstaaten der Europäischen Union: Belgien, Bulgarien, Dänemark, 
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lett-
land, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, 
Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, Zypern.

Weitere Staaten: Island, Liechtenstein, Norwegen.

Sonstige Staaten und Gebiete: 
Mayotte, Monaco, Schweiz, Saint-Pierre und Miquelon.

Bedingungen für den Scheckverkehr 
für Kunden der Deutsche Bank Privat- 
und Geschäftskunden AG und der 
Deutsche Bank AG (nachfolgend ein-
heitlich „Bank“)
Stand Januar 2008

1. Scheckvordrucke

Die Bank gibt an den Kunden Scheckvordrucke zur Teilnahme am Scheck-
verkehr aus. Für den Scheckverkehr dürfen nur die vom bezogenen Institut 
zugelassenen Scheckvordrucke verwendet werden.

2. Sorgfaltspflichten

Scheckvordrucke und Schecks sind mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren. 
Das Abhandenkommen von Scheckvordrucken und Schecks ist der Bank, 
möglichst der kontoführenden Stelle, unverzüglich mitzuteilen. Die Scheck-
vordrucke sind deutlich lesbar auszufüllen. Der Scheckbetrag ist in Ziffern 
und in Buchstaben unter Angabe der Währung so einzusetzen, dass nichts 
hinzugeschrieben werden kann. Hat sich der Kunde beim Ausstellen eines 
Schecks verschrieben oder ist der Scheck auf andere Weise unbrauchbar 
geworden, so ist er zu vernichten. Bei Beendigung des Scheckvertrages sind 
nicht benutzte Vordrucke unverzüglich entweder an die Bank zurückzugeben 
oder entwertet zurückzusenden.

3. Haftung von Kunde und Bank

Die Bank haftet für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dem Scheckver-
trag. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten, insbesondere durch 
eine Verletzung seiner Sorgfaltspflichten, zur Entstehung eines Schadens 
beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in 
welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben. Löst die 
Bank Schecks ein, die dem Kunden nach der Ausstellung abhandengekom-
men sind, so kann sie das Konto des Kunden nur belasten, wenn sie bei der 
Einlösung nicht grob fahrlässig gehandelt hat.

4. Verhalten der Bank bei mangelnder Kontodeckung

Die Bank ist berechtigt, Schecks auch bei mangelndem Guthaben oder über 
einen zuvor für das Konto eingeräumten Kredit hinaus einzulösen. Die Bu-
chung solcher Verfügungen auf dem Konto führt zu einer geduldeten Konto-
überziehung. Die Bank ist berechtigt, in diesem Fall den höheren Zinssatz für 
geduldete Kontoüberziehungen zu verlangen.
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5. Scheckwiderruf

Der Scheck kann widerrufen werden, solange er von der Bank nicht eingelöst 
ist. Der Widerruf kann nur beachtet werden, wenn er der Bank so rechtzeitig 
zugeht, dass seine Berücksichtigung im Rahmen des ordnungsgemäßen Ar-
beitsablaufes möglich ist.

6. Zusätzliche Regelungen für Orderschecks

Der Aussteller von Orderschecks steht allen Kreditinstituten, die am Einzug 
der von ihm begebenen Orderschecks beteiligt sind, für deren Bezahlung 
ein. Jedes dieser Kreditinstitute kann gegen Vorlage der innerhalb der Vorle-
gungsfrist vorgelegten und nicht bezahlten Schecks Zahlung vom Aussteller 
verlangen. Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch für nach Beendi-
gung des Scheckvertrages ausgestellten Orderschecks.

Bedingungen für den Zugang zur 
Deutsche Bank Privat- und Geschäfts-
kunden AG und der Deutsche Bank 
AG (nachfolgend einheitlich „Bank“)  
über elektronische Medien
Neufassung zum 31. Oktober 2009

1  Leistungsangebot

(1) Der Konto-/Depotinhaber kann Bankgeschäfte mittels Online- und Tele-
fon-Banking in dem von der Bank angebotenen Umfang abwickeln. Zudem 
kann er Informationen der Bank mittels Online- und Telefon-Banking abrufen. 
Dar über hinaus kann der Konto-/Depotinhaber das Zugangsmedium Telefax 
nutzen. 

Hinweis: Im Rahmen von maxblue bietet die Bank keine Anlageberatung an.

(2) Konto-/Depotinhaber und Bevollmächtigte werden im Folgenden einheit-
lich als „Teilnehmer“ bezeichnet. Konto und Depot werden im Folgenden ein-
heitlich als „Konto“ bezeichnet.

(3) Für die Nutzung der Zugangsmedien gelten die mit der Bank gesondert 
vereinbarten Verfügungslimite.

2  Voraussetzungen zur Nutzung der elektronischen Medien

Der Teilnehmer benötigt für die Abwicklung von Bankgeschäften über elekt-
ronische Medien die mit der Bank vereinbarten personalisierten Sicherheits-
merkmale und Authentifizierungsinstrumente, um sich gegenüber der Bank 
als berechtigter Teilnehmer auszuweisen (siehe Nummer 3) und Aufträge zu 
autorisieren (siehe Nummer 4).

2.1  Personalisierte Sicherheitsmerkmale

Personalisierte Sicherheitsmerkmale, die auch alphanumerisch sein können, 
sind:
 die persönliche Identifikationsnummer (PIN),
 einmal verwendbare Transaktionsnummern (TAN), 
 der Nutzungscode für die elektronische Signatur.

2.2  Authentifizierungsinstrumente

Die TAN beziehungsweise die elektronische Signatur können dem Teilnehmer 
auf folgenden Authentifizierungsinstrumenten zur Verfügung gestellt werden:
 auf einer Liste mit einmal verwendbaren TAN,
  mittels eines TAN-Generators, der Bestandteil einer Chipkarte oder eines 
anderen elektronischen Geräts zur Erzeugung von TAN ist,
  mittels eines mobilen Endgerätes (z. B. Mobiltelefon) zum Empfang von 
TAN per SMS (mobileTAN),
 auf einer Chipkarte mit Signaturfunktion (z. B. HBCI) oder
  auf einem sonstigen Authentifzierungsinstrument, auf dem sich Signatur-
schlüssel befinden.

Für eine Chipkarte benötigt der Teilnehmer zusätzlich ein geeignetes Karten-
lesegerät.

Sofern die Bank für einzelne hier aufgeführte Leistungen ein Entgelt verlangt, 
ist der jeweilige Preis im PLV bzw. der jeweiligen Teilnahmevereinbarung aus-
gewiesen. Für Änderungen der Preise gilt Ziffer 12 der AGB der Bank, wenn 
keine besondere Vereinbarung getroffen ist.

3  Zugang über elektronische Medien

Der Teilnehmer erhält Zugang zu Online- und Telefon-Banking, wenn
  dieser die Kontonummer oder seine individuelle Kundenkennung und seine 
PIN oder elektronische Signatur übermittelt hat,
  die Prüfung dieser Daten bei der Bank eine Zugangsberechtigung des Teil-
nehmers ergeben hat und
  keine Sperre des Zugangs (siehe Nummern 8.1 und 9) vorliegt.

Nach Gewährung des Zugangs zum Online- und Telefon-Banking kann der 
Teilnehmer Informationen abrufen oder Aufträge erteilen.

4  Online- und Telefon-Banking-Aufträge

4.1  Auftragserteilung und Autorisierung

Der Teilnehmer muss Online-Banking-Aufträge (z. B. Überweisungen) zu de-
ren Wirksamkeit mit dem vereinbarten personalisierten Sicherheitsmerkmal 
(TAN oder elektronische Signatur) autorisieren und der Bank mittels Online-
Banking übermitteln.

Der Teilnehmer kann Telefon-Banking Aufträge nur nach erfolgreicher Auto-
risierung mit dem vereinbarten personalisierten Sicherheitsmerkmal erteilen.

Die Bank bestätigt den Eingang des Auftrags auf dem vom Teilnehmer für 
den Auftrag gewählten Zugangsweg.

4.2  Widerruf von Aufträgen

Die Widerrufbarkeit eines Online- und Telefon-Banking-Auftrags richtet sich 
nach den für die jeweilige Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (z. B. 
Bedingungen für den Überweisungsverkehr). Der Widerruf von Aufträgen 
kann nur außerhalb des Online- und Telefon-Banking erfolgen, es sei denn, 
die Bank sieht eine Widerrufmöglichkeit im Online- und Telefon-Banking aus-
drücklich vor.

5  Bearbeitung von Online- und Telefon-Banking-Aufträgen durch  
die Bank

(1) Die Bearbeitung der Online- und Telefon-Banking-Aufträge erfolgt an den 
für die Abwicklung der jeweiligen Auftragsart (z. B. Überweisung) auf der 
Online- und Telefon-Banking-Seite der Bank oder im Preis- und Leistungs-
verzeichnis bekannt gegebenen Geschäftstagen im Rahmen des ordnungs-
gemäßen Arbeitslaufes. Geht der Auftrag nach dem auf der Online-Banking-
Seite der Bank angegebenen oder im Preis- und Leistungsverzeichnis be-
stimmten Zeitpunkt (Annahmefrist) ein oder fällt der Zeitpunkt des Eingangs 
nicht auf einen Geschäftstag gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis der 
Bank, so gilt der Auftrag als am darauffolgenden Geschäftstag zugegangen. 
Die Bearbeitung beginnt erst an diesem Tag.

(2) Die Bank wird den Auftrag ausführen, wenn folgende Ausführungsbedin-
gungen vorliegen:
  Der Teilnehmer hat sich mit seinem personalisierten Sicherheitsmerkmal 
(z. B. PIN) legitimiert.
  Die Berechtigung des Teilnehmers für die jeweilige Auftragsart (z. B. Wert-
papierorder) liegt vor.
  Das Online-Banking-Datenformat ist eingehalten.
  Das gesondert vereinbarte Online-Banking-Verfügungslimit ist nicht über-
schritten.
  Im Telefon-Banking wird die Bank Verfügungen über das Konto, die eine 
Zahlung an einen Dritten (abweichende Kontonummer) enthalten, bis zu 
einem Betrag von insgesamt unter 50.000 EUR pro Tag ausführen, sofern 
nicht ein anderer Verfügungshöchstbetrag mit dem Teilnehmer vereinbart 
ist. Für Überträge innerhalb der gleichen Kundennummer oder An- und Ver-
käufe von Wertpapieren gilt diese Betragsgrenze nicht.
  Die Ausführungsvoraussetzungen nach den für die jeweilige Auftragsart 
maßgeblichen Sonderbedingungen (z. B. ausreichende Kontodeckung ge-
mäß den Bedingungen für den Überweisungsverkehr) liegen vor. 

Liegen die Ausführungsbedingungen nach Satz 1 vor, führt die Bank die On-
line- und Telefon-Banking-Aufträge nach Maßgabe der Bestimmungen der 
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für die jeweilige Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (z. B. Bedingungen 
für den Überweisungsverkehr, Bedingungen für das Wertpapiergeschäft) aus.

(3) Liegen die Ausführungsbedingungen nach Absatz 2 Satz 1 nicht vor, wird 
die Bank den Online- bzw. Telefon-Banking-Auftrag nicht ausführen und den 
Teilnehmer über die Nichtausführung und soweit möglich über deren Gründe 
und die Möglichkeiten, mit denen Fehler, die zur Ablehnung geführt haben, 
berichtigt werden können, mittels Online- bzw. Telefon-Banking oder posta-
lisch eine Information zur Verfügung stellen.

(4) Bearbeitung von Telefaxaufträgen durch die Bank: Bei Verfügungen ein-
schließlich der Einrichtung oder Änderung von Daueraufträgen sowie bei 
Käufen und Verkäufen von Wertpapieren genügt zur Legitimation die Un-
terschrift auf dem Fax. Die Bank kann sich vor Ausführung eines Auftrages 
telefonisch vom Teilnehmer die Ordnungsmäßigkeit bestätigen lassen. So-
weit eine solche Autorisierung nicht möglich ist oder aus anderen Gründen 
erhebliche Zweifel an der Echtheit des Auftrages bestehen, wird die Bank den 
Auftrag nicht ausführen. In diesem Fall erhält der Teilnehmer eine Mitteilung 
über die Nichtausführung. 

6  Information des Kontoinhabers über Online- und Telefon-Banking-
Verfügungen

Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal monatlich über 
die mittels Online- und Telefon-Banking getätigten Verfügungen auf dem für 
Kontoinformationen vereinbarten Weg.

7  Sorgfaltspflichten des Teilnehmers

7.1  Technische Verbindung zum Online- und Telefon-Banking

Der Teilnehmer ist verpflichtet, die technische Verbindung zum Online- und 
Telefon-Banking nur über die von der Bank gesondert mitgeteilten Online- 
Banking-Zugangskanäle (z. B. Internetadresse) und Telefon-Banking Zu-
gangskanal (Telefonnummern) herzustellen.

7.2  Geheimhaltung der personalisierten Sicherheitsmerkmale und  
sichere Aufbewahrung der Authentifizierungsinstrumente

(1) Der Teilnehmer hat 
  seine personalisierten Sicherheitsmerkmale (siehe Nummer 2.1) geheim zu 
halten und nur über die von der Bank gesondert mitgeteilten Online- und 
Telefon-Banking-Zugangskanäle an diese zu übermitteln sowie
  sein Authentifizierungsinstrument (siehe Nummer 2.2) vor dem Zugriff 
anderer Personen sicher zu verwahren.

Denn jede andere Person, die im Besitz des Authentifizierungsinstruments 
ist, kann in Verbindung mit dem dazugehörigen personalisierten Sicherheits-
merkmal das Online- und Telefon-Banking-Verfahren missbräuchlich nutzen.

(2) Insbesondere ist Folgendes zum Schutz des personalisierten Sicherheits-
merkmals sowie des Authentifizierungsinstruments zu beachten:
  Das personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht elektronisch gespeichert 
werden (z. B. im Kundensystem).
  Bei Eingabe des personalisierten Sicherheitsmerkmals ist sicherzustellen, 
dass andere Personen diese nicht ausspähen können.
  Das personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht außerhalb der geson-
dert vereinbarten Internetseiten eingegeben werden (z. B. nicht auf Online-
Händlerseiten).
  Das personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht außerhalb des Online- 
und Telefon-Banking-Verfahrens weitergegeben werden, also beispielswei-
se nicht per E-Mail.
  Die PIN und der Nutzungscode für die elektronische Signatur dürfen nicht 
zusammen mit dem Authentifizierungsinstrument verwahrt werden.
  Der Teilnehmer darf zur Autorisierung z. B. eines Auftrags, der Aufhebung 
einer Sperre oder zur Freischaltung einer neuen TAN-Liste nicht mehr als 
eine TAN verwenden.
  Beim mobileTAN-Verfahren darf das Gerät, mit dem die TAN empfangen 
werden (z. B. Mobiltelefon), nicht gleichzeitig für das Online-Banking ge-
nutzt werden.
  Der Aufforderung per elektronischer Nachricht (z. B. E-Mail), eine damit 
übersandte Verknüpfung zum (vermeintlichen) Online-Banking der Bank 
anzuwählen und darüber persönliche Zugangsdaten einzugeben, darf nicht 
gefolgt werden. 
  Anfragen außerhalb der bankseitig zur Verfügung gestellten originären Zu-
gangswege, in denen nach vertraulichen Daten wie PIN, Geheimzahl oder 
Passwort/Online-TAN gefragt wird, dürfen nicht beantwortet werden.
  Auf einer Login-Seite (Startseite) zum (vermeintlichen) Online-Banking der 
Bank darf keine TAN eingegeben werden. 

  Der Teilnehmer hat vor seinem jeweiligen Zugang zum Online-Banking si-
cherzustellen, dass auf dem verwendeten System handelsübliche Sicher-
heitsvorkehrungen (wie Anti-Viren-Programm und Firewall) installiert sind 
und diese ebenso wie die verwendete System- und Anwendungssoftware 
regelmäßig aktualisiert werden. Beispiele handelsüblicher Sicherheitsvor-
kehrungen kann der Teilnehmer den Internetseiten der Bank entnehmen. 

7.3  Sicherheit des Kundensystems

Der Teilnehmer muss die Sicherheitshinweise auf der Internetseite der Bank 
zum Online-Banking, insbesondere die Maßnahmen zum Schutz der einge-
setzten Hard- und Software (Kundensystem), beachten.

7.4  Kontrolle der Auftragsdaten mit von der Bank angezeigten Daten

Soweit die Bank dem Teilnehmer Daten aus seinem Online-Banking-Auftrag 
(z. B. Betrag, Kontonummer des Zahlungsempfängers, Wertpapierkennnum-
mer) im Kundensystem oder über ein anderes Gerät des Teilnehmers (z. B. 
Mobiltelefon, Chipkartenlesegerät mit Display) zur Bestätigung anzeigt, ist 
der Teilnehmer verpflichtet, vor der Autorisierung (z. B. Eingabe der TAN) die 
Übereinstimmung der angezeigten Daten mit den für die Transaktion vorge-
sehenen Daten zu prüfen. Stimmen die angezeigten Daten nicht überein, ist 
der Vorgang abzubrechen und die Bank unverzüglich zu informieren.

8  Anzeige- und Unterrichtungspflichten

8.1  Sperranzeige

(1) Stellt der Teilnehmer
  den Verlust oder den Diebstahl des Authentifizierungsinstruments, die 
missbräuchliche Verwendung oder
  die sonstige nicht autorisierte Nutzung seines Authentifizierungsinstru-
ments oder seines persönlichen Sicherheitsmerkmals

fest, muss der Teilnehmer die Bank hierüber unverzüglich unterrichten 
(Sperranzeige). Der Teilnehmer kann der Bank eine Sperranzeige jederzeit 
auch über die gesondert mitgeteilten Kontaktdaten abgegeben. 

(2) Der Teilnehmer hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverzüglich bei der 
Polizei zur Anzeige zu bringen.

(3) Hat der Teilnehmer den Verdacht, dass eine andere Person unberechtigt
  den Besitz an seinem Authentifizierungsinstrument oder die Kenntnis sei-
nes personalisierten Sicherheitsmerkmals erlangt hat oder
  das Authentifizierungsinstrument oder das personalisierte Sicherheitsmerk-
mal verwendet,

muss er ebenfalls eine Sperranzeige abgeben.

8.2  Unterrichtung über nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgeführte 
Aufträge

Der Kontoinhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht 
autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Auftrags hierüber zu unterrichten. 

9  Nutzungssperre

9.1  Sperre auf Veranlassung des Teilnehmers

Die Bank sperrt auf Veranlassung des Teilnehmers, insbesondere im Fall der 
Sperranzeige nach Nummer 8.1 
  den vom Teilnehmer bezeichneten Banking-Zugang für ihn oder alle Teil-
nehmer [oder
  sein Authentifizierungsinstrument].

9.2  Sperre auf Veranlassung der Bank

(1) Die Bank darf den Online- und Telefon-Banking-Zugang für einen Teilneh-
mer sperren, wenn
  sie berechtigt ist, den Online- und Telefon-Banking-Vertrag aus wichtigem 
Grund zu kündigen,
  sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit des Authentifi-
zierungsinstruments oder des personalisierten Sicherheitsmerkmals dies 
rechtfertigen oder
  der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betrügerischen Verwen-
dung des Authentifizierungsinstruments besteht.
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(2) Die Bank wird den Konto-/Depotinhaber unter Angabe der hierfür maß-
geblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der 
Sperre postalisch, telefonisch oder online unterrichten.

9.3  Aufhebung der Sperre

Die Bank wird eine Sperre aufheben oder das personalisierte Sicherheits-
merkmal beziehungsweise das Authentifizierungsinstrument austauschen, 
wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben sind. Hierüber unterrich-
tet sie den Konto-/Depotinhaber unverzüglich. Der Teilnehmer kann eine von 
ihm veranlasste Sperrung nur postalisch oder mit telefonisch legitimierten 
Auftrag aufheben lassen.

9.4  Automatische Sperre eines Chip-basierten Authentifizierungs-
instruments

(1) Die Chipkarte mit Signaturfunktion sperrt sich selbst, wenn dreimal in Fol-
ge der Nutzungscode für die elektronische Signatur falsch eingegeben wird.

(2) Davon abweichend, wird die Geheimzahl zur WebSign-Chipkarte acht Mal 
hintereinander falsch eingegeben, wird die Karte automatisch gesperrt.

(3) Ein TAN-Generator, der die Eingabe eines eigenen Nutzungscodes erfor-
dert, sperrt sich selbst, wenn dieser dreimal in Folge falsch eingegeben wird.

(4) Die in Absätzen 1, 2 und 3 genannten Authentifizierungsinstrumente kön-
nen dann nicht mehr für das Online-Banking genutzt werden. Der Teilnehmer 
kann sich mit der Bank in Verbindung setzen, um die Nutzungsmöglichkeiten 
des Online-Banking wiederherzustellen.

10  Haftung

10.1  Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten Online- und Telefon-
Banking-Verfügung und einer nicht oder fehlerhaft ausgeführten 
Online- und Telefon-Banking-Verfügung

Die Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten Online- und Telefon-
Banking-Verfügung und einer nicht oder fehlerhaft ausgeführten Online-/
Telefon-Banking-Verfügung richtet sich nach den für die jeweilige Auftragsart 
vereinbarten Sonderbedingungen (z. B. Bedingungen für den Überweisungs-
verkehr, Bedingungen für das Wertpapiergeschäft).

10.2  Haftung des Kontoinhabers bei missbräuchlicher Nutzung seines 
Authentifizierungsinstruments

10.2.1  Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge 
vor der Sperranzeige

(1) Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der Sperranzeige auf 
der Nutzung eines verlorengegangenen, gestohlenen oder sonst abhanden 
gekommenen Authentifizierungsinstruments, haftet der Kontoinhaber für 
den der Bank hierdurch entstehenden Schaden bis zu einem Betrag von 
150 Euro, ohne dass es darauf ankommt, ob den Teilnehmer an dem Verlust, 
Diebstahl oder sonstigem Abhandenkommen des Authentifizierungsinstru-
ments ein Verschulden trifft.

(2) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungsvorgängen 
aufgrund einer missbräuchlichen Verwendung eines Authentifizierungsinst-
ruments, ohne dass dieses verlorengegangen, gestohlen oder sonst abhan-
den gekommen ist, haftet der Kontoinhaber für den der Bank hierdurch ent-
stehenden Schaden bis zu einem Betrag von 150 Euro, wenn der Teilnehmer 
seine Pflicht zur sicheren Aufbewahrung der personalisierten Sicherheits-
merkmale schuldhaft verletzt hat.

(3) Ist der Kontoinhaber kein Verbraucher, haftet er für Schäden aufgrund 
von nicht autorisierten Zahlungsvorgängen über die Haftungsgrenze von 
150 Euro nach Absatz 1 und 2 hinaus, wenn der Teilnehmer fahrlässig oder 
vorsätzlich gegen seine Anzeige- und Sorgfaltspflichten nach diesen Bedin-
gungen verstoßen hat.

(4) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Absät-
zen 1, 2 und 3 verpflichtet, wenn der Teilnehmer die Sperranzeige nach Num-
mer 8.1 nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht die Möglichkeit zur Ent-
gegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte und der Schaden dadurch 
eingetreten ist.

(5) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungsvorgän-
gen und hat der Teilnehmer seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingun-
gen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt oder in betrügerischer Absicht 
gehandelt, trägt der Kontoinhaber den hierdurch entstandenen Schaden in 
vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Teilnehmers kann insbesondere 
vorliegen, wenn er
  den Verlust oder Diebstahl des Authentifizierungsinstruments oder die 
missbräuchliche Nutzung des Authentifizierungsinstruments oder des per-
sonalisierten Sicherheitsmerkmals der Bank nicht unverzüglich anzeigt, 
nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat (siehe Nummer 8.1 Absatz 1),
  das personalisierte Sicherheitsmerkmal im Kundensystem gespeichert hat 
(siehe Nummer 7.2 Absatz 2 1. Spiegelstrich),
  das personalisierte Sicherheitsmerkmal einer anderen Person mitgeteilt hat 
und der Missbrauch dadurch verursacht wurde (siehe Nummer 7.2 Ab-
satz 1 2. Spiegelstrich),
  das personalisierte Sicherheitsmerkmal erkennbar außerhalb der gesondert 
vereinbarten Internetseiten eingegeben hat (siehe Nummer 7.2 Absatz 2 
3. Spiegelstrich),
  das personalisierte Sicherheitsmerkmal außerhalb des Online- und Telefon-
Banking-Verfahrens, beispielsweise per E-Mail, weitergegeben hat (siehe 
Nummer 7.2 Absatz 2 4. Spiegelstrich),
  das personalisierte Sicherheitsmerkmal auf dem Authentifizierungsins-
trument vermerkt oder zusammen mit diesem verwahrt hat (siehe Num-
mer 7.2 Absatz 2 5. Spiegelstrich),
  mehr als eine TAN zur Autorisierung eines Auftrags verwendet hat (siehe 
Nummer 7.2 Absatz 2 6. Spiegelstrich),
  beim mobileTAN-Verfahren das Gerät, mit dem die TAN empfangen werden 
(z. B. Mobiltelefon), auch für das Online-Banking nutzt (siehe Nummer 7.2 
Absatz 2 7. Spiegelstrich).

(6) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der Verfü-
gungsrahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf den verein-
barten Verfügungsrahmen.

10.2.2  Haftung bei nicht autorisierten Wertpapiertransaktionen vor der Sperr-
anzeige

Beruhen nicht autorisierte Wertpapiertransaktionen vor der Sperranzeige auf 
der Nutzung eines verlorengegangenen oder gestohlenen Authentifizierungs-
instruments oder auf der sonstigen missbräuchlichen Nutzung des persona-
lisierten Sicherheitsmerkmals oder des Authentifizierungsinstruments und ist 
der Bank hierdurch ein Schaden entstanden, haften der Kontoinhaber und die 
Bank nach den gesetzlichen Grundsätzen des Mitverschuldens.

10.2.3 Haftung der Bank ab der Sperranzeige

Sobald die Bank eine Sperranzeige eines Teilnehmers erhalten hat, über-
nimmt sie alle danach durch nicht autorisierte Online / Telefon-Banking-Ver-
fügungen entstehenden Schäden. Dies gilt nicht, wenn der Teilnehmer in 
betrügerischer Absicht gehandelt hat.

10.2.4 Haftungsausschluss

Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch be-
gründenden Umstände auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren 
Ereignis beruhen, auf das diejenige Partei, die sich auf dieses Ereignis be-
ruft, keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen 
Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden werden können.
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Bedingungen für den Electronic  
Broking Service (EBS)
Für die Teilnahme am Electronic Broking Service (EBS) gelten ergänzend zu 
den „Bedingungen für den Zugang zur Bank über elektronische Medien“ die 
folgenden Bedingungen:

1. Leistungsumfang

Der Depotinhaber kann in Abhängigkeit von der konkreten Ausgestaltung 
derjeweiligen EBS-Online-Anwendung (z.B. Internet-Broking) den Electronic 
Broking Service auf seinem Personal-Computer nutzen, um

  Informationen und Analysen über seine in den Electronic Broking Service 
einbezogenen Konten und Depots zu erhalten,

  Aufträge zum Kauf von Wertpapieren aus der EBS-Wertpapierpalette zu-
lasten seiner in den Electronic Broking Service einbezogenen Konten nach 
Maßgabe der Ziffer 2 dieser Bedingungen zu erteilen,

  Aufträge zum Verkauf vonWertpapieren aus der EBS-Wertpapierpalette 
zulasten seiner im Electronic Broking Service geführten Depots zu tätigen,

  Informationen, Stammdaten, Kennzahlen und Einschätzungen, soweit 
vorhanden, zu den in der Wertpapierpalette des EBS geführten Wertpa-
piergattungen zu erhalten,

  Kursinformationen zu den in der Wertpapierpalette des EBS geführten 
Wertpapieren zu beziehen und Devisenkurse zu den wichtigsten Währun-
gen abzufragen.

Die Bank erbringt im Rahmen des Electronic Broking Service keine Anlage-
beratung. Auch die vorgenannten Informationen, Stammdaten, Kennzahlen 
und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie dienen ausschließ-
lich dem Zweck, den Kunden in die Lage zu versetzen, eine selbstständige 
Anlageentscheidung zu treffen. Alle Einzelheiten über den Umfang des 
Dienstleistungsangebotes der Bank im Rahmen der jeweiligen EBS-Online-
Anwendung sind in einer Benutzeranleitung enthalten, die mit der jeweiligen 
Software zur Verfügung gestellt wird.

2. Risikoklassenprüfung bei Kaufaufträgen

Die Bank ordnet jedem Verfügungsberechtigten auf der Grundlage seiner 
Angaben im KapitalAnlageCheck/Kundenangaben zum Wertpapiergeschäft 
eine persönliche Erfahrungs-Risikoklasse zu. Abhängig von der Depotform 
vergibt die Bank außerdem für bestimmte Unterdepots eine Depot-Risiko-
klasse auf der Grundlage der Angaben des Depotinhabers und teilt diese dem 
Depotinhaber mit. Über den Electronic Broking Service erteilte Kaufaufträge 
des Depotinhabers führt die Bank ungeachtet der vorgenannten Risikoklassen 
aus. Soweit eine andere verfügungsberechtigte Person als der Depotinhaber 
einen Kaufauftrag erteilt, wird dieser nur bis zur Grenze der Depot-Risikoklasse 
ausgeführt.

3. Zugang zum Electronic Broking Service

EBS-Online-Anwendungen können so ausgestaltet sein, dass der Kunde 
Zugang zu der Online-Nutzung durch Eingabe eines frei wählbaren persön-
lichen Kennworts erhält. Die Eingabe des persönlichen Kennworts ergänzt in 
diesen Fällen das Zugangsverfahren durch Eingabe von PIN und, falls im Ein-
zelfall vorgesehen, TAN (Ziff. 3.2 der „Bedingungen für den Zugang zur Bank 
über elektronische Medien“). Einzelheiten werden dem Kunden jeweils in der 
Benutzerführung angezeigt.

4. Auftragserteilung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren

Aufträge zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren sind vom Kunden erst dann 
erteilt, wenn er die bei aufgebauter Online-Verbindung von der Bank zurückge-
sandte Rückmeldung im Bildschirmdialog bestätigt und die Order damit freigibt. 
Der in der Rückmeldung enthaltene voraussichtliche Kurswert beruht auf dem 
zuletzt verfügbaren Kurs aus den Systemen der Bank. Dieser Betrag dient ledig-
lich als Richtgröße für den Kunden und entspricht weder dem genauen Preis des 
Ausführungsgeschäfts noch entspricht er dem endgültigen Abrechnungsbetrag 
der Wertpapiertransaktion. Der Preis des Ausführungsgeschäfts wird erst mit 
der Orderausführung an der Börse bestimmt; der endgültige Abrechnungsbe-
trag enthält zusätzlich das Entgelt der Bank und die von ihr in Rechnung gestell-
ten Auslagen einschließlich fremder Kosten.

5. Orderänderung und Orderlöschung

Soweit einzelne EBS Online-Anwendungen die Möglichkeit vorsehen, erteilte 
Aufträge zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren nachträglich zu ändern oder 
zu löschen, bestehen diese Änderungs- und Widerrufsmöglichkeiten nur, sofern 
der ursprüngliche Wertpapierauftrag zwischenzeitlich noch nicht ausgeführt 
wurde. Maßgeblich ist dabei nicht der im „Orderbuch“ des Kunden ausgewie-
sene Orderstatus; dieser stellt keine Echtzeit-Information dar, sondern unterliegt 
aus technischen Gründen einer Zeitverzögerung. Entscheidend für die Möglich-
keit der Orderänderung und Orderlöschung (Widerruf) ist vielmehr ausschließ-
lich, ob diese Nachricht so rechtzeitig eingeht, dass die Bank die Ausführung des 
ursprünglichen Wertpapierauftrags tatsächlich noch verhindern kann.

6. Ausführungsplatz/Ausführungsart

Bei über EBS Online-Anwendungen erteilten Aufträgen zum Kauf oder Verkauf 
von Wertpapieren sind Ausführungsplatz und Ausführungsart festzulegen. Aus 
technischen Gründen können für einzelne Wertpapiere nicht alle in Betracht 
kommenden Börsenplätze systemseitig vorgegeben werden. In diesem Fall 
beschränkt sich das Weisungsrecht des Kunden im Rahmen des EBS auf die 
systemseitig vorgesehenen Ausführungsorte. Die Möglichkeit der anderswei-
tigen Auftragserteilung, z.B. unmittelbar über den Kundenberater, besteht in 
jedem Fall.

7. Informationen, Meinungsaussagen, Einschätzungen

Die über den Electronic Broking Service abrufbaren Informationen, Stammda-
ten, Kennzahlen und Marktkurse bezieht die Bank aus öffentlich zugänglichen 
Quellen und von Dritten, die sie für zuverlässig hält. Eine Garantie für die Rich-
tigkeit oder Vollständigkeit der Angaben kann die Bank nicht übernehmen und 
keine Aussage ist als solche Garantie zu verstehen. Alle Meinungsaussagen 
geben die aktuelle Einschätzung eines der Researchteams der Bank wieder. Die 
zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündi-
gung ändern. Weder die Bank noch deren übrige assoziierte Unternehmen haf-
ten für die Verwendung der über den Electronic Broking Service abgerufenen 
Informationen, Stammdaten, Kennzahlen, Marktdaten und Einschätzungen und 
deren Inhalt.

8. Geheimhaltung der Berechtigungsmerkmale

EBS Online-Anwendungen stehen als persönliche Instrumente ausschließlich 
dem Depotinhaber zur Verfügung. Sieht die jeweilige EBS Online-Anwendung 
ein persönliches Kennwort des Kunden vor, gelten für dieses die Regelungen 
über die Geheimhaltung der PIN und der TAN in Ziff. 8 der „Bedingungen 
für den Zugang zur Bank über elektronische Medien“ entsprechend. Mit dem 
Bezug seiner Konto- und Depotdaten und deren Abspeicherung auf dem  
Personalcomputer ist der Kunde für die Geheimhaltung dieser Daten selbst 
verantwortlich. Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und 
die „Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte“, die in jeder Geschäftsstelle 
eingesehen werden können und die auf Wunsch dem Kunden zugesandt werden.
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Bedingungen für die Debitkarten1 
Neufassung zum 31. Oktober 2009

Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die Debitkarten1 der Deutsche 
Bank Privat- und Geschäftskunden AG und der Deutsche Bank AG (nachfol-
gend einheitlich „Bank“).

A) Garantierte Zahlungsformen sowie weitere Servicefunktionen

I.  Geltungsbereich

Der Karteninhaber kann die Karte, soweit diese entsprechend ausgestattet 
ist, für folgende Zahlungsdienste nutzen:

1.  In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN) in deut-
schen Debitkarten systemen: 

a) Zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten im Rahmen des deutschen 
Geldautomaten systems, die mit dem electronic-cash- oder girocard-Logo 
gekennzeichnet sind.

b) Zur bargeldlosen Zahlung bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen 
an automatisierten Kassen im Rahmen des deutschen electronic-cash-Sys-
tems, die mit dem electronic-cash- oder girocard-Logo gekennzeichnet sind.

c) Zum Aufladen der Karte als GeldKarte an Geldautomaten und besonderen 
Ladeterminals, die mit dem GeldKarte-Logo gekennzeichnet sind.

d) Zur Auftragserteilung und zum Abruf kundenbezogener Informationen an 
den Bankingterminals der Bank.

2.  In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN) in fremden 
Debitkarten systemen:

a) Zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten im Rahmen eines fremden 
Geldautomaten-Systems, soweit die Karte entsprechend ausgestattet ist. 

b) Zur bargeldlosen Zahlung bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen 
an automatisierten Kassen im Rahmen eines fremden Systems, soweit die 
Karte entsprechend ausgestattet ist. In einigen Ländern kann je nach System 
anstelle der PIN die Unterschrift gefordert werden. 

Die Akzeptanz der Karte im Rahmen eines fremden Systems erfolgt unter 
dem für das fremde System geltenden Akzeptanzlogo.

3.  Ohne Einsatz der persönlichen Geheimzahl (PIN):

a) Zum Abruf von Kontoauszügen an Bankingterminals der Bank.

b) Zur Einzahlung von Bargeld an bankeigenen Geldautomaten mit Einzahl-
funktion innerhalb eines von der Bank vorgegebenen Rahmens.

c) Als GeldKarte zum bargeldlosen Bezahlen an automatisierten Kassen des 
Handels- und Dienstleistungsbereiches im Inland, die mit dem GeldKarte-
Logo gekennzeichnet sind (GeldKarte-Terminals). 

d) Außerhalb der Erbringung von Zahlungsdiensten und ohne dass mit der 
Funktion eine Garantie der Bank verbunden ist, als Speichermedium für Zu-
satzanwendungen
  der Bank nach Maßgabe der mit der Bank vereinbarten Regeln (bankspezi-
fische Zusatzanwendung) oder
  eines Handels- und Dienstleistungsunternehmens nach Maßgabe des vom 
Karteninhaber mit diesem abgeschlossenen Vertrages (unternehmensspe-
zifische Zusatzanwendung).

II.  Allgemeine Regeln

1.  Karteninhaber und Vollmacht

Die Karte gilt für das auf ihr angegebene Konto. Sie kann nur auf den Namen 
des Kontoinhabers oder einer Person ausgestellt werden, der der Kontoinha-

ber Kontovollmacht erteilt hat. Wenn der Kontoinhaber die Kontovollmacht 
widerruft, ist er dafür verantwortlich, dass die an den Bevollmächtigten 
ausgegebene Karte an die Bank zurückgegeben wird. Die Bank wird die 
Karte nach Widerruf der Vollmacht für die Nutzung an Geldautomaten und 
automatisierten Kassen, für die Aufladung der GeldKarte sowie für die Nut-
zung an Bankingterminals der Deutschen Bank elektronisch sperren. Eine 
Sperrung einer unternehmens spezifischen Zusatzanwendung kommt nur 
gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung in den 
Chip der Karte eingespeichert hat, und ist nur dann möglich, wenn das Un-
ternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzanwendung vorsieht. 
Die Sperrung einer bankspezifischen Zusatzanwendung der Bank kommt nur 
gegenüber der Bank in Betracht und richtet sich nach dem mit der Bank 
abgeschlossenen Vertrag. Solange die Rückgabe der Karte nicht erfolgt ist, 
besteht die Möglichkeit, dass sie weiterhin zum Verbrauch der noch in der 
GeldKarte gespeicherten Beträge verwendet wird. Auch eine Nutzung der auf 
der Karte gespeicherten Zusatzanwendungen ist weiterhin möglich.

2.  Finanzielle Nutzungsgrenze

Der Karteninhaber darf Verfügungen mit seiner Karte nur im Rahmen des 
Kontoguthabens oder eines vorher für das Konto eingeräumten Kredits vor-
nehmen. Auch wenn der Karteninhaber diese Nutzungsgrenze bei seinen 
Verfügungen nicht einhält, ist die Bank berechtigt, den Ersatz der Aufwen-
dungen zu verlangen, die aus der Nutzung der Karte entstehen. Die Buchung 
solcher Verfügungen auf dem Konto führt zu einer geduldeten Kontoüber-
ziehung. 

3.  Umrechnung von Fremdwährungsbeträgen

Nutzt der Karteninhaber die Karte für Verfügungen, die nicht auf Euro lauten, 
wird das Konto gleichwohl in Euro belastet. Die Bestimmung des Kurses bei 
Fremdwährungsgeschäften ergibt sich aus dem bei der Bank einsehbaren 
und erhältlichen Preis- und Leistungsverzeichnis. Eine Änderung des in der 
Umrechnungsregelung ggf. genannten Referenzwechselkurses wird unmit-
telbar und ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden wirksam. 

4.  Rückgabe der Karte

Die Karte bleibt im Eigentum der Bank. Sie ist nicht übertragbar. Die Karte ist 
nur für den auf der Karte angegebenen Zeitraum gültig. 

Mit Aushändigung der neuen, spätestens aber nach Ablauf der Gültigkeit 
der Karte ist die Bank berechtigt, die alte Karte zurückzuverlangen. Endet die 
Berechtigung, die Karte zu nutzen, vorher (z. B. durch Kündigung der Kon-
toverbindung oder des Kartenvertrages), so hat der Karteninhaber die Karte 
unverzüglich an die Bank zurückzugeben. Ein zum Zeitpunkt der Rückgabe 
noch in der GeldKarte gespeicherter Betrag wird dem Karteninhaber erstat-
tet. Auf der Karte befindliche unternehmensspezifische Zusatzanwendungen 
hat der Karteninhaber bei dem Unternehmen, das die Zusatzanwendung auf 
die Karte aufgebracht hat, unverzüglich entfernen zu lassen. Die Möglichkeit 
zur weiteren Nutzung einer bankspezifischen Zusatzanwendung richtet sich 
nach den für diese Zusatzanwendung geltenden Regeln.

5.  Sperre und Einziehung der Karte 

(1) Die Bank darf die Karte sperren und den Einzug der Karte (z. B. an Geld-
automaten) veranlassen, 
  wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu kün-
digen, 
  wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Karte 
dies rechtfertigen oder
  wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betrügerischen Ver-
wendung der Karte besteht.

Die Bank wird den Kontoinhaber unter Angabe der hierfür maßgeblichen 
Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperre über 
die Sperre unterrichten. Die Bank wird die Karte entsperren oder diese durch 
eine neue Karte ersetzen, wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr ge-
geben sind. Auch hierüber unterrichtet sie den Karteninhaber unverzüglich. 

(2) Zum Zeitpunkt der Einziehung noch in der GeldKarte gespeicherte Beträge 
werden dem Karteninhaber erstattet. 

1  Dies sind zurzeit die Deutsche Bank Card, die Deutsche Bank Card mit GeldKartenchip, die Deutsche Bank Card Service, die Deutsche Bank Card Service mit GeldKartenchip, die 
Deutsche Bank Card Das Junge Konto, die Deutsche Bank Card Das Junge Konto mit GeldKartenchip, die Deutsche Bank Card Gold, die Deutsche Bank Card Gold mit GeldKartenchip 
und die Mega Company Card.
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(3) Hat der Karteninhaber auf einer eingezogenen Karte eine Zusatzanwen-
dung gespeichert, so hat der Einzug der Karte zur Folge, dass er die Zusatz-
anwendung nicht mehr nutzen kann. Zum Zeitpunkt der Einziehung in der 
Karte gespeicherte unternehmensspezifische Zusatzanwendungen kann der 
Karteninhaber vom kartenausgebenden Institut herausverlangen, nachdem 
dieses die Karte von der Stelle, die die Karte eingezogen hat, zur Verfügung 
gestellt bekommen hat. Die Bank ist berechtigt, das Herausgabeverlangen 
in Bezug auf die unternehmensspezifische Zusatzanwendungen dadurch zu 
erfüllen, dass sie dem Karteninhaber die um die Zahlungsverkehrsfunktio-
nen bereinigte Karte aushändigt. Die Möglichkeit zur weiteren Nutzung einer 
bankspezifischen Zusatzanwendung richtet sich nach den für jene Zusatzan-
wendung geltenden Regeln.

6.  Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers

6.1  Unterschrift

Sofern die Karte ein Unterschriftsfeld vorsieht, hat der Karteninhaber die Kar-
te nach Erhalt unverzüglich auf dem Unterschriftsfeld zu unterschreiben.

6.2  Sorgfältige Aufbewahrung der Karte

Die Karte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhindern, dass 
sie abhanden kommt oder missbräuchlich verwendet wird. Sie darf insbeson-
dere nicht unbeaufsichtigt im Kraftfahrzeug aufbewahrt werden, da sie (z. B. 
im Rahmen des girocard-Systems) missbräuchlich eingesetzt werden kann. 
Darüber hinaus kann jeder, der im Besitz der Karte ist, den in der GeldKarte 
gespeicherten Betrag verbrauchen.

6.3  Geheimhaltung der persönlichen Geheimzahl (PIN)

Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person Kennt-
nis von der persönlichen Geheimzahl (PIN) erlangt. Die PIN darf insbesondere 
nicht auf der Karte vermerkt oder in anderer Weise zusammen mit dieser auf-
bewahrt werden. Denn jede Person, die die PIN kennt und in den Besitz der 
Karte kommt, hat die Möglichkeit, zulasten des auf der Karte angegebenen 
Kontos Verfügungen zu tätigen (z. B. Geld an Geldautomaten abzuheben).

6.4  Unterrichtungs- und Anzeigepflichten

(1) Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Karte, die miss-
bräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von 
Karte oder PIN fest, so ist die Bank, und zwar möglichst die kontoführen-
de Stelle, unverzüglich zu benachrichtigen (Sperranzeige). Die Sperranzeige 
kann der Karteninhaber auch jederzeit gegenüber dem Zentralen Sperrannah-
medienst abgeben. In diesem Fall ist eine Kartensperre nur möglich, wenn 
der Name der Bank – möglichst mit Bankleitzahl – und die Kontonummer 
angegeben werden. Der Zentrale Sperrannahmedienst sperrt alle für das 
betreffende Konto ausgegebenen Karten für die weitere Nutzung an Geld-
automaten und automatisierten Kassen. Von einer solchen Sperre bleiben 
Verfügungen über ein auf der GeldKarte gespeichertes Guthaben sowie Zu-
satzanwendungen gem. Abschnitt I Nr. 3 d) unberührt. Zur Beschränkung der 
Sperre auf die abhandengekommene Karte muss sich der Karteninhaber mit 
seiner Bank, möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen. 
Die Kontaktdaten, unter denen eine Sperranzeige abgegeben werden kann, 
werden dem Karteninhaber gesondert mitgeteilt. Der Karteninhaber hat jeden 
Diebstahl oder Missbrauch unverzüglich bei der Polizei anzuzeigen.

(2) Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass eine andere Person unberech-
tigt in den Besitz seiner Karte gelangt ist, eine missbräuchliche Verwendung 
oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN vorliegt, 
muss er ebenfalls unverzüglich eine Sperranzeige abgeben.

(3) Eine Sperrung einer unternehmensspezifischen Zusatzanwendungen 
kommt nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatzan-
wendung in den Chip der Karte eingespeichert hat, und ist nur dann mög-
lich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzan-
wendung vorsieht. Die Sperrung einer bankgenerierten Zusatzanwendung 
kommt nur gegenüber der Bank in Betracht und richtet sich nach dem mit 
der Bank abgeschlossenen Vertrag. 

(4) Der Kontoinhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung einer nicht 
autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Kartenverfügung zu unterrichten.

7.  Autorisierung von Kartenzahlungen durch den Karteninhaber 

Mit dem Einsatz der Karte erteilt der Karteninhaber die Zustimmung (Autori-
sierung) zur Ausführung der Kartenzahlung. Soweit dafür zusätzlich eine PIN 
oder die Unterschrift erforderlich ist, wird die Zustimmung erst mit deren 
Einsatz erteilt. Nach Erteilung der Zustimmung kann der Karteninhaber die 
Kartenzahlung nicht mehr widerrufen.

8.  Ablehnung von Kartenzahlungen durch die Bank

Die Bank ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen, wenn 
 sich der Karteninhaber nicht mit seiner PIN legitimiert hat, 
  der für die Kartenzahlung geltende Verfügungsrahmen oder die finanzielle 
Nutzungsgrenze nicht eingehalten ist oder
 die Karte gesperrt ist.

Hierüber wird der Karteninhaber über das Terminal, an dem die Karte einge-
setzt wird, unterrichtet.

9.  Ausführungsfrist

Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfänger ausgelöst. Nach Zu-
gang des Zahlungsauftrages bei der Bank ist diese verpflichtet sicherzustel-
len, dass der Kartenzahlungsbetrag spätestens an dem im Preis- und Leis-
tungsverzeichnis angegebenen Zeitpunkt beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers eingeht.

10.  Entgelte und Auslagen

(1) Die vom Kontoinhaber gegenüber der Bank geschuldeten Entgelte und 
Auslagen ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank. 

(2) Änderungen der Entgelte werden dem Kontoinhaber spätestens zwei Mo-
nate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat 
der Kontoinhaber mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen 
elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B. das Online-Banking), 
können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zu-
stimmung des Kontoinhabers gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht 
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen 
angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem 
Angebot besonders hinweisen.

(3) Werden dem Kontoinhaber Änderungen der Entgelte angeboten, kann er 
diese Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses 
Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hin wei sen.

(4) Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kontoinhabern, die 
nicht Verbraucher sind, bleibt es bei den Regelungen in Nr. 12 Abs. 2 bis 6 
AGB-Banken.

11.  Information des Kontoinhabers über den Kartenzahlungsvorgang 

Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal monatlich über 
die mit der Karte getätigten Zahlungsvorgänge auf dem für Kontoinformatio-
nen vereinbarten Weg. Mit Kontoinhabern, die nicht Verbraucher sind, wird 
die Art und Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung gesondert ver-
einbart. Über die mit der Geldkarte getätigten einzelnen Bezahlvorgänge und 
den Zahlungsempfänger unterrichtet die Bank den Kontoinhaber nicht. Die 
mit der GeldKarte getätigten Bezahlvorgänge kann der Karteninhaber mithilfe 
eines Chipkartenlesers nachvollziehen.

12.  Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kontoinhabers 

12.1  Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung

Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung in Form der 
 Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten,
  Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienst-
leistungsunternehmen oder 
 Aufladung der GeldKarte 

hat die Bank gegen den Kontoinhaber keinen Anspruch auf Erstattung ih-
rer Aufwendungen. Die Bank ist verpflichtet, dem Kontoinhaber den Betrag 
unverzüglich und ungekürzt zu erstatten. Wurde der Betrag seinem Konto 
belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne 
die nicht autorisierte Kartenverfügung befunden hätte. 
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12.2   Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer 
autorisierten Kartenverfügung

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autori-
sierten Kartenverfügung in Form der 
 Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten,
  Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienst-
leistungsunternehmen oder 
 Aufladung der GeldKarte, 

kann der Kontoinhaber von der Bank die unverzügliche und ungekürzte 
Erstattung des Verfügungsbetrages insoweit verlangen, als die Kartenver-
fügung nicht erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag seinem Konto 
belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne 
die nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung befunden hätte. 

(2) Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung der 
Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang mit 
der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der autorisierten Kartenver-
fügung in Rechnung gestellt oder seinem Konto belastet wurden. 

(3) Besteht die fehlerhafte Ausführung darin, dass die Kartenverfügung beim 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers erst nach Ablauf der Ausfüh-
rungsfrist in Nummer II.9 eingeht (Verspätung), sind die Ansprüche des Konto-
inhabers nach den Absätzen 1 und 2 ausgeschlossen. Ist dem Kunden durch 
die Verspätung ein Schaden entstanden, haftet die Bank nach Nr. 12.3. 

(4) Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, 
wird die Bank die Kartenverfügung auf Verlangen des Karteninhabers nach-
vollziehen und ihn über das Ergebnis unterrichten.

12.3  Schadensersatzansprüche des Kontoinhabers 

Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Falle einer nicht 
erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung 
kann der Kontoinhaber von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von 
Nr. 12.1 oder 12.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die 
Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein 
Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eige-
nes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei 
einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Karteninhaber vorgegeben 
hat. Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbraucher, oder 
erfolgt der Einsatz der Karte in einem Land außerhalb Deutschlands und des 
Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) (Drittstaat) oder in der Währung ei-
nes Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährungs zahlung), beschränkt 
sich die Haftung der Bank für das Verschulden einer an der Abwicklung des 
Zahlungsvorgangs beteiligten Stelle auf die sorgfältige Auswahl und Unter-
weisung einer solchen Stelle. Hat der Karteninhaber durch ein schuldhaftes 
Verhalten zur Entstehung des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach 
den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kar-
teninhaber den Schaden zu tragen haben. Die Haftung nach diesem Absatz 
ist auf 12.500 Euro je Kartenverfügung begrenzt. 

Diese betragsmäßige Haftungsbeschränkung gilt nicht 
 für nicht autorisierte Kartenverfügungen, 
 bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
 für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und 
  für den dem Kontoinhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der Karten-
inhaber Verbraucher ist.

12.4  Haftungs- und Einwendungsausschluss 

(1) Ansprüche gegen die Bank nach Nr. 12.1 bis 12.3 sind ausgeschlossen, 
wenn der Kontoinhaber die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag 
der Belastung mit der Kartenverfügung darüber unterrichtet hat, dass es sich 
um eine nicht autorisierte, nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung 
handelt. Der Lauf der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn die Bank den 
Kontoinhaber über die aus der Kartenverfügung resultierende Belastungsbu-
chung entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätes-
tens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; 
anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. 
Haftungsansprüche nach Nummer 12.3 kann der Kontoinhaber auch nach 
Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der 
Einhaltung dieser Frist verhindert war. 

(2) Ansprüche des Kontoinhabers gegen die Bank sind ausgeschlossen, 
wenn die einen Anspruch begründenden Umstände
  auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf 
das die Bank keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwendung der 
gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden werden können, oder
  von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

13.  Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Kartenverfügungen

13.1  Haftung des Kontoinhabers bis zur Sperranzeige 

(1) Verliert der Karteninhaber seine Karte oder PIN, werden sie ihm gestohlen 
oder kommen sie sonst abhanden und kommt es dadurch zu einer von ihm 
nicht autorisierten Kartenverfügung in Form der 
 Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten,
  Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienst-
leistungsunternehmen oder 
 Aufladung der GeldKarte, 

so haftet der Kontoinhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der Sperr-
anzeige verursacht werden, in Höhe von maximal 150 Euro, ohne dass es 
darauf ankommt, ob den Karteninhaber an dem Verlust, Diebstahl oder sons-
tigen Abhandenkommen ein Verschulden trifft. 

(2) Kommt es vor der Sperranzeige zu einer nicht autorisierten Kartenverfü-
gung, ohne dass ein Verlust, Diebstahl oder ein sonstiges Abhandenkommen 
der Karte oder PIN vorliegt, haftet der Kontoinhaber für die hierdurch ent-
standenen Schäden bis zu einem Betrag von maximal 150 Euro, wenn der 
Karteninhaber seine Pflicht zur sicheren Aufbewahrung von Karte oder PIN 
schuldhaft verletzt hat. 

(3) Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbraucher oder 
erfolgt der Einsatz der Karte in einem Land außerhalb Deutschlands und des 
Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) (Drittstaat) oder in der Währung 
eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaaten währungs zahlung), trägt der 
Kontoinhaber den aufgrund einer nicht autorisierten Kartenverfügung entste-
henden Schaden nach Abs. 1 und 2 auch über einen Betrag von maximal 
150 Euro hinaus, wenn der Karteninhaber die ihm nach diesen Bedingungen 
obliegenden Pflichten fahrlässig verletzt hat. Hat die Bank durch eine Ver-
letzung ihrer Pflichten zur Entstehung des Schadens beigetragen, haftet die 
Bank für den entstandenen Schaden im Umfang des von ihr zu vertretenen 
Mitverschuldens. 

(4) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Abs. 1 bis 3 
verpflichtet, wenn der Karteninhaber die Sperranzeige nicht abgeben konnte, 
weil die Bank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige 
sichergestellt hatte und der Schaden dadurch eingetreten ist.

(5) Kommt es vor der Sperranzeige zu einer nicht autorisierten Verfügung, 
und hat der Karteninhaber seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingun-
gen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt oder in betrügerischer Absicht 
gehandelt, trägt der Kontoinhaber den hierdurch entstandenen Schaden in 
vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Karteninhabers kann insbesondere 
dann vorliegen, wenn
  er den Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Verfügung der Bank 
oder dem Zentralen Sperrannahmedienst schuldhaft nicht unverzüglich 
mitgeteilt hat,
  die persönliche Geheimzahl auf der Karte vermerkt oder zusammen mit der 
Karte verwahrt war (zum Beispiel im Originalbrief, in dem sie dem Kartenin-
haber mitgeteilt worden war),
  die persönliche Geheimzahl einer anderen Person mitgeteilt und der Miss-
brauch dadurch verursacht worden war.

(6) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der Verfü-
gungsrahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf den für die 
Karte geltenden Verfügungsrahmen.

13.2  Haftung des Kontoinhabers ab Sperranzeige 

Sobald der Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst der Verlust oder 
Diebstahl der Karte, die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige 
nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN angezeigt wurde, übernimmt 
die Bank alle danach durch Verfügungen in Form der 
 Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten,
  Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienst-
leistungsunternehmen und 
 Aufladung der GeldKarte 

entstehenden Schäden. Handelt der Karteninhaber in betrügerischer  
Absicht, trägt der Kontoinhaber auch die nach der Sperranzeige entstehen-
den Schäden. 

13.3   Haftung des Kontoinhabers für den in der GeldKarte gespeicherten 
Betrag

Eine Sperrung der GeldKarte für das Bezahlen an automatisierten Kassen ist 
nicht möglich. Bei Verlust, Diebstahl sowie im Falle der missbräuchliche Ver-
wendung oder einer sonstigen nicht autorisierte Nutzung der GeldKarte zum 
Bezahlen an automatisierten Kassen erstattet die Bank den in der GeldKarte 
gespeicherten Betrag nicht, denn jeder, der im Besitz der Karte ist, kann den 
in der GeldKarte gespeicherten Betrag ohne Einsatz der PIN verbrauchen.
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III.  Besondere Regeln für einzelne Nutzungsarten

1.  Geldautomaten-Service und Einsatz an automatisierten Kassen 
von Handels- und Dienstleistungsunternehmen

1.1  Verfügungsrahmen der Karte 

Verfügungen an Geldautomaten, automatisierten Kassen und die Aufladung der 
GeldKarte sind für den Karteninhaber nur im Rahmen des für die Karte gelten-
den Verfügungsrahmens möglich. Bei jeder Nutzung der Karte an Geldautoma-
ten und automatisierten Kassen wird geprüft, ob der Verfügungsrahmen der 
Karte durch vorangegangene Verfügungen bereits ausgeschöpft ist. Verfügun-
gen, mit denen der Verfügungsrahmen der Karte überschritten würde, werden 
unabhängig vom aktuellen Kontostand und einem etwa vorher zum Konto ein-
geräumten Kredit abgewiesen. Der Karteninhaber darf den Verfügungsrahmen 
der Karte nur im Rahmen des Kontogut habens oder eines vorher für das Konto 
eingeräumten Kredits in Anspruch nehmen. Der Kontoinhaber kann mit der 
kontoführenden Stelle eine Änderung des Verfügungsrahmens der Karte für alle 
zu seinem Konto ausgegebenen Karten vereinbaren. Ein Bevollmächtigter, der 
eine Karte erhalten hat, kann nur eine Herabsetzung für diese Karte vereinbaren.

1.2  Fehleingabe der Geheimzahl

Die Karte kann an Geldautomaten sowie an automatisierten Kassen an denen 
im Zusammenhang mit der Verwendung der Karte die PIN eingegeben wer-
den muss, nicht mehr eingesetzt werden, wenn die persönliche Geheimzahl 
dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde. Der Karteninhaber sollte 
sich in diesem Fall mit seiner Bank, möglichst mit der kontoführenden Stelle, 
in Verbindung setzen.

1.3  Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklamationen

Die Bank hat sich gegenüber den Betreibern von Geldautomaten und auto-
matisierten Kassen vertraglich verpflichtet, die Beträge, über die unter Ver-
wendung der an den Karteninhaber ausgegebenen Karte verfügt wurde, an 
die Betreiber zu vergüten. Einwendungen und sonstige Beanstandungen des 
Karteninhabers aus dem Vertragsverhältnis zu dem Unternehmen, bei dem 
bargeldlos an einer automatisierten Kasse bezahlt worden ist, sind unmittel-
bar gegenüber diesem Unternehmen geltend zu machen.

2.  GeldKarte

2.1  Servicebeschreibung

Die mit einem Chip ausgestattete Karte kann auch als GeldKarte eingesetzt 
werden. Der Karteninhaber kann an GeldKarte-Terminals des Handels- und 
Dienstleistungsbereiches bargeldlos bezahlen.

2.2  Aufladen und Entladen der GeldKarte

Der Karteninhaber kann seine GeldKarte an den mit dem GeldKarte-Logo 
gekennzeichneten Ladeterminals innerhalb des ihm von seiner Bank einge-
räumten Verfügungsrahmens (Abschnitt III Nr. 1.1) zulasten des auf der Karte 
angegebenen Kontos bis zu einem Betrag von maximal 200 Euro aufladen. 
Vor dem Aufladevorgang muss er seine persönliche Geheimzahl (PIN) ein-
geben. Der Karteninhaber kann seine GeldKarte auch gegen Bargeld sowie 
im Zusammenwirken mit einer anderen Karte zulasten des Kontos, über das 
die Umsätze mit dieser Karte abgerechnet werden, aufladen. Aufgeladene 
Beträge, über die der Karteninhaber nicht mehr mittels GeldKarte verfügen 
möchte, können nur bei der kartenausgebenden Bank entladen werden. Die 
Entladung von Teilbeträgen ist nicht möglich. Bei einer Funktionsunfähigkeit 
der GeldKarte erstattet die kartenausgebende Bank dem Karteninhaber den 
nicht verbrauchten Betrag. Benutzt der Karteninhaber seine Karte, um seine 
GeldKarte oder die GeldKarte eines anderen aufzuladen, so ist die persönli-
che Geheimzahl (PIN) am Ladeterminal einzugeben. Die Auflademöglichkeit 
besteht nicht mehr, wenn die PIN dreimal hintereinander falsch eingegeben 
wurde. Der Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank, mög-
lichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen.

2.3  Sofortige Kontobelastung des Ladebetrages

Benutzt der Karteninhaber seine Karte, um seine GeldKarte oder die GeldKar-
te eines anderen aufzuladen, so wird der Ladebetrag dem Konto, das auf der 
Karte angegeben ist, belastet.

2.4  Zahlungsvorgang mittels GeldKarte

Beim Bezahlen mit der GeldKarte ist die PIN nicht einzugeben. Bei jedem 
Bezahlvorgang vermindert sich der in der GeldKarte gespeicherte Betrag um 
den verfügten Betrag. 

B) Von der Bank angebotene andere Service-Leistungen

1.  Besondere Bedingungen

Für weitere von der Bank für die Karte bereitgestellte Service-Leistungen gel-
ten besondere Bedingungen, die vor Inanspruchnahme mit dem Kontoinha-
ber vereinbart werden.

2.  Vereinbarung über die Nutzungsarten

Die Bank vereinbart mit dem Kontoinhaber, welche Dienstleistungen er mit 
der Karte in Anspruch nehmen kann.

C) Zusatzanwendungen

1.  Speicherung von Zusatzanwendungen auf der Karte

(1) Der Karteninhaber hat die Möglichkeit, den auf der Karte befindlichen Chip 
als Speichermedium für eine bankgenerierte Zusatzanwendung (z. B. in Form 
eines Jugendschutzmerkmals) oder als Speichermedium für eine unterneh-
mensgenerierte Zusatzanwendung (z. B. in Form eines elektronischen Fahr-
scheins) zu benutzen.

(2) Die Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach 
dem Rechtsverhältnis des Karteninhabers zur Bank. Eine unternehmensge-
nerierte Zusatzanwendung kann der Karteninhaber nach Maßgabe des mit 
dem Unternehmen geschlossenen Vertrages nutzen. Es obliegt der Ent-
scheidung des Karteninhabers, ob er seine Karte zur Speicherung unter-
nehmensgenerierter Zusatzanwendungen nutzen möchte. Die Speicherung 
einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung auf der Karte erfolgt am 
Terminal des Unternehmens nach Absprache zwischen dem Karteninhaber 
und dem Unternehmen. Kreditinstitute nehmen vom Inhalt der am Unterneh-
mensterminal kommunizierten Daten keine Kenntnis.

2.  Verantwortlichkeit des Unternehmens für den Inhalt einer unter-
nehmensgenerierten Zusatzanwendung

Die kartenausgebende Bank stellt mit dem Chip auf der Karte lediglich die 
technische Plattform zur Verfügung, die es dem Karteninhaber ermöglicht, in 
der Karte unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen zu speichern. Eine 
Leistung, die das Unternehmen über die unternehmens generierte Zusatzan-
wendung gegenüber dem Karteninhaber erbringt, richtet sich ausschließlich 
nach dem Inhalt des Vertragsverhältnisses zwischen dem Karteninhaber und 
dem Unternehmen.

3.  Reklamationsbearbeitung in Bezug auf Zusatzanwendungen

(1) Einwendungen, die den Inhalt einer unternehmensspezifischen Zusatz-
anwendung betreffen, hat der Karteninhaber ausschließlich gegenüber dem 
Unternehmen geltend zu machen, das die Zusatzanwendung in die Karte ein-
gespeichert hat. Das Unternehmen bearbeitet derartige Einwendungen auf 
Basis der bei ihm gespeicherten Daten. Der Karteninhaber darf die Karte zum 
Zwecke der Reklamationsbearbeitung nicht dem Unternehmen aushändigen.

(2) Einwendungen, die den Inhalt einer bankspezifischen Zusatzanwendung 
betreffen, hat der Karteninhaber ausschließlich gegenüber der Bank geltend 
zu machen.

4.  Keine Angabe der von der Bank an den Kunden ausgegebenen PIN 
bei unternehmens generierten Zusatzanwendungen

Bei der Speicherung, inhaltlichen Änderung oder Nutzung einer unterneh-
mensgenerierten Zusatzanwendung auf der Karte wird die von der kartenaus-
gebenden Bank an den Karteninhaber ausgegebene PIN nicht eingegeben. 
Sofern das Unternehmen, das eine unternehmensgenerierte Zusatzanwen-
dung in die Karte eingespeichert hat, dem Karteninhaber die Möglichkeit er-
öffnet, den Zugriff auf diese Zusatzanwendung mit einem separaten von ihm 
wählbaren Legitimations medium abzusichern, so darf der Karteninhaber zur 
Absicherung der unternehmensgenerierten Zusatzanwendung nicht die PIN 
verwenden, die ihm von der kartenausgebenden Bank für die Nutzung der 
Zahlungsverkehrsanwendungen zur Verfügung gestellt worden ist.

5.  Sperrmöglichkeit von Zusatzanwendungen

Die Sperrung einer unternehmensspezifischen Zusatzanwendung kommt nur 
gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung in den 
Chip der Karte eingespeichert hat, und ist nur dann möglich, wenn das Unter-
nehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzanwendung vorsieht. Die 
Sperrung von bankspezifischen Zusatzanwendungen kommt nur gegenüber der 
Bank in Betracht und richtet sich nach den mit der Bank vereinbarten Regeln.
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D) Außergerichtliche Streitschlichtung und Beschwerdemöglichkeit

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht für Karteninhaber 
die Möglichkeit, den Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. Betrifft 
der Beschwerde gegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich 
des Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches), können auch Kunden, die kein Verbraucher sind, den Ombuds mann 
der privaten Banken anrufen. Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die 
Schlich tung von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe“, die auf 
Wunsch zur Verfügung gestellt wird oder im Internet unter www.bankenver-
band.de abrufbar ist. Die Beschwerde ist schriftlich an die Kundenbeschwer-
destelle beim Bundesverband deutscher Banken e. V., Post fach 04 03 07, 
10062 Berlin, zu richten. Ferner besteht für den Karteninhaber die Möglich-
keit, sich jederzeit schriftlich oder zur dortigen Niederschrift bei der Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 
Bonn, und Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt über Verstöße der Bank gegen das 
Zahlungsdienste aufsichtsgesetz (ZAG), die §§ 675c bis 676c des Bürgerli-
chen Gesetzbuches (BGB) oder gegen Art. 248 des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) zu beschweren.

Bedingungen für die Kreditkarten
Neufassung zum 31. Oktober 2009

Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die Kreditkarten der Deutsche 
Bank Privat- und Geschäftskunden AG und der Deutsche Bank AG (nachfol-
gend einheitlich „Bank“). 

I.  Zahlungsverkehrsbezogene Anwendungen

1.  Verwendungsmöglichkeiten

1.1  Zu Zahlungsverkehrszwecken

(1) Mit der von der Bank ausgegebenen MasterCard und VISA (nachfolgend 
„Kreditkarte“) kann der Karteninhaber im Inland und als weitere Dienstleis-
tung auch im Ausland im Rahmen des MasterCard- bzw. VISA-Verbundes
 bei Vertragsunternehmen Waren und Dienstleistungen bargeldlos bezahlen
  und darüber hinaus als weitere Dienstleistung an Geldautomaten sowie an 
Kassen von Kreditinstituten – dort zusätzlich gegen Vorlage eines Ausweis-
papiers – Bargeld beziehen (Bargeldservice); über die Höchstbeträge beim 
Bezug von Bargeld wird die Bank den Karteninhaber gesondert unterrichten.

(2) Die Vertragsunternehmen sowie die dem Bargeldservice angeschlosse-
nen Kreditinstitute und Geldautomaten sind an den Akzeptanzsymbolen zu 
erkennen, die auf der Kreditkarte zu sehen sind.

(3) Soweit mit der Kreditkarte zusätzliche Leistungen (z. B. Versicherungen) 
verbunden sind, informiert die Bank den Karteninhaber hierüber sowie über 
hierfür geltende besondere Regeln gesondert.

1.2  Als Speichermedium für Zusatzanwendungen

Verfügt die an den Karteninhaber ausgegebene Kreditkarte über einen Chip, 
so kann die Karte, sofern diese entsprechend ausgestattet ist, auch als 
Speichermedium für Zusatzanwendungen
  der kartenausgebenden Bank nach Maßgabe des mit der Bank abgeschlos-
senen Vertrages (bankgenerierte Zusatzanwendung) oder
  eines Vertragsunternehmens nach Maßgabe des mit diesem abgeschlosse-
nen Vertrages (unternehmensgenerierte Zusatzanwendung) verwendet wer-
den.

2.  Persönliche Geheimzahl (PIN)

(1) Für die Nutzung von Geldautomaten und automatisierten Kassen kann 
dem Karteninhaber von der Bank eine persönliche Geheimzahl (PIN = Persön-
liche Identifikations-Nummer) zur Verfügung gestellt werden.

(2) Die Karte kann an Geldautomaten sowie an automatisierten Kassen, an de-
nen im Zusammenhang mit der Verwendung der Karte die PIN eingegeben wer-
den muss, nicht mehr eingesetzt werden, wenn die PIN dreimal hintereinander 
falsch eingegeben wurde. Der Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit seiner 
Bank, möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen.

3.  Autorisierung von Kartenzahlungen durch den Karteninhaber

(1) Bei Nutzung der Kreditkarte ist
  entweder ein Beleg zu unterschreiben, auf den das Vertragsunternehmen 
die Kartendaten übertragen hat, 
 oder an Geldautomaten und automatisierten Kassen die PIN einzugeben.

(2) Nach vorheriger Abstimmung zwischen Karteninhaber und Vertragsunter-
nehmen kann der Karteninhaber – insbesondere zur Beschleunigung eines 
Geschäftsvorfalls – ausnahmsweise darauf verzichten, den Beleg zu unter-
zeichnen, und stattdessen lediglich seine Kreditkarten-Nummer angeben.

(3) Mit dem Einsatz der Karte erteilt der Karteninhaber die Autorisierung zur 
Ausführung der Kartenzahlung. Soweit dafür zusätzlich eine PIN oder die Un-
terschrift erforderlich ist, wird die Zustimmung erst mit deren Einsatz erteilt. 
Nach der Erteilung der Zustimmung kann der Karteninhaber die Kartenzah-
lung nicht mehr widerrufen.

4.  Ablehnung von Kartenzahlungen durch die Bank

Die Bank ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen, wenn
 sich der Karteninhaber nicht mit seiner PIN legitimiert hat,
  der für die Kartenzahlung geltende Verfügungsrahmen der Karte oder die 
finanzielle Nutzungsgrenze nicht eingehalten ist oder
 die Karte gesperrt ist.

Hierüber wird der Karteninhaber über das Terminal, an dem die Karte einge-
setzt wird, unterrichtet.

5.  Ausführungsfrist

Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfänger ausgelöst. Nach Zugang 
des Zahlungsauftrages bei der Bank ist diese verpflichtet sicherzustellen, 
dass der Kartenzahlungsbetrag spätestens zu dem im Preis- und Leistungs-
verzeichnis der Bank angegebenen Zeitpunkt beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers eingeht.

6.  Finanzielle Nutzungsgrenze

(1) Der Karteninhaber darf die Kreditkarte nur innerhalb des von der Bank für 
die Karte vergebenen Verfügungsrahmens und nur in der Weise nutzen, dass 
ein Ausgleich der Kartenumsätze bei Fälligkeit gewährleistet ist. Der Karten-
inhaber kann mit der Bank grundsätzlich eine Änderung seines Verfügungs-
rahmens der Karte vereinbaren. 

(2) Auch wenn der Karteninhaber die finanzielle Nutzungsgrenze nicht ein-
hält, ist die Bank berechtigt, den Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die 
aus der Nutzung der Kreditkarte entstehen. Die Genehmigung einzelner Kre-
ditkarten-Umsätze führt weder zur Einräumung eines Kredites noch zur Erhö-
hung eines zuvor eingeräumten Kredites, sondern erfolgt in der Erwartung, 
dass ein Ausgleich der Kreditkarten-Umsätze bei Fälligkeit gewährleistet ist.

(3) Übersteigt die Buchung von Kreditkarten-Umsätzen das vorhandene Kon-
toguthaben oder einen vorher für das Konto eingeräumten Kredit, so führt die 
Buchung lediglich zu einer geduldeten Kontoüberziehung.

7.  Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers

7.1  Unterschrift

Der Karteninhaber hat die Kreditkarte nach Erhalt unverzüglich auf dem Un-
terschriftsfeld zu unterschreiben.

7.2  Sorgfältige Aufbewahrung der Kreditkarte

Die Karte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhindern, dass 
sie abhanden kommt und/oder missbräuchlich verwendet wird. Sie darf ins-
besondere nicht unbeaufsichtigt im Kraftfahrzeug aufbewahrt werden. Denn 
jede Person, die im Besitz der Karte ist, hat die Möglichkeit, mit ihr miss-
bräuchliche Verfügungen zu tätigen.

7.3  Geheimhaltung der persönlichen Geheimzahl (PIN)

Der Karteninhaber hat auch dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person 
Kenntnis von seiner persönlichen Geheimzahl erlangt. Sie darf insbesondere 
nicht auf der Kreditkarte vermerkt oder in anderer Weise zusammen mit dieser 
aufbewahrt werden. Jede Person, die in den Besitz der Kreditkarte gelangt und 
die persönliche Geheimzahl kennt, hat die Möglichkeit, mit Kreditkarte und PIN 
zusammen Verfügungen zu tätigen (z. B. Geld an Geldautomaten abzuheben).
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7.4  Unterrichtungs- und Anzeigepflichten des Karteninhabers

(1) Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Kreditkarte 
oder missbräuchliche Verfügungen mit seiner Kreditkarte und ggf. seiner 
PIN fest, so ist die Bank, und zwar möglichst die kontoführende Stelle, oder 
eine Repräsentanz des MasterCard- bzw. VISA-Verbundes unverzüglich zu 
unterrichten, um die Kreditkarte sperren zu lassen. Dies gilt auch, wenn der 
Karteninhaber den Verdacht hat, dass eine andere Person unberechtigt in den 
Besitz seiner Karte und ggf. PIN gelangt ist. Die Kontaktdaten, unter denen 
eine Sperranzeige abgegeben werden kann, werden dem Karteninhaber ge-
sondert mitgeteilt. Der Karteninhaber hat einen Diebstahl oder Missbrauch 
auch unverzüglich bei der Polizei anzuzeigen.

(2) Der Karteninhaber hat die Bank unverzüglich auch nach Feststellung einer 
nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Kartenverfügung zu unter-
richten und erforderlichenfalls eine Kartensperrung zu veranlassen.

(3) Befindet sich auf der Karte für das Online-Banking ein TAN-Generator oder 
eine Signaturfunktion, so hat die Sperre der Karte auch eine Sperrung des 
Online-Banking-Zugangs zur Folge.

(4) Die Sperrung einer im Chip der Kreditkarte bank- oder unternehmensge-
nerierten Zusatzanwendung ist in Ziffer II 5 geregelt.

8.  Zahlungsverpflichtung des Karteninhabers

(1) Die Bank ist gegenüber den Vertragsunternehmen sowie den Kreditinsti-
tuten, die die Kreditkarte zur Bargeldauszahlung an Schaltern oder Geldauto-
maten akzeptieren, verpflichtet, die vom Karteninhaber mit der Karte getätig-
ten Umsätze zu begleichen.

(2) Die Bank unterrichtet den Karteninhaber mindestens einmal monatlich auf 
dem mit ihm vereinbarten Weg über alle im Zusammenhang mit der Beglei-
chung der Kartenumsätze entstehenden Aufwendungen sowie Entgelte. Dies 
kann dadurch geschehen, dass die Bank nach vorheriger Vereinbarung dem 
Karteninhabern diese gesammelte Abrechnung zum elektronischen Abruf 
bereitstellt. Mit Karteninhabern, die nicht Verbraucher sind, wird die Art und 
Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung gesondert vereinbart. Der 
Abrechungsbetrag ist mit Erteilung der Abrechnung gegenüber dem Karten-
inhaber fällig und wird dem vereinbarten Abrechungskonto belastet. Im Falle 
einer täglichen Einzelumsatzbelastung stellt diese selbst die Abrechnung dar.

(3) Einwendungen und sonstige Beanstandungen des Karteninhabers aus 
seinem Vertragsverhältnis zu dem Vertragsunternehmen, bei dem die Karte 
eingesetzt wurde, sind unmittelbar gegenüber dem Vertragsunternehmen 
geltend zu machen.

(4) Die Zahlungsverpflichtung des Karteninhabers bleibt hiervon unberührt. 
Einwendungen können nach Ablauf von 60 Tagen ab dem Eingangsdatum 
des Umsatzbeleges gegenüber dem Vertragsunternehmen nicht mehr wirk-
sam geltend gemacht werden. Hierzu müssen diese spätestens zwei Wo-
chen vor Ablauf dieser Frist der Bank vorliegen.

9.  Fremdwährungsumrechnung

Nutzt der Karteninhaber die Karte für Verfügungen, die nicht auf Euro lau-
ten, wird das Konto gleichwohl in Euro belastet. Die Bestimmung des Kurses 
bei Fremdwährungsgeschäften ergibt sich aus dem Preis- und Leistungs-
verzeichnis der Bank. Eine Änderung des in der Umrechnungsregelung ggf. 
genannten Referenzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige Be-
nachrichtigung des Karteninhabers wirksam.

10. Entgelte und Auslagen

(1) Die vom Karteninhaber gegenüber der Bank geschuldeten Entgelte und 
Auslagen ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank.

(2) Änderungen der Entgelte werden dem Karteninhaber spätestens zwei Mo-
nate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat 
der Karteninhaber mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen 
elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B. das Online-Banking), 
können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zu-
stimmung des Karteninhabers gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht 
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen 
angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem 
Angebot besonders hinweisen.

(3) Werden dem Karteninhaber Änderungen der Entgelte angeboten, kann er 
diese Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses 
Kündigungsrecht wird die Bank den Karteninhaber in ihrem Angebot beson-
ders hinweisen.

(4) Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Karteninhabern, die 
nicht Verbraucher sind, bleibt es bei den Regelungen in Nr. 12 Abs. 2 bis 6 
AGB-Banken.

11.  Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Karteninhabers

11.1  Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung

Im Falle einer vom Karteninhaber nicht autorisierten Kartenverfügung in Form
 der Abhebung von Bargeld oder
 der Verwendung der Karte bei einem Vertragsunternehmen 

hat die Bank gegen den Karteninhaber keinen Anspruch auf Erstattung ihrer 
Aufwendungen. Die Bank ist verpflichtet, dem Karteninhaber den Betrag un-
verzüglich und ungekürzt zu erstatten. Wurde der Betrag einem Konto belas-
tet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die 
nicht autorisierte Kartenverfügung befunden hätte.

11.2  Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer 
autorisierten Kartenverfügung

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer vom Kar-
teninhaber autorisierten Kartenverfügung in Form
 der Abhebung von Bargeld oder
 der Verwendung der Karte bei einem Vertragsunternehmen 

kann der Karteninhaber von der Bank die unverzügliche und ungekürzte 
Erstattung des Verfügungsbetrages insoweit verlangen, als die Kartenverfü-
gung nicht erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag einem Konto be-
lastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die 
nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung befunden hätte.

(2) Der Karteninhaber kann über die Regelung in Absatz 1 hinaus von der 
Bank die Erstattung der Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm die-
se im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung 
der autorisierten Kartenverfügung in Rechnung gestellt oder seinem Konto 
belastet wurden.

(3) Besteht die fehlerhafte Ausführung darin, dass eine autorisierte Karten-
verfügung beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers erst nach 
Ablauf der Ausführungsfrist in Nummer I.5. eingeht (Verspätung), sind die 
Ansprüche des Karteninhabers nach den Absätzen 1 und 2 ausgeschlossen. 
Ist dem Karteninhaber durch die Verspätung ein Schaden entstanden, haftet 
die Bank nach Nr. 11.3.

(4) Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, 
wird die Bank die Kartenverfügung auf Verlangen des Karteninhabers nach-
vollziehen und ihn über das Ergebnis unterrichten.

11.3  Schadensersatzansprüche des Karteninhabers aufgrund einer 
nicht autorisierten Kartenverfügung oder einer nicht erfolgten 
oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung

Im Falle einer vom Karteninhaber nicht autorisierten Kartenverfügung oder 
im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten 
Kartenverfügung kann der Karteninhaber von der Bank einen Schaden, der 
nicht bereits von Nr. 11.1 und 11.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt 
nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank 
hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last 
fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche 
Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Karteninhaber 
vorgegeben hat. Handelt es sich bei dem Karteninhaber nicht um einen Ver-
braucher oder erfolgt der Einsatz der Karte in einem Land außerhalb Deutsch-
lands und des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) (Drittstaat) oder in der 
Währung eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährungszahlung), 
beschränkt sich die Haftung der Bank für das Verschulden einer an der Ab-
wicklung des Zahlungsvorgangs beteiligten Stelle auf die sorgfältige Auswahl 
und Unterweisung einer solchen Stelle. Hat der Karteninhaber durch ein 
schuldhaftes Verhalten zur Entstehung des Schadens beigetragen, bestimmt 
sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank 
und Karteninhaber den Schaden zu tragen haben. Die Haftung nach diesem 
Absatz ist auf 12.500 Euro je Kartenverfügung begrenzt. Diese betragsmäßi-
ge Haftungsbeschränkung gilt nicht
 für vom Karteninhaber nicht autorisierte Kartenverfügungen,
 bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
 für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
  für den dem Karteninhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der Karten-
inhaber Verbraucher ist.
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11.4  Frist für die Geltendmachung von Ansprüchen nach Nr. 11.1 bis 11.3

Ansprüche gegen die Bank nach Nr. 11.1 bis 11.3 sind ausgeschlossen, 
wenn der Karteninhaber die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag 
der Belastung mit der Kartenverfügung darüber unterrichtet hat, dass es sich 
um eine von ihm nicht autorisierte, nicht erfolgte oder fehlerhafte Karten-
verfügung handelt. Der Lauf der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn die 
Bank den Karteninhaber über die aus der Kartenverfügung resultierende Be-
lastungsbuchung entsprechend dem für Umsatzinformationen vereinbarten 
Weg, spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung un-
terrichtet hat. Anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung 
maßgeblich. Haftungsansprüche nach Nummer 11.3 kann der Karteninhaber 
auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschul-
den an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

11.5  Erstattungsanspruch bei einer autorisierten Kartenverfügung 
ohne genaue Betragsangabe und Frist für die Geltendmachung 
des Anspruchs

(1) Der Karteninhaber kann von der Bank die unverzügliche und ungekürzte 
Erstattung des Verfügungsbetrages verlangen, wenn
  er eine Kartenverfügung bei einem Vertragsunternehmen in der Weise au-
torisiert hat, dass bei der Autorisierung der genaue Betrag nicht angegeben 
wurde, und
  der Zahlungsvorgang den Betrag übersteigt, den der Karteninhaber ent-
sprechend seinem bisherigen Ausgabeverhalten, dem Inhalt des Karten-
vertrages und den jeweiligen Umständen des Einzelfalles hätte erwarten 
können. Mit einem etwaigen Währungsumtausch zusammenhängende 
Gründe bleiben außer Betracht, wenn der vereinbarte Wechselkurs zugrun-
de gelegt wurde.

(2) Der Karteninhaber ist verpflichtet, gegenüber der Bank die Sachumstände 
darzulegen, aus denen er seinen Erstattungsanspruch herleitet.

(3) Der Anspruch auf Erstattung ist ausgeschlossen, wenn er nicht innerhalb 
von acht Wochen nach dem Zeitpunkt der Belastung des Umsatzes auf dem 
Abrechnungskonto gegenüber der Bank geltend gemacht wird.

11.6  Haftungs- und Einwendungsausschluss

Ansprüche des Karteninhabers gegen die Bank nach Nr. 11.1 bis 11.5 sind 
ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände
  auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf 
das die Bank keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwendung der 
gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden werden können, oder
 von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

12.  Haftung des Karteninhabers für von ihm nicht autorisierte Karten-
verfügungen

12.1  Haftung des Karteninhabers bis zur Sperranzeige

(1) Verliert der Karteninhaber seine Kreditkarte und/oder PIN, werden sie ihm 
gestohlen oder kommen sie ihm sonst abhanden und kommt es dadurch zu 
einer von ihm nicht autorisierten Kartenverfügung in Form
 der Abhebung von Bargeld oder
 der Verwendung der Karte bei einem Vertragsunternehmen,

so haftet der Karteninhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der Sperr-
anzeige verursacht werden, gemäß Absatz 3 nur, wenn er seine Pflichten 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat.

(2) Das Gleiche gilt, wenn es vor der Sperranzeige zu einer nicht autorisierten 
Kartenverfügung kommt, ohne dass ein Verlust, Diebstahl oder ein sonstiges 
Abhandenkommen der Karte und/oder PIN vorliegt. 

(3) Kommt es vor der Sperranzeige zu einer nicht autorisierten Verfügung, 
und hat der Karteninhaber seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingun-
gen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt oder in betrügerischer Absicht 
gehandelt, trägt der Karteninhaber den hierdurch entstandenen Schaden in 
vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Karteninhabers kann insbesondere 
dann vorliegen, wenn
  er den Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Verfügung der Bank 
oder der Repräsentanz des MasterCard- bzw. VISA-Verbundes schuldhaft 
nicht unverzüglich mitgeteilt hat,
  die persönliche Geheimzahl auf der Karte vermerkt oder zusammen mit der 
Karte verwahrt war (zum Beispiel im Originalbrief, in dem sie dem Kartenin-
haber mitgeteilt wurde) oder
  die persönliche Geheimzahl einer anderen Person mitgeteilt und der Miss-
brauch dadurch verursacht wurde.

(4) Die Haftung für Schäden beschränkt sich jeweils auf den für die Karte 
geltenden Verfügungsrahmen.

12.2  Haftung des Karteninhabers ab Sperranzeige

Sobald der Verlust oder Diebstahl der Kreditkarte, die missbräuchliche Ver-
wendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte und/oder 
PIN gegenüber der Bank oder einer Repräsentanz des MasterCard- oder 
VISA-Verbundes angezeigt wurde, übernimmt die Bank alle danach durch 
Verfügungen in Form
 der Abhebung von Bargeld oder
 der Verwendung der Karte bei einem Vertragsunternehmen

entstehenden Schäden. Handelt der Karteninhaber in betrügerischer  
Absicht, trägt der Karteninhaber auch die nach der Sperranzeige entstehen-
den Schäden.

13.  Gesamtschuldnerische Haftung mehrerer Antragsteller

(1) Für die Verbindlichkeiten aus einer gemeinsam beantragten Kreditkarte 
haften die Antragsteller als Gesamtschuldner, d. h., die Bank kann von jedem 
Antragsteller die Erfüllung sämtlicher Ansprüche fordern.

(2) Jeder Antragsteller kann das Vertragsverhältnis nur mit Wirkung für alle 
Antragsteller durch Kündigung beenden. Jeder Antragsteller hat dafür Sorge 
zu tragen, dass die gekündigte Kreditkarte mit Wirksamwerden der Kündi-
gung unverzüglich an die Bank zurückgegeben wird. Die Aufwendungen, die 
aus der weiteren Nutzung der gekündigten Kreditkarte bis zu ihrer Rückgabe 
an die Bank entstehen, haben die Antragsteller ebenfalls gesamtschuldne-
risch zu tragen. Unabhängig davon wird die Bank zumutbare Maßnahmen 
ergreifen, um Verfügungen mit der gekündigten Kreditkarte nach Erklärung 
der Kündigung zu unterbinden.

14.  Eigentum und Gültigkeit der Kreditkarte

(1) Die Kreditkarte bleibt im Eigentum der Bank. Sie ist nicht übertragbar. Die 
Karte ist nur für den auf der Karte angegebenen Zeitraum gültig.

(2) Mit der Aushändigung einer neuen, spätestens aber nach Ablauf der Gül-
tigkeit der Kreditkarte ist die Bank berechtigt, die alte Karte zurückzuverlan-
gen. Endet die Berechtigung, die Kreditkarte zu nutzen, vorher (z. B. durch die 
Kündigung des Kartenvertrages), so hat der Karteninhaber die Karte unver-
züglich an die Bank zurückzugeben.

(3) Auf der Kreditkarte befindliche unternehmensgenerierte Zusatzanwen-
dungen hat der Karteninhaber bei dem Unternehmen, das die Zusatzanwen-
dung auf die Karte aufgebracht hat, unverzüglich entfernen zu lassen. Die 
Möglichkeit zur weiteren Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung 
richtet sich nach dem Vertragsverhältnis zwischen dem Karteninhaber und 
der kartenausgebenden Bank.

(4) Die Bank behält sich das Recht vor, auch während der Laufzeit einer Kre-
ditkarte diese gegen eine neue auszutauschen; Kosten entstehen dem Kar-
teninhaber dadurch nicht.

15.  Vertragsdauer

Der Kreditkartenvertrag wird für die Dauer eines Jahres abgeschlossen und 
verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, sofern er nicht von einer der 
beiden Parteien vor Vertragsende gemäß Ziffer 16 gekündigt wird.

16.  Kündigung des Kreditkartenvertrages

16.1  Kündigungsrecht des Karteninhabers

(1) Der Karteninhaber kann den Kreditkartenvertrag mit einer Frist von min-
destens einem Monat zum Ende eines Vertragsjahres (Kartenlaufzeitjahres) 
kündigen. 

(2) Der Karteninhaber kann den Kreditkartenvertrag jedoch fristlos kündigen, 
wenn ein wichtiger Grund vorliegt, durch den für ihn die Fortsetzung des 
Kreditkartenvertrages auch unter angemessener Berücksichtigung der be-
rechtigten Belange der anderen Vertragspartei unzumutbar ist.

16.2  Kündigungsrecht der Bank

(1) Die Bank kann den Kreditkarten-Vertrag unter Einhaltung einer angemes-
senen, mindestens zweimonatigen Kündigungsfrist kündigen. Die Bank wird 
den Kreditkarten-Vertrag mit einer längeren Kündigungsfrist kündigen, wenn 
dies unter Berücksichtigung der berechtigten Belange des Karteninhabers 
geboten ist.

(2) Die Bank kann den Kreditkarten-Vertrag fristlos kündigen, wenn ein wich-
tiger Grund vorliegt, durch den die Fortsetzung dieses Vertrages auch unter 
angemessener Berücksichtigung der berechtigten Belange des Karteninha-
bers für die Bank unzumutbar ist.
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(3) Ein solcher Grund liegt insbesondere vor, wenn der Karteninhaber unrich-
tige Angaben über seine Vermögenslage gemacht hat und die Bank hierauf 
die Entscheidung über den Abschluss des Kreditkarten-Vertrages gestützt hat 
oder wenn eine wesentliche Verschlechterung seiner Vermögenslage eintritt 
oder einzutreten droht und dadurch die Erfüllung der Verbindlichkeiten aus 
dem Kreditkarten-Vertrag gegenüber der Bank gefährdet ist.

17.  Folgen der Kündigung

(1) Mit Wirksamwerden der Kündigung darf die Kreditkarte nicht mehr be-
nutzt werden. Sie ist unverzüglich und unaufgefordert an die Bank zurück-
zugeben.

(2) Auf der Kreditkarte befindliche unternehmensgenerierte Zusatzanwen-
dungen hat der Karteninhaber bei dem Unternehmen, das die Zusatzanwen-
dung auf die Karte aufgebracht hat, unverzüglich entfernen zu lassen. Die 
Möglichkeit zur weiteren Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung 
richtet sich nach den für diese Zusatzanwendung geltenden Regeln.

18.  Einziehung und Sperre der Kreditkarte

(1) Die Bank darf die Kreditkarte sperren oder den Einzug der Kreditkarte  
(z. B. an Geldautomaten) veranlassen,
  wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu 
kündigen,
  wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Karte 
dies rechtfertigen,
  wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Ver-
wendung der Karte besteht oder
  wenn die Nutzungsberechtigung der Kreditkarte durch Gültigkeitsablauf 
oder durch ordentliche Kündigung endet.

(2) Die Bank wird den Karteninhaber unter Angabe der hierfür maßgeblichen 
Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperre, über 
die Sperre unterrichten. Die Bank wird die Karte auf Wunsch des Karten-
inhabers durch eine neue Karte ersetzen, wenn die Gründe für die Sperre 
nicht mehr gegeben sind. Auch hierüber unterrichtet sie den Karteninhaber 
unverzüglich.

(3) Befindet sich auf der Karte für das Online-Banking ein TAN-Generator oder 
eine Signaturfunktion, so hat die Sperre der Karte auch eine Sperrung des 
Online-Banking-Zugangs zur Folge.

(4) Hat der Karteninhaber auf einer eingezogenen Karte eine Zusatzanwen-
dung gespeichert, so hat der Einzug der Karte zur Folge, dass er die Zusatz-
anwendung nicht mehr nutzen kann. Die Möglichkeit zur weiteren Nutzung 
einer auf der Karte befindlichen bankgenerierten Zusatzanwendung richtet 
sich nach den für jene Zusatzanwendung geltenden Regeln. Zum Zeitpunkt 
der Einziehung in der Karte gespeicherte unternehmensgenerierte Zusatzan-
wendungen kann der Karteninhaber von der Bank herausverlangen, wenn 
diese die Karte von der Stelle, die die Karte eingezogen hat, zur Verfügung 
gestellt bekommen hat. Die Bank ist berechtigt, das Herausgabeverlangen 
in Bezug auf unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen dadurch zu er-
füllen, dass sie dem Karteninhaber die um die Zahlungsverkehrsfunktionen 
bereinigte Karte aushändigt.

II.  Zusatzanwendungen

1.  Speicherung von Zusatzanwendungen auf der Karte

(1) Der auf der Kreditkarte befindliche Chip kann im Falle eines entsprechen-
den Angebotes der Bank auch als Speichermedium für eine bankgenerierte 
Zusatzanwendung (z. B. in Form eines Jugendschutzmerkmals) oder für eine 
unternehmensgenerierte Zusatzanwendung (z. B. in Form eines elektroni-
schen Fahrscheins) genutzt werden.

(2) Die Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach 
dem Rechtsverhältnis des Karteninhabers zur kartenausgebenden Bank.

(3) Eine unternehmensgenerierte Zusatzanwendung kann der Karteninhaber 
im Falle eines entsprechenden Angebotes eines Unternehmens nach Maßga-
be eines hierzu mit dem Unternehmen zu schließenden Vertrages nutzen. Es 
obliegt der Entscheidung des Karteninhabers, ob er seine Karte zur Speiche-
rung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung nutzen möchte. Die 
Speicherung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung auf der Kar-
te erfolgt an einem Terminal des Unternehmens nach Absprache zwischen 
dem Karteninhaber und dem Unternehmen. Kreditinstitute nehmen vom 
Inhalt der am Unternehmensterminal kommunizierten Daten keine Kenntnis. 

2.  Verantwortlichkeit des Unternehmens für den Inhalt einer unter-
nehmens generierten Zusatzanwendung 

Die kartenausgebende Bank stellt mit dem Chip auf der Karte lediglich die 
technische Plattform zur Verfügung, die es dem Karteninhaber ermöglicht, in 
der Kreditkarte unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen zu speichern. 
Eine Leistung, die das Unternehmen über die unternehmensgenerierte Zu-
satzanwendung gegenüber dem Karteninhaber erbringt, richtet sich aus-
schließlich nach dem Inhalt des Vertragsverhältnisses zwischen dem Karten-
inhaber und dem Unternehmen. 

3.  Reklamationsbearbeitung bei Zusatzanwendungen

(1) Einwendungen, die den Inhalt einer bankgenerierten Zusatzanwendung 
betreffen, hat der Karteninhaber ausschließlich gegenüber der Bank geltend 
zu machen.

(2) Einwendungen, die den Inhalt einer unternehmensgenerierten Zusatz-
anwendung betreffen, hat der Karteninhaber ausschließlich gegenüber dem 
Unternehmen geltend zu machen, das die Zusatzanwendung in die Karte 
eingespeichert hat. Das Unternehmen bearbeitet derartige Einwendungen  
auf Basis der bei ihm gespeicherten Daten. Der Karteninhaber darf die  
Kreditkarte zum Zwecke der Reklamationsbearbeitung nicht dem Unter-
nehmen aushändigen.

4.  Keine Angabe der von der Bank an den Karteninhaber ausgegebe-
nen PIN bei unternehmensgenerierten Zusatzanwendungen

(1) Bei der Speicherung, inhaltlichen Änderung oder Nutzung einer unter-
nehmensgenerierten Zusatzanwendung auf der Kreditkarte wird die von der 
kartenausgebenden Bank an den Karteninhaber ausgegebene PIN nicht ein-
gegeben.

(2) Sofern das Unternehmen, das eine unternehmensgenerierte Zusatzanwen-
dung in die Kreditkarte eingespeichert hat, dem Karteninhaber die Möglichkeit 
eröffnet, den Zugriff auf diese Zusatzanwendung mit einem separaten von ihm 
wählbaren Legitimationsmedium abzusichern, so darf der Karteninhaber zur 
Absicherung der unternehmensgenerierten Zusatzanwendung nicht die PIN 
verwenden, die ihm von der kartenausgebenden Bank für die Nutzung der 
Zahlungsverkehrsanwendungen zur Verfügung gestellt worden ist.

5.  Sperrmöglichkeit von Zusatzanwendungen

(1) Die Sperrung von bankgenerierten Zusatzanwendungen kommt nur ge-
genüber der Bank in Betracht und richtet sich nach dem mit der Bank ge-
schlossenen Vertrag.

(2) Die Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt nur 
gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung in den 
Chip der Kreditkarte eingespeichert hat, und ist nur dann möglich, wenn das 
Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzanwendung vorsieht.

III.  Änderungen der Geschäftsbedingungen

(1) Änderungen dieser Geschäftsbedingungen werden dem Karteninhaber 
spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirk-
samwerdens in Textform angeboten. Hat der Karteninhaber mit der Bank im 
Rahmen seiner Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikations-
weg vereinbart (z. B. das Online-Banking), können die Änderungen auch auf 
diesem Weg angeboten werden. Die Zustimmung des Karteninhabers gilt als 
erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Autorisie-
rungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

(2) Werden dem Karteninhaber Änderungen dieser Bedingungen angeboten, 
kann er diese Geschäftsbeziehung vor dem vorgesehenen Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses 
Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

IV.  Versicherungsbedingungen

Für eine Karte mit Versicherungsschutz gelten die zur jeweiligen Karte ge-
hörenden Versicherungsbedingungen, Erläuterungen und Hinweise, die der 
Karteninhaber in Form der Versicherungsbestätigungen gesondert erhält. Die 
Versicherungsleistungen werden bei Besitz von zwei oder mehr von der Bank 
ausgegebenen Karten nicht je Karte, sondern je Karteninhaber erbracht.
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V.  Außergerichtliche Streitschlichtung und Beschwerdemöglichkeit

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht für Karteninhaber 
die Möglichkeit, den Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. Betrifft 
der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich 
des Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches), können auch Karteninhaber, die nicht Verbraucher sind, den Ombuds-
mann der privaten Banken anrufen. Näheres regelt die „Verfahrensordnung 
für die Schlichtung von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe“, 
die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird oder im Internet unter www.
bankenverband.de abrufbar ist. Die Beschwerde ist schriftlich an die Kun-
denbeschwerdestelle beim Bundesverband deutscher Banken e. V., Postfach 
04 03 07, 10062 Berlin, zu richten. Ferner besteht für den Karteninhaber die 
Möglichkeit, sich jederzeit schriftlich oder zur dortigen Niederschrift bei der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 
53117 Bonn, und Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt über Verstöße der Bank ge-
gen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), die §§ 675c bis 676c des 
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) oder gegen Art. 248 des Einführungsge-
setzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) zu beschweren.

Bedingungen für die Deutsche Bank WorldFlexCard

1.  Grundsätzliche Geltung der Bedingungen für Kreditkarten

Für die Deutsche Bank WorldFlexCard gelten die Bedingungen für die Kredit-
karten, sofern nachfolgend keine abweichenden oder ergänzenden Bestim-
mungen getroffen wurden. 

2.  Höchstgrenze des Darlehens (Kreditrahmen) und Kreditkarten- 
Verfügungsrahmen

(1) Für Kartenumsätze und Ansprüche aus dem Bargeldservice räumt die 
Bank dem Karteninhaber die vereinbarte Höchstgrenze des Darlehens (Kre-
ditrahmen) ein.

(2) Der Kreditkarten-Verfügungsrahmen setzt sich bei Karten mit monatlicher 
Tilgung zusammen aus der vereinbarten Höchstgrenze des Darlehens (Kre-
ditrahmen) zuzüglich eines etwaigen Guthabens und abzüglich der von dem 
Karteninhaber bereits getätigten und noch nicht zurückgezahlten Umsätze. 

(3) Übersteigt die Buchung von Kreditkarten-Umsätzen den Kreditrahmen, so 
führt die Buchung lediglich zu einer geduldeten Überziehung des Kreditrah-
mens. Der Überziehungsbetrag wird in voller Höhe in der nächsten Monats-
rechnung fällig gestellt. 

3.  Abrechnung

Die Bank wird über die Kartenumsätze zusammen mit ihren Ansprüchen aus 
dem Bargeldservice monatlich jeweils zum vereinbarten Abrechnungstermin 
(25. Kalendertag) abrechnen (Monatsrechnung). Sollte der Abrechnungster-
min kein Bankarbeitstag in Frankfurt/Main sein, wird der Abrechnungstermin 
auf den letzten Bankarbeitstag vor diesem Termin vorverlegt. Die Bank wird 
dem Karteninhaber die Abrechnung zusenden.

4.  Darlehenszinsen und Zinsanpassung

(1) Ab dem auf den Abrechnungstermin folgenden Kalendertag (in Frankfurt 
am Main) berechnet die Bank auf die Inanspruchnahme des Kreditrahmens 
Zinsen bis zum nächsten Abrechnungstermin. Die Zinsen werden nachträg-
lich bis zum 25. Kalendertag eines Kalendermonats berechnet und mit der 
Monatsrechnung fällig gestellt.

(2) Der Zinssatz für das Darlehen ist variabel. Ist der vier Bankarbeitstage 
vor dem 25. Kalendertag eines Kalendermonats festgestellte sogenannte 
Mindestbietungssatz der Hauptrefinanzierungsgeschäfte der Europäischen 
Zentralbank (nachstehend EZB-Zinssatz genannt) gegenüber dem im Monat 
der letzten Zinsanpassung festgestellten Zinssatz um mehr als 0,20 Prozent-
punkte erhöht, so ist die Bank berechtigt, den Vertragszinssatz nach billigem 
Ermessen (§ 315 BGB) maximal um die Veränderung des EZB-Zinssatzes an-
zuheben. Entsprechend wird die Bank den Vertragszinssatz nach billigem Er-
messen mindestens um die Veränderung des EZB-Zinssatzes senken, wenn 
sich der EZB-Zinssatz um mehr als 0,20 Prozentpunkte ermäßigt hat. Bei 
Zinserhöhungen und Zinssenkungen wird die Bank ihr Ermessen in gleicher 

Weise ausüben. Faktoren wie Veränderungen des Kreditausfallrisikos des 
Karteninhabers, des Ratings der Bank sowie innerbetriebliche Kostenkalkula-
tionen bleiben bei der Ausübung des billigen Ermessens außer Betracht. Die 
Zinsanpassungen erfolgen jeweils am 25. des Kalendermonats (soweit dieser 
ein Bankarbeitstag in Frankfurt/Main ist), in dem die Änderungen festgestellt 
wurden, durch Erklärung gegenüber dem Karteninhaber. Sollte der 25. eines 
Kalendermonats kein Bankarbeitstag sein, wird die Zinsanpassung auf den 
letzten Bankarbeitstag vor diesem Termin vorverlegt. Die Unterrichtung über 
die Zinsanpassung erfolgt auf der Monatsrechnung. Bei einer Erhöhung des 
Vertragszinssatzes kann der Karteninhaber, sofern nichts anderes vereinbart 
ist, den Kreditkarten-/Darlehensvertrag innerhalb von sechs Wochen nach 
Bekanntgabe der Änderung mit sofortiger Wirkung kündigen. Kündigt der 
Karteninhaber aus diesem Grund, so wird der erhöhte Vertragszinssatz dem 
gekündigten Kreditkarten-/Darlehensvertrag nicht zugrunde gelegt. Die Bank 
wird dem Karteninhaber zur Abwicklung eine angemessene Frist einräumen. 

Hinweis: Hauptrefinanzierungsgeschäfte sind das wichtigste geldpoliti-
sche Instrument der Europäischen Zentralbank, mit dem sie die Zinsen 
und die Liquidität am Geldmarkt steuert und Signale über ihren geldpo-
litischen Kurs gibt (Leitzinsen). Dieser Zinssatz spiegelt jedoch wegen 
der vielschichtigen Refinanzierungsmethodik der Bank die Änderung der 
Refinanzierungsbedingungen nicht exakt wider.

(3) Tritt an die Stelle des EZB-Zinssatzes ein anderer Zinssatz zur Steuerung 
der Liquidität am Geldmarkt, so ist dieser Zinssatz maßgeblich für die oben 
genannte Zinsanpassung.

5.  Tilgung

5.1  Fälligkeit der Tilgung und sonstigen Zahlungsverpflichtungen des 
Karten inhabers

Die Bank wird zwei Bankarbeitstage nach dem Abrechnungstermin die ver-
einbarte Mindesttilgungsrate zur Rückführung der Kreditinanspruchnahme 
sowie die laufenden Zinsen, sonstigen Entgelte sowie etwaige Überziehun-
gen dem vereinbarten Konto belasten.

5.2  Sondertilgungen und Änderung der monatlichen Tilgungsrate

(1) Der Karteninhaber ist jederzeit berechtigt, einmalige Sondertilgungen zur 
Rückführung der Kreditinanspruchnahme zu leisten.

(2) Darüber hinaus ist der Karteninhaber berechtigt, jederzeit die monatliche 
Tilgungsrate zu erhöhen. Statt der bei Vertragsbeginn vereinbarten Tilgungs-
rate kann der Karteninhaber gegenüber der Bank eine höhere monatliche 
Tilgungsrate auf Basis der angebotenen Möglichkeiten einseitig festlegen. 
Der Karteninhaber kann die Tilgungsrate wieder einseitig herabsetzen, jedoch 
nicht unter die ursprünglich vereinbarte Tilgungsrate.

(3) Sondertilgungen und sonstige Zahlungen kann der Karteninhaber per 
Überweisung auf das separat bekanntgegebene Konto der Bank unter Nen-
nung seines Namens und der Kreditkartennummer im Verwendungszweck 
vornehmen. Diese Zahlungen werden dem Kreditkartenkonto gleichtägig 
gutgeschrieben.

6.  Kündigungsrecht des Karteninhabers

Der Karteninhaber kann den Kreditkarten-/Darlehensvertrag jederzeit ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen.

7.  Folgen der Kündigung

Im Fall einer Kündigung wird die Bank am folgenden Abrechnungstermin 
sämtliche Kartenumsätze, ausstehenden Kreditinanspruchnahmen, Zinsen, 
Kosten und sonstige Entgelte abrechnen und dem Karteninhaber gegenüber 
zur Rückzahlung in einer Summe fällig stellen.

8.  Einziehung und Sperre der Kreditkarte

Die Bank darf die Kreditkarte sperren oder den Einzug der Kreditkarte (z. B. 
an Geldautomaten) veranlassen, wenn sie berechtigt ist, den Kreditkarten-/
Darlehensvertrag aus wichtigem Grund zu kündigen.
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41/64Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bedingungen für geduldete  
Überziehungen bei der Deutsche Bank 
Privat- und Geschäftskunden AG und 
der Deutsche Bank AG (nachfolgend 
einheitlich „Bank“) 
Gültigkeit ab dem 11.06.2010

Für geduldete Überziehungen, die die Bank innerhalb der gesamten 
Geschäftsverbindung mit einem Privatkunden gewährt, gelten ab dem 
11.06.2010 die folgenden Bedingungen: 

1. Geduldete Überziehungen sind Überziehungen eines laufenden Kontos 
ohne eingeräumte Überziehungsmög lichkeit oder Überziehungen einer auf 
einem laufenden Konto eingeräumten Überziehungsmöglichkeit (z. B. Dispo-
sitionskredit, Kreditlinie) über die vertraglich bestimmte Höhe hinaus.

2. Der Kontoinhaber ist verpflichtet, das laufende Konto nicht zu überziehen 
oder, im Fall einer eingeräumten Überziehungsmöglichkeit, den mit der Bank 
vereinbarten Kreditrahmen einzuhalten. 

3. Duldet die Bank eine Überziehung, so ist die Über ziehung unverzüglich, 
spätestens jedoch innerhalb von zwei Wochen, zurückzuführen, sofern mit 
der Bank keine andere Vereinbarung getroffen worden ist. 

4. Der Kontoinhaber hat keinen Anspruch auf eine gedul dete Überziehung.

5. Die Höhe des Sollzinssatzes für geduldete Überziehun gen, der ab dem 
Zeitpunkt der Überziehung anfällt, beträgt 17,75 % p. a. (Stand November 
2009). Die Sollzinsen für geduldete Überziehungen fallen nicht an, soweit 
diese die Kosten der geduldeten Überziehung (siehe Nr. 8) nicht übersteigen. 

6. Der Sollzinssatz für geduldete Überziehungen ist veränderlich. 

Monat der letzten Zinsanpassung: Mai 2009 (Stand November 2009).

Ist der am vorletzten Bankarbeitstag vor dem 15. eines Kalendermonats fest-
gestellte sog. Mindestbietungssatz oder Zinssatz der Hauptrefinanzierungsge-
schäfte der Europäischen Zentralbank (nachstehend EZB-Zinssatz genannt) 
gegenüber dem im Monat der letzten Zins anpassung festgestellten Zinssatz 
um mehr als 0,20 Prozentpunkte erhöht, so ist die Bank berechtigt, den Soll-
zinssatz für geduldete Überziehungen nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) 
maximal um die Veränderung des EZB-Zinssatzes anzuheben. Entsprechend 
wird die Bank den Sollzinssatz für geduldete Überziehungen nach billigem Er-
messen mindestens um die Verände rung des EZB-Zinssatzes senken, wenn 
sich der EZB-Zinssatz um mehr als 0,20 Prozentpunkte ermäßigt hat; bei Zins-
erhöhungen und Zinssenkungen wird die Bank ihr Ermessen in gleicher Weise 
ausüben. Faktoren wie Veränderungen des Kreditausfallrisikos des Kontoin-
habers, des Ratings der Bank sowie der innerbetrieb lichen Kostenkalkulation 
bleiben bei der Ausübung des billigen Ermessens außer Betracht.

Die Zinsanpassungen erfolgen jeweils am 15. des Kalendermonats (soweit 
dieser ein Bankarbeitstag in Frankfurt am Main ist), in dem die Änderungen 
festgestellt wurden. Sollte der 15. des Kalendermonats kein Bank arbeitstag 
sein, verschiebt sich die Zinsanpassung auf den folgenden Bankarbeitstag. 
Die Bank wird den Kontoinhaber in regelmäßigen Zeitabständen über den 
angepassten Sollzinssatz unterrichten. Die Unter richtung über die Zinsanpas-
sung darf auch in Form eines Ausdrucks auf dem Kontoauszug oder dem 
Rech nungsabschluss für das Konto erfolgen, über den die geduldete Über-
ziehung in Anspruch genommen wird. Der Kontoinhaber kann die Höhe des 
EZB-Zins satzes in den Geschäftsräumen und auf der Homepage der Bank 
unter www.deutsche-bank.de/start einsehen. Weiterhin wird der EZB-Zins-
satz in den Monats- und Jahresberichten der Deutschen Bundesbank, in der 
Tagespresse und in anderen öffentlichen Medien bekannt gegeben.

Tritt an die Stelle des EZB-Zinssatzes ein anderer Zins satz zur Steuerung der Li-
quidität am Geldmarkt, so ist dieser Zinssatz für die Zinsanpassung maßgeblich. 

Hinweis: Hauptrefinanzierungsgeschäfte sind das wichtigste geldpolitische 
Instrument der Euro päischen Zentralbank, mit dem sie die Zinsen und die 
Liquidität am Geldmarkt steuert und Signale über ihren geldpolitischen Kurs 
gibt (Leitzinsen). Dieser Zinssatz spiegelt jedoch wegen der vielschichtigen 
Refinanzierungsmethodik der Bank die Änderungen der Refinanzierungsbe-
dingungen nicht exakt wider. 

7. Den jeweils aktuellen Sollzinssatz für geduldete Über ziehungen kann der 
Kontoinhaber dem Rechnungs abschluss entnehmen, der – sofern nichts an-
deres vereinbart ist – jeweils zum Ende eines Kalenderquartals erteilt wird.

8. Die Kosten für geduldete Überziehungen, die ab dem Zeitpunkt der Über-
ziehung anfallen, betragen 4,90 Euro (Stand November 2009) und werden 
im Falle einer geduldeten Über ziehung einmalig pro Rechnungsabschluss 
berechnet. Die Kosten für geduldete Überziehung fallen jedoch nicht an, so-
weit die angefallenen Sollzinsen für gedul dete Überziehungen diese Kosten 
übersteigen.

9. Eine Änderung der Kosten für geduldete Überziehungen wird dem Konto-
inhaber spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres 
Wirksamwerdens in Textform angeboten. Die Zustimmung des Kontoinha-
bers gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlage-
nen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung angezeigt hat. Auf diese 
Genehmigungs wirkung wird die Bank den Kontoinhaber besonders hinwei-
sen. Bei Ablehnung durch den Kontoinhaber wird die Änderung bei der Be-
rechnung der Kosten nicht zugrunde gelegt. 

Wird dem Kontoinhaber eine Änderung angeboten, kann er das laufende 
Konto, auf dem die geduldete Über ziehung besteht, vor dem vorgeschlage-
nen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung auch fristlos und kosten-
frei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird die Bank in ihrem Angebot 
den Kontoinhaber besonders hinweisen. Kündigt der Kontoinhaber, wird die 
Änderung nicht zugrunde gelegt.

10. Die jeweils aktuellen Kosten für geduldete Über ziehungen kann der Kon-
toinhaber dem Rechnungs abschluss entnehmen, der – sofern nichts anderes 
vereinbart ist – jeweils zum Ende eines Kalenderquartals erteilt wird.
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42/64Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bedingungen für die eingeräumte 
Überziehungsmöglichkeit (Disposi-
tionskredit) bei der Deutsche Bank 
Privat-und Geschäftskunden AG /  
Deutsche Bank AG (nachfolgend  
einheitlich „Bank“)

1)  Der Abschnitt „Zinsen“ der Bedingungen für die eingeräumte Über-
ziehungsmöglichkeit (Dispositionskredit) wird mit sofortiger Wirkung 
wie folgt angepasst:

Änderung des Sollzinssatzes

Sollzinsen für Dispositionskredite fallen nur auf den tatsächlich in Anspruch 
genommenen Betrag an. Der Sollzinssatz für Dispositionskredite ist variabel. 

Monat der letzten Zinsanpassung: Mai 2009 (Stand Juli 2009) 

Ist der am vorletzten Bankarbeitstag vor dem 15. eines Kalendermonats fest-
gestellte sog. Mindestbietungssatz oder Zinssatz der Hauptrefinanzierungs-
geschäfte der Europäischen Zentralbank (nachstehend EZB-Zinssatz genannt) 
gegenüber dem im Monat der letzten Zinsanpassung festgestellten Zinssatz 
um mehr als 0,20 Prozentpunkte erhöht, so ist die Bank berechtigt, den Soll-
zinssatz für Dispositionskredite nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) maximal 
um die Veränderung des EZB-Zinssatzes anzuheben. Entsprechend wird die 
Bank den Sollzinssatz für Dispositionskredite nach billigem Ermessen mindes-
tens um die Veränderung des EZB-Zinssatzes senken, wenn sich der EZB-
Zinssatz um mehr als 0,20 Prozentpunkte ermäßigt hat; bei Zinserhöhungen 
und Zinssenkungen wird die Bank ihr Ermessen in gleicher Weise ausüben. 
Faktoren wie Veränderungen des Kreditausfallrisikos des Darlehensnehmers, 
des Ratings der Bank sowie der innerbetrieblichen Kostenkalkulation bleiben 
bei der Ausübung des billigen Ermessens außer Betracht.

Die Zinsanpassungen erfolgen jeweils am 15. des Kalendermonats (soweit 
dieser ein Bankarbeitstag in Frankfurt/Main ist), in dem die Änderungen fest-
gestellt wurden, durch Erklärung gegenüber dem Darlehensnehmer. Sollte 
der 15. des Kalendermonats kein Bankarbeitstag sein, verschiebt sich die Zins-
anpassung auf den folgenden Bankarbeitstag. Die Unterrichtung über die Zin-
sanpassung darf auch in Form eines Ausdrucks auf dem Kontoauszug oder 
dem Rechnungsabschluss für das Konto erfolgen, über den der Dispositions-
kredit in Anspruch genommen wird. Der EZB-Zinssatz wird in den Monats- 
und Jahresberichten der Deutschen Bundesbank, in der Tagespresse und in 
anderen öffentlichen Medien bekannt gegeben.

Bei einer Erhöhung des Sollzinssatzes kann der Darlehensnehmer, sofern 
nichts anderes vereinbart ist, den Dispositionskredit innerhalb von sechs 
Wochen nach Bekanntgabe der Änderung mit sofortiger Wirkung kündigen. 
Kündigt der Darlehensnehmer aus diesem Grund, so wird der erhöhte Soll-
zinssatz dem gekündigten Dispositionskredit nicht zugrunde gelegt. Die Bank 
wird dem Darlehensnehmer zur Abwicklung eine angemessene Frist einräu-
men. Weitere Kündigungsrechte des Darlehensnehmers bleiben unberührt.

Tritt an die Stelle des EZB-Zinssatzes ein anderer Zinssatz zur Steuerung der Liqui-
dität am Geldmarkt, so ist dieser Zinssatz für die Zinsanpassung maßgeblich. 

Hinweis: Hauptrefinanzierungsgeschäfte sind das wichtigste geldpolitische 
Instrument der Europäischen Zentralbank mit dem sie die Zinsen und die 
Liquidität am Geldmarkt steuert und Signale über ihren geldpolitischen Kurs 
gibt (Leitzinsen). Dieser Zinssatz spiegelt jedoch wegen der vielschichtigen 
Refinanzierungsmethodik der Bank die Änderungen der Refinanzierungsbe-
dingungen nicht exakt wider.

2)  Darüber hinaus erfolgt mit Wirkung zum 11.06.2010 eine weitere 
Änderung des oben beschriebenen Zinsanpassungsmechanismus: 

Ab dem 11.06.2010 erfolgen die Zinsanpassungen zu den oben genannten 
Terminen ohne gesonderte Erklärung gegenüber dem Darlehensnehmer. Die 
Bank wird den Darlehensnehmer in regelmäßigen Zeitabständen über den 
angepassten Sollzinssatz in Form eines Ausdrucks auf dem Kontoauszug oder 
dem Rechnungsabschluss für das Konto unterrichten. Der Darlehensnehmer 
kann die Höhe des EZB-Zinssatzes auch in den Geschäftsräumen und auf der 
Homepage der Bank unter www.deutsche-bank.de/start einsehen.

Bedingungen für steuerlich veran-
lasste Buchungen im Rahmen der 
Kapitalertragsbesteuerung

1. Gesetzlicher Steuereinbehalt 

In den gesetzlich vorgesehenen Fällen nimmt die Bank den Kapitalertragsteuer-
abzug für Rechnung des Gläubigers der Kapitalerträge vor. Dabei behält die Bank 
die auf den Ertrag entfallende Kapitalertragsteuer, den Solidaritätszuschlag und 
auf Wunsch des Kunden ggf. die Kirchensteuer ein und führt diese an das zustän-
dige Finanzamt ab. Die Bank schreibt demzufolge dem Kunden auf dem verein-
barten Erträgnis-/ Substanzkonto den Betrag gut, der sich nach Abzug der Kapi-
talertragsteuer, des Solidaritätszuschlages und ggf. der Kirchensteuer ergibt. 

Ausnahme: Bei Derivategeschäften (börsliche und ausserbörsliche Geschäfte, 
z.B. Futures und Optionen, Swaps, unter anderem in Aktien, Währungen, Zin-
sen) wird der Bruttoerlös und der anfallende Steuerbetrag separat dem Sub-
stanzkonto gutgeschrieben bzw. belastet, über welches das Geschäft abge-
wickelt wird. Angaben zur steuerlichen Berechnung sind im Buchungstext 
des Kontoauszuges enthalten.

Das Erträgnis-/Substanzkonto ist das bei Eröffnung eines Kundendepots die-
sem Depot für die Ertrags- und Gegenwertbuchung zugeordnete Konto des 
Kunden. Der Kunde kann zwischen geeigneten Konten als Erträgnis-/Sub-
stanzkonto wählen.

Die Bank wird Beträge aus nachträglichen Änderungen von steuerlichen 
Bemessungsgrundlagen ebenfalls diesem Konto gutschreiben bzw. belasten. 

2. Durchführung der Liquiditätsoptimierung 

Die Bank wird innerhalb der gesetzlichen Vorgaben zunächst einbehaltene 
Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer  
wieder erstatten, soweit es sich um Anlagen im Privatvermögen handelt und 
der Kunde nachträglich während des laufenden Kalenderjahres negative 
Kapitalerträge (Verluste) realisiert („Liquiditätsoptimierung“). Dabei können 
Verluste aus der Veräußerung von Aktien nur mit Gewinnen aus der Veräuße-
rung von Aktien verrechnet werden. Die Erstattung erfolgt auf dem Steuerver-
rechnungskonto. Im Fall der Stornierung von Transaktionen kann es auch zu 
einer Belastung (nur bei bereits realisierten Verlusten) kommen. Sofern nichts 
anderes vereinbart ist, bestimmt die Bank ein bestehendes auf Euro-Währung 
lautendes Konto als Steuerverrechnungskonto. Über dieses Konto kann der 
Kunde jederzeit Auskunft verlangen und eine abweichende Wahl unter geeig-
neten Konten treffen.

Die Gutschrift oder Belastung erfolgt auf dem Erträgnis-/Substanzkonto und 
nicht auf dem Steuerverrechnungskonto, wenn mit der nachträglichen Ände-
rung der steuerlichen Bemessungsgrundlagen einer Transaktion gleichzeitig 
Veränderungen bei der Verbrauchsreihenfolge bzw. von steuerpflichtigen 
Gewinnen und anrechenbaren Verlusten im Rahmen der „Liquiditätsoptimie-
rung“ einhergehen. 

3. Gesetzlicher Steuereinbehalt bei unbaren Kapitaltransaktionen

Sofern die Bank einen gesetzlich vorgesehenen Steuereinbehalt nicht aus 
liquiden Kapitaltransaktionen vornehmen kann, ist der Kunde ihr im Rahmen  
der gesetzlichen Vorschriften zur gesonderten Anschaffung des Steueranteils 
verpflichtet. Gleiches gilt, wenn nachträglich durch Änderung steuerlicher 
Bemessungsgrundlagen oder Stornierung einer Verlusttransaktion ein Steu-
eranteil abzuführen ist, ohne dass gleichzeitig Liquidität durch einen dem  
Kunden gutzubringenden Kapitalertrag zur Verfügung steht. Die Bank wird 
diese Beträge dem Erträgnis-/Substanzkonto belasten. 

4. Stornierungen

Die Bank wird sachlich unzutreffende Buchungen durch Storno der Buchung 
rückgängig machen und eine korrigierte Buchung durchführen, sofern im Ein-
zelfall nichts anderes vereinbart ist. Der Kunde erhält eine Information darüber 
entweder über den Buchungstext oder mittels separatem Schreiben.
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Sonderbedingungen für   
Wertpapiergeschäfte

Diese Sonderbedingungen gelten für den Kauf oder Verkauf sowie für die Ver-
wahrung von Wertpapieren, und zwar auch dann, wenn die Rechte nicht in 
Urkunden verbrieft sind (nachstehend: „Wertpapiere”).

Geschäfte in Wertpapieren

Nr. 1 Formen des Wertpapiergeschäfts

 (1)  Kommissions-/Festpreisgeschäfte 
Bank und Kunde schließen Wertpapiergeschäfte in Form von Kommissi-
onsgeschäften (2) oder Festpreisgeschäften (3) ab.

 (2)  Kommissionsgeschäfte 
Führt die Bank Aufträge ihres Kunden zum Kauf oder Verkauf von Wert-
papieren als Kommissionärin aus, schließt sie für Rechnung des Kunden 
mit einem anderen Marktteilnehmer oder einer zen tralen Gegenpartei ein 
Kauf- oder Verkaufsgeschäft (Ausführungsgeschäft) ab, oder sie beauf-
tragt einen anderen Kommis sionär (Zwischenkommissionär), ein Ausfüh-
rungsgeschäft abzuschließen. Im Rahmen des elektronischen Handels an 
einer Börse kann der Auftrag des Kunden auch gegen die Bank oder den 
Zwischenkommissionär unmittelbar ausgeführt werden, wenn die Bedin-
gungen des Börsenhandels dies zulassen.

 (3)  Festpreisgeschäfte 
Vereinbaren Bank und Kunde miteinander für das einzelne Ge schäft einen 
festen oder bestimmbaren Preis (Festpreisgeschäft), so kommt ein Kauf-
vertrag zustande; dementsprechend übernimmt die Bank vom Kunden die 
Wertpapiere als Käuferin oder sie liefert die Wertpapiere an ihn als Verkäu-
ferin. Die Bank be rech net dem Kun den den vereinbarten Preis, bei verzinsli-
chen Schuldverschreibungen zuzüglich aufgelaufener Zinsen (Stückzinsen).

Nr. 2 Ausführungsgrundsätze für Wertpapiergeschäfte

Die Bank führt Wertpapiergeschäfte nach ihren jeweils geltenden Aus-
führungsgrundsätzen aus. Die Ausführungsgrundsätze sind Bestandteil der 
Sonderbedingungen. Die Bank ist berechtigt, die Ausführungs grund sätze ent-
sprechend den aufsichtsrechtlichen Vorgaben zu ändern. Über die Änderungen 
der Ausführungsgrundsätze wird die Bank den Kunden jeweils informieren.

Besondere Regelungen für das  
Kommissionsgeschäft

Nr. 3 Usancen/Unterrichtung/Preis

(1)  Geltung von Rechtsvorschriften/Usancen/Geschäftsbedingungen 
Die Ausführungsgeschäfte unterliegen den für den Wertpapier handel 
am Ausführungsplatz geltenden Rechtsvorschriften und Ge schäfts-
bedingungen (Usancen); daneben gelten die Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen des Vertragspartners der Bank.

(2)  Unterrichtung 
Über die Ausführung des Auftrags wird die Bank den Kunden 
un verzüglich unterrichten. Wurde der Auftrag des Kunden im elektro-
nischen Handel an einer Börse gegen die Bank oder den Zwischen-
kommissionär unmittelbar ausgeführt, bedarf es keiner geson der- 
ten Benachrichtigung.

(3)  Preis des Ausführungsgeschäfts/Entgelt/Auslagen 
Die Bank rechnet gegenüber dem Kunden den Preis des Ausführungsge-
schäfts ab; sie ist berechtigt, ihr Entgelt und ihre Auslagen einschließlich 
fremder Kosten in Rechnung zu stellen.

Nr. 4 Erfordernis eines ausreichenden Kontoguthabens / Depotbestandes

Die Bank ist zur Ausführung von Aufträgen oder zur Ausübung von Bezugs-
rechten nur insoweit verpflichtet, als das Guthaben des Kun den, ein für Wert-
papiergeschäfte nutzbarer Kredit oder der Depot bestand des Kunden zur Aus-
führung ausreichen. Führt die Bank den Auftrag ganz oder teilweise nicht aus, 
so wird sie den Kunden unverzüglich unterrichten.

Nr. 5 Festsetzung von Preisgrenzen

Der Kunde kann der Bank bei der Erteilung von Aufträgen Preisgrenzen für 
das Ausführungsgeschäft vorgeben (preislich limitierte Aufträge).

Nr. 6 Gültigkeitsdauer von unbefristeten Kundenaufträgen

(1)  Preislich unlimitierte Aufträge
  Ein preislich unlimitierter Auftrag gilt entsprechend den Ausführungsgrund-

sätzen (Nr. 2) nur für einen Handelstag; ist der Auf trag für eine gleichtägige 
Ausführung nicht so rechtzeitig ein gegangen, dass seine Berücksichtigung 
im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs möglich ist, so wird er für 
den nächsten Handelstag vorgemerkt. Wird der Auftrag nicht ausgeführt, so 
wird die Bank den Kunden hiervon unverzüglich benachrichtigen.

(2)  Preislich limitierte Aufträge
  Ein preislich limitierter Auftrag ist bis zum letzten Handelstag des laufenden 

Monats gültig (Monats-Ultimo). Ein am letzten Handelstag eines Monats 
eingehender Auftrag wird, sofern er nicht am selben Tag ausgeführt wird, 
entsprechend den Ausführungsgrundsätzen (Nr. 2) für den nächsten 
Monat vorgemerkt. Die Bank wird den Kunden über die Gültigkeitsdauer 
seines Auftrags unverzüglich unterrichten.

Nr. 7 Gültigkeitsdauer von Aufträgen zum Kauf oder Verkauf von 
Bezugsrechten

Preislich unlimitierte Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Bezugsrechten sind für 
die Dauer des Bezugsrechtshandels gültig. Preislich limi tierte Aufträge zum Kauf 
oder Verkauf von Bezugsrechten erlöschen mit Ablauf des vorletzten Tages des 
Bezugsrechtshandels. Die Gültigkeitsdauer von Aufträgen zum Kauf oder Verkauf 
ausländischer Be zugs rechte bestimmt sich nach den maßgeblichen ausländi-
schen Usancen. Für die Behandlung von Bezugsrechten, die am letzten Tag des 
Bezugsrechtshandels zum Depotbestand des Kunden gehören, gilt Nr. 15 Abs. 1.

Nr. 8 Erlöschen laufender Aufträge

(1)  Dividendenzahlungen, sonstige Ausschüttungen, Einräumung von 
Bezugsrechten, Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln

  Preislich limitierte Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Aktien an 
inländischen Ausführungsplätzen erlöschen bei Dividendenzahlung,  
sonstigen Ausschüttungen, der Einräumung von Bezugsrechten 
oder einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln mit Ablauf des  
Handelstages, an dem die Aktien letztmalig einschließlich der vor genannten 
Rechte gehandelt werden, sofern die jeweiligen Rege lungen des Ausfüh-
rungsplatzes ein Erlöschen vorsehen. Bei Ver  änderung der Einzahlungs-
quote teileingezahlter Aktien oder des Nennwertes von Aktien und im Falle 
des Aktiensplittings erlöschen preislich limitierte Aufträge mit Ablauf des 
Handelstages vor dem Tag, an dem die Aktien mit erhöhter Einzahlungs-
quote bzw. mit dem veränderten Nennwert bzw. gesplittet notiert werden.

(2)  Kursaussetzung
  Wenn an einem inländischen Ausführungsplatz die Preisfeststellung 

wegen besonderer Umstände im Bereich des Emittenten unterbleibt (Kurs-
aussetzung), erlöschen sämtliche an diesem Aus führungsplatz auszu-
führenden Kundenaufträge für die betreffenden Wertpapiere, sofern die 
Bedingungen des Ausführungsplatzes dies vorsehen.

(3)  Ausführung von Kundenaufträgen an ausländischen Ausführungsplätzen
  Bei der Ausführung von Kundenaufträgen an ausländischen Aus-

führungsplätzen gelten insoweit die Usancen der ausländischen  
Ausführungsplätze.

(4)  Benachrichtigung
  Von dem Erlöschen eines Kundenauftrags wird die Bank den Kun den unver-

züglich benachrichtigen.

Nr. 9 Haftung der Bank bei Kommissionsgeschäften

Die Bank haftet für die ordnungsgemäße Erfüllung des Ausführungsgeschäfts 
durch ihren Vertragspartner oder den Vertragspartner des Zwischenkommis-
sionärs. Bis zum Abschluss eines Ausführungs geschäfts haftet die Bank bei 
der Beauftragung eines Zwischenkommissionärs nur für dessen sorgfältige 
Auswahl und Unterweisung. 

Er fül lung der Wertpapiergeschäfte

Nr. 10 Erfüllung im Inland als Regelfall

Die Bank erfüllt Wertpapiergeschäfte im Inland, soweit nicht die nachfolgen-
den Bedingungen oder eine anderweitige Vereinbarung die Anschaffung im 
Ausland vorsehen.
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Nr. 11 Anschaffung im Inland

Bei der Erfüllung im Inland verschafft die Bank dem Kunden, sofern die Wert-
papiere zur Girosammelverwahrung bei der deutschen Wertpapiersammel-
bank (Clearstream Banking AG) zugelassen sind, Miteigentum an diesem 
Sammelbestand – Girosammel-Depotgutschrift – (GS-Gutschrift). Soweit 
Wertpapiere nicht zur Girosammelverwahrung zu gelassen sind, wird dem 
Kunden Alleineigentum an Wertpapieren ver schafft. Diese Wert papiere ver-
wahrt die Bank für den Kunden ge sondert von ihren eige nen Beständen und 
von denen Dritter (Streifbandverwahrung).

Nr. 12 Anschaffung im Ausland

(1)  Anschaffungsvereinbarung
Die Bank schafft Wertpapiere im Ausland an, wenn 

  sie als Kom mis sionärin Kaufaufträge in in- oder ausländischen Wertpapie-
ren im Ausland ausführt oder

  sie dem Kunden im Wege eines Festpreis geschäftes ausländische Wert-
papiere verkauft, die im Inland weder börslich noch außerbörslich gehan-
delt werden, oder 

  sie als Kom missionärin Kaufaufträge in ausländischen Wertpapieren aus-
führt oder dem Kunden ausländische Wertpapiere im Wege eines Fest-
preisgeschäftes verkauft, die zwar im Inland börslich oder außerbörslich 
gehandelt, üblicherweise aber im Ausland angeschafft werden.

(2)  Einschaltung von Zwischenverwahrern
  Die Bank wird die im Ausland angeschafften Wertpapiere im Ausland 

verwahren lassen. Hiermit wird sie einen anderen in- oder ausländischen 
Verwahrer (z.B. Clearstream Banking AG) beauftragen oder eine eigene 
ausländische Geschäftsstelle damit betrauen. Die Verwahrung der Wertpa-
piere unterliegt den Rechtsvorschriften und Usancen des Verwahrungsorts 
und den für den oder die ausländischen Verwahrer geltenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen.

(3)  Gutschrift in Wertpapierrechnung
  Die Bank wird sich nach pflichtgemäßem Ermessen unter Wahrung der 

Interessen des Kunden das Eigentum oder Miteigentum an den Wertpa-
pieren oder eine andere im Lagerland übliche, gleichwertige Rechtsstel-
lung verschaffen und diese Rechtsstellung treuhänderisch für den Kunden 
halten. Hierüber erteilt sie dem Kunden Gut schrift in Wertpapierrechnung 
(WR-Gutschrift) unter Angabe des ausländischen Staates, in dem sich die 
Wertpapiere be finden (Lagerland).

(4)  Deckungsbestand
  Die Bank braucht die Auslieferungsansprüche des Kunden aus der ihm 

erteilten WR-Gutschrift nur aus dem von ihr im Ausland unter haltenen 
Deckungsbestand zu erfüllen. Der Deckungsbestand besteht aus den 
im Lagerland für die Kunden und für die Bank ver wahrten Wertpapieren 
derselben Gattung. Ein Kunde, dem eine WR-Gutschrift erteilt worden ist, 
trägt daher anteilig alle wirtschaftlichen und rechtlichen Nachteile und 
Schäden, die den Deckungsbestand als Folge von höherer Gewalt, Auf-
ruhr, Kriegs- und Natur ereignissen oder durch sonstige von der Bank nicht 
zu vertretende Zugriffe Dritter im Ausland oder im Zusammenhang mit 
Verfügungen von hoher Hand des In- oder Auslands treffen sollten.

(5)  Behandlung der Gegenleistung
  Hat ein Kunde nach Absatz 4 Nachteile und Schäden am Deckungs bestand 

zu tragen, so ist die Bank nicht verpflichtet, dem Kunden den Kaufpreis 
zurückzuerstatten. 

Die Dienstleistungen im Rahmen der Verwahrung

Nr. 13 Depotauszug

Die Bank erteilt mindestens einmal jährlich einen Depotauszug.

Nr. 14 Einlösung von Wertpapieren/Bogenerneuerung

(1)  Inlandsverwahrte Wertpapiere
  Bei im Inland verwahrten Wertpapieren sorgt die Bank für die Einlösung von 

Zins-, Gewinnanteil- und Ertragscheinen sowie von rückzahlbaren Wert-
papieren bei deren Fälligkeit. Der Gegenwert von Zins-, Gewinnanteil- und 
Ertragscheinen sowie von fälligen Wertpapieren jeder Art wird unter dem 
Vorbehalt gutgeschrieben, dass die Bank den Betrag erhält, und zwar auch 
dann, wenn die Papiere bei der Bank selbst zahlbar sind. Die Bank besorgt 
neue Zins-, Gewinnanteil- und Ertragscheinbogen (Bogenerneuerung).

(2)  Auslandsverwahrte Wertpapiere
  Diese Pflichten obliegen bei im Ausland verwahrten Wertpapieren dem 

ausländischen Verwahrer.

(3)  Auslosung und Kündigung von Schuldverschreibungen
  Bei im Inland verwahrten Schuldverschreibungen überwacht die Bank 

den Zeitpunkt der Rückzahlung infolge Auslosung und Kündigung 
anhand der Veröffentlichungen in den „Wertpapier-Mitteilungen”. Bei 
einer Auslosung von im Ausland verwahrten rückzahlbaren Schuld-
verschreibungen, die anhand deren Urkundennummern erfolgt (Num-
mernauslosung), wird die Bank nach ihrer Wahl dem Kunden für die 
ihm in Wertpapierrechnung gutgeschriebenen Wertpapiere entwe-
der Urkundennummern für die Auslosungszwecke zuordnen oder in 
einer internen Auslosung die Aufteilung des auf den Deckungsbestand  
entfallenden Betrages auf die Kunden vornehmen. Diese interne Auslosung 
wird unter Auf sicht einer neutralen Prüfungsstelle vorgenommen; sie kann 
statt dessen unter Einsatz einer elektronischen Datenverarbeitungs anlage 
durchgeführt werden, sofern eine neutrale Auslosung gewährleistet ist.

(4)  Einlösung in fremder Währung
  Werden Zins-, Gewinnanteil- und Ertragscheine sowie fällige Wert papiere 

in ausländischer Währung oder Rechnungseinheiten eingelöst, wird die 
Bank den Einlösungsbetrag auf dem Konto des Kunden in dieser Währung 
gutschreiben, sofern der Kunde ein Konto in dieser Währung unterhält. 
Andernfalls wird sie dem Kunden hierüber eine Gutschrift in Euro erteilen, 
soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.

Nr. 15  Behandlung von Bezugsrechten/Optionsscheinen/Wandelschuld-
verschreibungen

(1)  Bezugsrechte
Über die Einräumung von Bezugsrechten wird die Bank den Kunden benach-
richtigen, wenn hierüber eine Bekanntmachung in den „Wertpapier-Mitteilun-
gen” erschienen ist. Soweit die Bank bis zum Ablauf des vorletzten Tages des 
Bezugsrechtshandels keine andere Weisung des Kunden erhalten hat, wird sie 
sämtliche zum Depotbestand des Kunden gehörenden inländischen Bezugs-
rechte bestens verkaufen; ausländische Bezugsrechte darf die Bank ge mäß 
den im Ausland geltenden Usancen bestens verwerten lassen.

(2)  Options- und Wandlungsrechte
  Über den Verfall von Rechten aus Optionsscheinen oder Wandlungsrech-

ten aus Wandelschuldverschreibungen wird die Bank den Kun den mit der 
Bitte um Weisung benachrichtigen, wenn auf den Verfall tag in den „Wert-
papier-Mitteilungen” hingewiesen worden ist.

Nr. 16 Weitergabe von Nachrichten

Werden in den „Wertpapier-Mitteilungen” Informationen veröffentlicht, die 
die Wertpapiere des Kunden betreffen, oder werden der Bank solche Informa-
tionen vom Emittenten oder von ihrem ausländischen Verwahrer/Zwischen-
verwahrer übermittelt, so wird die Bank dem Kunden diese Informationen zur 
Kenntnis geben, soweit sich diese auf die Rechtsposition des Kunden erheblich 
auswirken können und die Benachrichtigung des Kunden zur Wahrung seiner 
Interessen erforderlich ist. So wird sie insbesondere Informationen über

 gesetzliche Abfindungs- und Umtauschangebote,
  freiwillige Kauf- und Umtauschangebote,
  Sanierungsverfahren

zur Kenntnis geben. Eine Benachrichtigung kann unterbleiben, wenn die Information 
bei der Bank nicht rechtzeitig eingegangen ist oder die vom Kunden zu ergreifenden 
Maßnahmen wirtschaftlich nicht zu vertreten sind, weil die anfallenden Kosten in 
einem Missverhältnis zu den möglichen Ansprüchen des Kunden stehen.

Nr. 17 Prüfungspflicht der Bank

Die Bank prüft anhand der Bekanntmachungen in den „Wertpapier-Mittei-
lungen” einmalig bei der Einlieferung von Wertpapierurkunden, ob diese von 
Verlustmeldungen (Opposition), Zahlungssperren und dergleichen betroffen 
sind. Die Überprüfung auf Aufgebotsverfahren zur Kraftloserklärung von 
Wertpapierurkunden erfolgt auch nach Einlieferung.
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Nr. 18  Umtausch sowie Ausbuchung und Vernichtung von Urkunden

(1)  Urkundenumtausch
  Die Bank darf ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden einer in den 

„Wertpapier-Mitteilungen” bekannt gemachten Aufforderung zur Einrei-
chung von Wertpapierurkunden Folge leisten, wenn diese Einreichung 
offensichtlich im Kundeninteresse liegt und damit auch keine Anlageent-
scheidung verbunden ist (wie z. B. nach der Fusion der Emittentin mit einer 
anderen Gesellschaft oder bei inhaltlicher Unrichtigkeit der Wertpapierur-
kunden). Der Kunde wird hierüber unterrichtet.

(2)  Ausbuchung und Vernichtung nach Verlust der Wertpapier eigenschaft
  Verlieren die für den Kunden verwahrten Wertpapierurkunden ihre Wertpapier-

eigenschaft durch Erlöschen der darin verbrieften Rechte, so können sie zum 
Zwecke der Vernichtung aus dem Depot des Kunden ausgebucht werden. Im 
Inland verwahrte Urkunden werden, soweit möglich, dem Kunden auf Verlan-
gen zur Verfügung gestellt. Der Kunde wird über die Ausbuchung, die Mög-
lichkeit der Auslieferung und die mögliche Vernichtung unterrichtet. Erteilt er 
keine Weisung, so kann die Bank die Urkunden nach Ablauf einer Frist von 
zwei Monaten nach Absendung der Mitteilung an den Kunden vernichten.

Nr. 19 Haftung

(1)  Inlandsverwahrung
  Bei der Verwahrung von Wertpapieren im Inland haftet die Bank für 

jedes Verschulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur 
Erfüllung ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit dem Kunden eine  
GS-Gutschrift erteilt wird, haftet die Bank auch für die Erfüllung der Pflich-
ten der Clearstream Banking AG.

(2)  Auslandsverwahrung
  Bei der Verwahrung von Wertpapieren im Ausland beschränkt sich  

die Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung des von 
ihr beauftragten ausländischen Verwahrers oder Zwischenverwahrers. Bei 
einer Zwischenverwahrung durch die Clearstream Banking AG oder einen 
anderen inländischen Zwischen verwahrer sowie einer Verwahrung durch eine 
eigene ausländische Geschäftsstelle haftet die Bank für deren Verschulden.

Nr. 20 Sonstiges

(1)  Auskunftsersuchen
  Ausländische Wertpapiere, die im Ausland angeschafft oder ver äußert wer-

den oder die ein Kunde von der Bank im Inland oder im Ausland verwahren 
lässt, unterliegen regelmäßig einer ausländischen Rechtsordnung. Rechte und 
Pflichten der Bank oder des Kunden bestimmen sich daher auch nach dieser 
Rechtsordnung, die auch die Offenlegung des Namens des Kunden vorsehen 
kann. Die Bank wird entsprechende Auskünfte an ausländische Stellen erteilen, 
soweit sie hierzu verpflichtet ist; sie wird den Kunden hierüber benachrichtigen.

(2)  Einlieferung/Überträge
  Diese Sonderbedingungen gelten auch, wenn der Kunde der Bank in- oder 

ausländische Wertpapiere zur Verwahrung effektiv einliefert oder Depot-
guthaben von einem anderen Verwahrer übertragen lässt. Verlangt der 
Kunde die Verwahrung im Ausland, wird ihm eine WR-Gutschrift nach 
Maßgabe dieser Sonderbedingungen erteilt.
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A. Vorbemerkung

1. Anwendungsbereich
Diese Ausführungsgrundsätze gelten für die Ausführung von Aufträgen, die der Kunde der Bank zum Zwecke des Erwerbs oder der Veräußerung von Wert papieren 
oder anderer Finanzinstrumente (z.B. Optionen) erteilt. Erfolgt die Ausführung im Wege eines Kommissionsgeschäfts, d.h., die Bank schließt auf Grundlage des Kun-
denauftrages für Rechnung des Kunden mit einem anderen Marktteilnehmer ein entsprechendes Ausführungsgeschäft, gelten die Nr. 2 bis 4. Schließen Bank und 
Kunde miteinander einen Kaufvertrag über Finanzinstrumente zu einem festen oder bestimmbaren Preis (Festpreisgeschäft), gilt Nr. 5. Diese Grundsätze finden auch 
Anwendung, wenn die Bank in Erfüllung ihrer Pflichten aus einem Vermögensverwaltungsvertrag mit dem Kunden für Rechnung des Kunden Finanzinstrumente 
erwirbt oder veräußert.

2. Grundlagen der Auftragsausführung im Kommissionsgeschäft
Kundenaufträge können regelmäßig über verschiedene Ausführungswege oder an verschiedenen Ausführungs plätzen ausgeführt werden, z. B. an Börsen, 
über multilaterale Handelssysteme oder gegen Eigenhandel betreibende Unternehmen, im Inland oder im Ausland, im Präsenzhandel oder im elektronischen 
Handel. In den nachfolgenden Abschnitten werden die Ausführungswege und möglichen Ausführungsplätze in den maßgeblichen Arten von Finanzinstrumen-
ten beschrieben, die im Regelfall gleichbleibend eine bestmögliche Ausführung im Interesse des Kunden erwarten lassen und über welche die Bank daher die 
Aufträge des Kunden ausführen wird. Soweit diese Ausführungsgrundsätze die Ausführung außerhalb organisierter Märkte und multilateraler Handelssysteme 
zulassen, wird die Bank vom Kunden die ausdrückliche Zustimmung hierzu einholen. 

Die Bank hat die unter B. für die einzelnen Gattungen von Finanzinstrumenten im Folgenden dargestellten Ausführungswege und Ausführungsplätze insbeson-
dere anhand der nachfolgenden Maßstäbe festgelegt: Preis des Finanzinstruments sowie sämtliche mit der Auftragsausführung verbundenen Kosten, die Wahr-
scheinlichkeit der Ausführung, die Abwicklung des Auftrags, die Geschwindigkeit der Ausführung sowie der Umfang und die Art des Auftrags. Die Bank wird 
im Rahmen der vorgenannten Maßstäbe ferner ergänzend andere relevante Kriterien (z. B. Marktverfassung, Sicherheit der Ab wicklung) beachten. Dabei geht 
die Bank davon aus, dass der Kunde vorrangig den – unter Berücksichtigung sämtlicher mit dem Ausführungsgeschäft verbundenen Kosten – bestmöglichen 
Preis erzielen will. Da Wertpapiere im Regelfall Kursschwankungen unterliegen und deshalb im Zeitverlauf nach der Auftragserteilung eine Kursentwicklung zum 
Nachteil des Kunden nicht ausgeschlossen werden kann, werden vor allem solche Ausführungsplätze berücksichtigt, an denen eine vollständige Ausführung 
wahrscheinlich und zeitnah möglich ist. Bei der Gewichtung der Maßstäbe wurden die Merkmale des Kunden, des Auftrags, des Finanzinstruments sowie des 
Ausführungsplatzes berücksichtigt.

Die Bank hat für den überwiegenden Anteil der existierenden Gattungen von Finanzinstrumenten einen Ausführungsweg oder Ausführungsplatz im Rahmen 
dieser Ausführungsgrundsätze festgelegt. Trotzdem kann eine vollständige Abdeckung jedes einzelnen Finanzinstruments nicht vorgenommen werden. Um 
einen Auftrag in einem solchen Fall ausführen zu können, wird die Bank eine Weisung des Kunden einholen. 

Grundsätze für die Ausführung von Aufträgen in Finanzinstrumenten
der Deutsche Bank AG und der Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG für die Bereiche  
Private & Business Clients (PBC), Private Wealth Management (PWM) und Corporate Treasury Sales  
(CIB GTB CTS)

A. Vorbemerkung

   Anwendungsbereich
   Grundlagen der Auftragsausführung 
im Kommissionsgeschäft
   Vorrang von Weisungen
   Abweichende Ausführung im Einzelfall
   Festpreisgeschäfte
   Auftragsausführung im Rahmen der 
Vermögensverwaltung
   Auftragsausführung im Rahmen von 
maxblue Direct Trade
   Überprüfung der Ausführungsgrundsätze

B.  Ausführungsgrundsätze  
in unterschiedlichen Gattungen  
von Finanzinstrumenten 

   Verzinsliche Wertpapiere
   Aktien
   Anteile an Investmentfonds
   Zertifikate
    Optionsscheine
    Finanzderivate
    Bezugsrechte 

C.  Von der Bank vorgesehene  
Ausführungsplätze

   Wertpapierbörsen
    Terminbörsen
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3. Vorrang von Weisungen
Der Kunde kann der Bank Weisungen erteilen, an welchen Ausführungsplätzen sein Auftrag ausgeführt werden soll. Solche Weisungen gehen diesen Ausfüh-
rungsgrundsätzen vor.

Hinweis: Liegt eine Kundenweisung vor, wird die Bank den Auftrag entsprechend der Weisung ausführen und ist insoweit nicht verpflichtet, den Auftrag gemäß 
den hier vorliegenden Grundsätzen zur bestmöglichen Ausführung auszuführen. 

4. Abweichende Ausführung im Einzelfall
Soweit außergewöhnliche Marktverhältnisse oder eine Marktstörung eine von diesen Ausführungsgrundsätzen abweichende Ausführung erforderlich machen, 
wird die Bank diese unter Wahrung des Kundeninteresses wählen.

5. Festpreisgeschäfte
Diese Ausführungsgrundsätze gelten nur eingeschränkt, wenn die Bank und der Kunde miteinander einen Kaufvertrag über Finanzinstrumente zu einem festen 
oder bestimmbaren Preis schließen (Festpreisgeschäft). In diesem Fall richten sich die Pflichten von Bank und Kunde unmittelbar nach der vertraglichen Verein-
barung. Beim Festpreis geschäft über Wertpapiere beispielsweise bestehen die Pflicht zur Lieferung der Wertpapiere und die Pflicht zur Zahlung des Kaufpreises. 
Im Fall von Festpreisgeschäften wird die Bank ihre Verpflichtung zur bestmöglichen Ausführung insbesondere dadurch erfüllen, dass sie marktnahe Preise stellt. 
In diesen Ausführungsgrundsätzen wird angegeben, wann die Bank den Abschluss solcher Festpreisgeschäfte regelmäßig anbietet. Dabei hat sich die Bank von 
der in Nr. 2 beschriebenen Gewichtung der relevanten Maßstäbe zur Erzielung des bestmöglichen Ergebnisses leiten lassen. Im Fall von Festpreisgeschäften 
wird die Bank vom Kunden die ausdrückliche Zustimmung zur Ausführung außerhalb organisierter Märkte und multilateraler Handelssysteme einholen.

6. Auftragsausführung im Rahmen der Vermögensverwaltung
Darf sich die Bank im Rahmen der Vermögensverwaltung des Instruments der Blockorder bedienen, so ist sie im Rah men der Ausführung dieses Auftrages frei in 
der Wahl des Ausführungsweges. Dies schließt auch eine Ausführung gegen das Buch der Deutschen Bank und insoweit eine Ausführung außerhalb geregelter 
Märkte ein, sofern dies im Interesse des Kunden liegt. Eine entsprechende Zustimmung wird über den jeweiligen Vermögensverwaltungsvertrag eingeholt.

7. Auftragsausführung im Rahmen von maxblue Direct Trade
Im Rahmen von maxblue Direct Trade stellt die Bank dem Kunden auf Grundlage dieser Ausführungsgrundsätze Ausführungsplätze zur Wahl. Sie erteilt dem 
Kunden diejenigen Informationen, welche es ihm ermöglichen, eine Weisung hinsichtlich eines Ausführungsplatzes zu erteilen, die zu dem für ihn bestmögli-
chen Ergebnis führt.

Kundenaufträge werden nur auf Basis von ausdrücklichen Kundenweisungen zu Ausführungsplätzen ausgeführt.

8. Überprüfung der Ausführungsgrundsätze
Die Bank wird diese Ausführungsgrundsätze mindestens jährlich überprüfen. Außerhalb des Jahresrhythmus wird eine Überprüfung dann vorgenommen, wenn 
die Bank von einer wesentlichen Veränderung Kenntnis erhält, die dazu führt, dass an den vorgesehenen Ausführungsplätzen eine Ausführung von Aufträgen 
nicht mehr gleich bleibend im bestmöglichen Interesse des Kunden gewährleistet ist.

B.  Ausführungsgrundsätze in unterschiedlichen Gattungen von Finanzinstrumenten

9. Verzinsliche Wertpapiere 
Die Bank bietet die Möglichkeit an, verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Nullkuponanleihen) direkt bei der Bank zu erwerben oder an sie zu verkaufen. Das 
aktuelle Angebot, insbesondere der Preis, kann jeweils bei der Bank erfragt werden. Erwerb und Veräußerung erfolgen zu einem mit der Bank fest vereinbarten 
Preis (Festpreisgeschäft).

Hinweis: Bei Festpreisgeschäften ist der Ertragsanteil der Bank im Festpreis enthalten. Weitere Kosten (z. B. Maklercourtage o. Ä.) entstehen nicht.

Soweit ein Festpreisgeschäft zwischen Bank und Kunde nicht zustande kommt, führt die Bank Kundenaufträge im Wege der Kommission wie folgt aus:

Anleihen mit inländischer Ausführung an der inländischen Heimatbörse
Heimatbörse

Anleihen mit ausländischer Wird eine Anleihe an einer inländischen Präsenzbörse gehandelt, erfolgt die Ausführung des Auftrags an einer inländischen
Heimatbörse   Präsenzbörse.

     Wird eine Anleihe nicht an einer inländischen Präsenzbörse gehandelt, wird der Auftrag an die ausländische Heimatbörse gegeben.

     Ist im Ausnahmefall eine Ausführung an der ausländischen Heimatbörse nicht möglich, wird von der Bank ein alternativer 
Börsenplatz gewählt.
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10. Aktien
Die Bank führt Aufträge im Wege der Kommission wie folgt aus:

Aktien inländischer   Ausführung auf der elektronischen Handelsplattform Xetra. Erfolgt keine Notiz auf Xetra, wird der Auftrag an
Emittenten   die inländische Heimatbörse gegeben.

Aktien ausländischer Emittenten Ausführung an der inländischen Heimatbörse 
mit inländischer Heimatbörse

Aktien mit ausländischer Wird eine Aktie an einer inländischen Präsenzbörse gehandelt, erfolgt die Ausführung des Auftrags an einer
Heimatbörse   inländischen Präsenzbörse. 

     Wird eine Aktie nicht an einer inländischen Präsenzbörse gehandelt, wird der Auftrag an die ausländische Heimatbörse gegeben.

     Ist im Ausnahmefall eine Ausführung an der ausländischen Heimatbörse nicht möglich, wird von der Bank ein alternativer 
Börsenplatz gewählt.

Sollte Ihr Auftrag wegen des Handelsschlusses des Xetra-Systems im ordentlichen Geschäftsgang nicht mehr gleichtägig angenommen werden können, erfolgt 
die Annahme des Auftrags für den nächsten regulären Handelstag.

11. Anteile an Investmentfonds
Die Ausgabe von Anteilen an Investmentfonds zum Ausgabepreis sowie deren Rückgabe zum Rücknahmepreis unterliegt nicht den gesetzlichen Regelungen 
zur Best Execution.

Wertpapiergeschäfte über den Erwerb von Anteilen in Investmentfonds schließt die Bank grundsätzlich als Festpreisgeschäft ab. Dabei richtet sich der Preis nach 
dem Rücknahmepreis zuzüglich eines Agios, dessen Höhe maximal dem von der Kapitalanlagegesellschaft bzw. deren Depotbank festgelegten Ausgabeaufschlag 
entspricht. Aufträge zur Rückgabe nimmt die Bank zur Weiterleitung an die Kapitalanlagegesellschaft bzw. deren Depotbank entgegen. 
Aufträge in Exchange Traded Funds werden, soweit diese in Deutschland börsengehandelt sind, an einer inländischen Börse zur Ausführung gebracht.

12. Zertifikate 
Die Bank bietet Zertifikate eigener sowie ausgewählter fremder Emissionen selbst zur Zeichnung oder zum Erwerb (und ggf. zum Rückkauf) zu einem festen 
Preis (Festpreisgeschäft) oder als Kommissionsgeschäft außerhalb organisierter Märkte und multilateraler Handelssysteme an. Soweit es nicht zu einem Fest-
preisgeschäft oder Kommissionsgeschäft außerhalb organisierter Märkte und multilateraler Handelssysteme kommt, wird die Bank den Auftrag des Kunden wie 
folgt ausführen:

Zertifikate mit inländischer Ausführung an der inländischen Heimatbörse 
Heimatbörse

Zertifikate mit ausländischer Wird ein Zertifikat an einer inländischen Präsenzbörse gehandelt, erfolgt die Ausführung des Auftrags an einer inländischen
Heimatbörse   Präsenzbörse. 

     Wird ein Zertifikat nicht an einer inländischen Präsenzbörse gehandelt, wird der Auftrag an die ausländische Heimatbörse 
gegeben. 

     Ist im Ausnahmefall eine Ausführung an der ausländischen Heimatbörse nicht möglich, wird von der Bank ein alternativer 
Börsenplatz gewählt.

13. Optionsscheine
Die Bank bietet Optionsscheine eigener sowie ausgewählter fremder Emissionen als Kommissionsgeschäft außerhalb organisierter Märkte und multila teraler 
Handelssysteme oder selbst zum Erwerb (und ggf. zum Rückkauf) zu einem festen Preis (Festpreisgeschäft) an. Soweit es nicht zu einem Kommissionsgeschäft 
außerhalb organisierter Märkte und multilateraler Handelssysteme oder einem Festpreisgeschäft kommt, wird die Bank den Auftrag des Kunden wie folgt aus-
führen:

Optionsscheine mit inländischer Ausführung an der inländischen Heimatbörse  
Heimatbörse

Optionsscheine mit ausländischer Wird ein Optionsschein an einer inländischen Präsenzbörse gehandelt, erfolgt die Ausführung des Auftrags an einer  
Heimatbörse   inländischen Präsenzbörse. 

     Wird ein Optionsschein nicht an einer inländischen Präsenzbörse gehandelt, wird der Auftrag an die ausländische Heimat-
börse gegeben.

     Ist im Ausnahmefall eine Ausführung an der ausländischen Heimatbörse nicht möglich, wird von der Bank ein alternativer 
Börsenplatz gewählt.
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14. Finanzderivate 
Hierunter fallen Termingeschäfte, die nach standardisierten Bedingungen an einer Börse gehandelt werden (Futures und Options/F&O-Geschäfte) oder die 
außerbörslich (Over-the-Counter/OTC-Geschäfte) zwischen Kunde und Bank individuell vereinbart werden. Je nach Finanzinstrument kommen hierfür besondere 
Bedingungen oder spezielle Verträge zum Einsatz (Sonderbedingungen für Termingeschäfte, Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte).

Börsengehandelte Derivate: Ausführung an der Börse, an welcher der Kontrakt gehandelt wird 

Außerbörsliche (OTC) Derivate  Geschäft zwischen Kunde und Bank 
(Termingeschäfte auf alle in § 2  (Festpreisgeschäft/Eigenhändlergeschäft)
Abs. 2 WpHG genannten 
Basiswerte, z.B. Zins-, Währungs-,   
Waren- und Kredit-Derivate in der   
Form von Options-, Forward- und   
Swapgeschäften) 

15. Bezugsrechte
Der Bezugsrechtshandel im Inland beginnt mit dem ersten Tag der Bezugsfrist und erstreckt sich über die gesamte Bezugsfrist. 

Während dieser Periode können die Bezugsrechte ausgeübt bzw. spekulativ gehandelt werden. Die erteilten Kundenaufträge werden an die Börse Frankfurt zur 
Ausführung zum Einheitskurs weitergeleitet. Sollte für den Bezugsrechtshandel eine fortlaufende Auktion beantragt sein, werden die Kundenaufträge pro Han-
delstag bis 11:30 Uhr bei der Bank gesammelt und anschließend an den oben genannten Ausführungsplatz  zur Ausführung weitergeleitet. Später eingehende 
Kundenaufträge werden am folgenden Handelstag weitergeleitet. Abweichende Weisungen sind grundsätzlich nicht möglich. Bei einer Spitzenregulierung, die 
aus der Ausübung der Bezugsrechte resultieren kann, werden die Aufträge unlimitiert erfasst.

Soweit die Bank bis zum letzten Tag des Bezugsrechtshandels keine Kundenweisung erhalten hat, wird sie sämtliche zum Depotbestand gehörenden inländischen 
Bezugsrechte bestens verkaufen.

Ausländische Bezugsrechte darf die Bank gemäß den im Ausland geltenden Usancen bestens verwerten lassen.

C. Von der Bank vorgesehene Ausführungsplätze

16. Wertpapierbörsen

Börse Berlin* Deutschland Johannesburg Stock Exchange Südafrika

Börse Düsseldorf* Deutschland Istanbul Stock Exchange Türkei

Börse Frankfurt* Deutschland Madrid Stock Exchange Spanien

Xetra (elektronische Handelsplattform) Deutschland SWX Schweiz

Börse Hamburg* Deutschland Virt-X Schweiz

Börse Hannover* Deutschland American Stock Exchange USA

Börse München* Deutschland NASDAQ USA

Börse Stuttgart* Deutschland New York Stock Exchange USA

Australian Stock Exchange Australien Jakarta Stock Exchange Indonesien

Vienna Stock Exchange Österreich Helsinki Stock Exchange Finnland

Euronext Brussels Belgien Athens Stock Exchange Griechenland

London Stock Exchange Großbritannien Budapest Stock Exchange Ungarn

Toronto Stock Exchange Kanada Prague Stock Exchange Tschechien

Copenhagen Stock Exchange Dänemark Irish Stock Exchange Irland

Euronext Paris  Frankreich Tel Aviv Stock Exchange Israel

Hong Kong Stock Exchange Hongkong Korea Stock Exchange Koscom Südkorea

Milan Stock Exchange Italien New Zealand Stock Exchange Neuseeland

Tokyo Stock Exchange Japan Warsaw Stock Exchange Polen

Luxembourg Stock Exchange Luxemburg Euronext Lisbon  Portugal

Euronext Amsterdam Niederlande Stockholm Stock Exchange Schweden

Oslo Stock Exchange Norwegen Stock Exchange of Thailand Thailand

Singapore Stock Exchange Singapur

Orders in ausländischen Märkten werden zum Teil an Drittbroker gegeben und können durch diese an unterschiedlichen Börsen des Landes zur Ausführung 
gebracht werden.

* Inländische Präsenzbörse 
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17. Terminbörsen

Chicago Mercantile Exchange USA Tokyo Commodity Exchange/TOCOM Japan

Chicago Board of Trade USA Tokyo Grain Exchange Japan

New York Mercantile Exchange USA Tokyo International Financial 

Chicago Board Options Exchange USA Futures Exchange Japan

Kansas City Board of Trade USA Tokyo Stock Exchange Japan

Minneapolis Grain Exchange USA Osaka Securities Exchange Japan

Montreal Exchange Kanada EEX – European Energy Exchange Deutschland

New York Board of Trade USA EUREX Deutschland

Winnipeg Commodity Exchange Kanada EUREX Schweiz

EDX London Großbritannien Italian Derivatives Market Italien

London Metal Exchange Großbritannien South African Exchange Südafrika

ICE – Intercontinental Exchange Großbritannien Wiener Bourse Österreich

International Petroleum Exchange Großbritannien Warsaw Stock Exchange Polen

Euronext liffe London Großbritannien MEFF Spanien

OM – London Großbritannien Euronext liffe Amsterdam Niederlande

Sydney Futures Exchange Australien Euronext liffe Lisbon Portugal

New Zealand Futures Exchange Neuseeland Euronext liffe Paris Frankreich

KFX – Korea Exchange Südkorea Euronext liffe Brussels Belgien

Malaysia Derivatives Exchange Malaysia Singapore Exchange Singapur

Hong Kong Exchange Hongkong OM Sweden Schweden

Orders in ausländischen Märkten werden zum Teil an Drittbroker gegeben und können durch diese an unterschiedlichen Börsen des Landes zur Ausführung 
gebracht werden. 
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie unser Angebot im Bereich der Wertpapieranlage nutzen. Das infolge der Umsetzung der EU-Richtlinie über Märkte für Finanzinstru-
mente (MiFID) geänderte Wertpapierhandelsgesetz sieht vor, dass wir Sie zusammenfassend über die Deutsche Bank, unser Angebot, unsere Dienstleistungen 
und die Rahmenbedingungen unseres Wertpapiergeschäftes informieren. Darüber hinaus möchten wir Ihnen, bevor Sie im Fernabsatz (per Internet, E-Mail, 
Telefax oder Briefverkehr) mit uns Verträge abschließen, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen (§ 312 c BGB i. V. m. Artikel 246 §§ 1 und 2 EGBGB) einige 
allgemeine Informationen zum Vertragsabschluss im Fernabsatz geben. Eingehende Informationen über Finanzinstrumente, ihre Funktionsweise, Chancen und 
Risiken enthält die beiliegende Broschüre „Basisinformationen über Vermögensanlagen in Wertpapieren“.

Name und Anschrift der Bank

Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG
Theodor-Heuss-Allee 72
60486 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 910-00
Telefax: (069) 910-34 225
E-Mail: deutsche.bank@db.com

Zuständige Filiale

Maßgeblich für Aufträge, die der Kunde im Rahmen von maxblue erteilt, ist die jeweils in den Formularen aufgeführte Anschrift der  
Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG
maxblue 
Kundenservice
04024 Leipzig
Telefon: 0 18 18-10 00*
Telefax: 0 18 18-10 01*
*9,9 Cent / Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunktarife können abweichen

Das maxblue Depot bzw. das maxblue Wertpapier Sparplan Depot wird in dem Investment & FinanzCenter (IFC) der Bank geführt, das dem Wohnort des  
Kunden am nächsten liegt. Das IFC wird die Bank dem Kunden gesondert mitteilen. Sollte der Kunde bereits mit der Deutsche Bank Privat- und Geschäfts-
kunden AG in Geschäftsverbindung stehen, werden das maxblue Depot bzw. das maxblue Sparplan Depot in dem IFC geführt, bei dem der Kunde bereits 
seine Geschäftsverbindung unterhält.
Gesetzliche Vertretungsberechtigte der Bank
Thomas Rodermann (Sprecher), Rainer Burmester, Roland Folz, Guido Heuveldop, Christian Ricken, Karl von Rohr

Eintragung der Hauptniederlassung im Handelsregister
Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main: HRB 47 141

Umsatzsteueridentifikationsnummer
DE811907980

Hauptgeschäftstätigkeit der Bank
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art und von damit zusammenhängenden Geschäften. Insbesondere umfasst unser 
Angebot im Rahmen von maxblue alle Arten von Geschäften in Wertpapieren und sonstigen Finanzinstrumenten sowie das beratungsfreie Geschäft inklusive 
Online-Brokerage und das Depotgeschäft. Außerhalb des Bereichs maxblue umfasst unser Angebot darüber hinaus auch die Anlageberatung und die Vermö-
gensverwaltung. 

Zuständige Aufsichtsbehörde
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, und Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt am Main(Internet: www.bafin.de).

Wertpapierhandelsgesetz
Das neue Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) sieht nach Kundenkategorien abgestufte Informations- und Schutzpflichten der Bank vor. Als Kunden des Unter-
nehmensbereichs PBC der Deutschen Bank genießen Sie das höchste Schutzniveau nach WpHG.

Vertragssprache
Maßgebliche Sprache für dieses Vertragsverhältnis und die Kommunikation mit dem Kunden während der Laufzeit des Vertrages ist Deutsch.

Aufträge
Aufträge über Wertpapiergeschäfte bitten wir, uns im Rahmen von maxblue per Telefon- oder per Online-Banking zu erteilen. Außerhalb des Bereichs maxblue 
nehmen wir Aufträge über Wertpapiergeschäfte auch im Investment & FinanzCenter oder auf Wunsch gerne in Ihrer Privatwohnung entgegen. 

Vertraglich verbundene Vermittler
Außerhalb des Bereichs maxblue sind für die Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG neben den Beratern in unseren Investment & FinanzCentern 
zusätzlich vertraglich gebundene Vermittler als selbstständige Finanzberater tätig. Diese nehmen Beratung und Vermittlung von Finanzinstrumenten (Wert-
papiere, Derivate und Devisen) ausschließlich für Rechnung und unter Haftung der Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG vor und sind im Inland 
registriert. Die Namen der vertraglich gebundenen Vermittler, die einem bestimmten Investment & FinanzCenter zugeordnet sind, können Sie jeweils einem 
aktuellen Aushang in den dortigen Geschäftsräumen entnehmen. 

Informationen zum Depotvertrag maxblue Depot bzw.  
maxblue Wertpapier Sparplan sowie zum Online-/Telefon-Banking und zu den  
mit maxblue verbundenen Dienstleistungen für den Verbraucher

A. Allgemeine Informationen zur Bank

Merkblatt maxblue Produkte
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A. Allgemeine Informationen zur Bank (Fortsetzung)

Verwahrung
Die Verwahrung von Wertpapieren erfolgt gemäß unseren Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte. Inländische Wertpapiere werden demgemäß regel-
mäßig bei der deutschen Wertpapiersammelbank (Clearstream Banking AG Frankfurt) verwahrt, sofern diese zur Girosammelverwahrung zugelassen sind. Aus-
ländische Wertpapiere werden in der Regel im Heimatmarkt des betreffenden Papiers oder in dem Land verwahrt, in dem der Kauf getätigt wurde. In welchem 
Land Ihre Wertpapiere verwahrt werden, teilen wir Ihnen auf der Wertpapierabrechnung mit. An den Wertpapieren, die wir, wie zuvor beschrieben, verwahren, 
erhalten Sie Eigentum bzw. eine eigentumsähnliche Rechtsstellung (vgl. Nrn. 11 und 12 der Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte). Dadurch sind Sie 
nach der Maßgabe der jeweils geltenden ausländischen Rechtsordnung vor dem Zugriff Dritter auf Ihre Wertpapiere geschützt. Im Übrigen haften wir bei der 
Verwahrung Ihrer Wertpapiere nach Nr. 19 der Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte. 

Rechtsordnung und Gerichtsstand
Für den Vertragsschluss und die gesamte Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank gilt deutsches Recht (Nr. 6 Abs. 1 der „Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen“ der Bank). Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandsklausel.

Außergerichtliche Streitschlichtung
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht die Möglichkeit, den Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. Näheres regelt die „Verfahrensord-
nung für die Schlichtung von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Die Beschwerde ist schriftlich an 
die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband deutscher Banken e. V., Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, zu richten.

Hinweis zum Bestehen einer freiwilligen Einlagensicherung 
Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. angeschlossen (vgl. Nr. 20 der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ 
der Bank). 

Depot

1. maxblue Depot

(1) Verwahrung
Die Bank verwahrt im Rahmen des Depotvertrages unmittelbar oder mittelbar die Wertpapiere und Wertrechte des Kunden (im Folgenden zusammenfassend 
„Wertpapiere“). Ferner erbringt die Bank die in Nr. 13 ff. der in den „Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte“ beschriebenen Dienstleistungen.

(2) Erwerb und Veräußerung von Wertpapieren
Der Kunde kann Wertpapiere aller Art, insbesondere verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Genussscheine, Investmentanteile, Zertifikate, Optionsscheine 
und sonstige Wertpapiere, über die Bank erwerben und veräußern (auch im Intradayhandel):

a) Durch Kommissionsgeschäft: Der Kunde erteilt der Bank von Fall zu Fall den Auftrag, für Rechnung des Kunden an einer Börse oder außerbörslich Wertpa-
piere zu kaufen oder zu verkaufen, und die Bank wird sich bemühen, für Rechnung des Kunden ein entsprechendes Ausführungsgeschäft zu tätigen.

b) Durch Festpreisgeschäft: Vereinbaren Bank und Kunde miteinander für das einzelne Geschäft einen festen oder bestimmbaren Preis (Festpreisgeschäft), so 
kommt ein Kaufvertrag zustande; dementsprechend übernimmt die Bank vom Kunden die Wertpapiere als Käuferin oder sie liefert die Wertpapiere an ihn als 
Verkäuferin. Die Bank berechnet dem Kunden den vereinbarten Preis, bei verzinslichen Schuldverschreibungen zuzüglich aufgelaufener Zinsen (Stückzinsen).

c) Durch Zeichnung: Soweit im Rahmen einer Emission von der Bank angeboten, kann der Kunde neue Aktien oder sonstige zur Ausgabe angebotenen Wert-
papiere bei der Bank zeichnen.

Die Einzelheiten zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren über die Bank werden in den Nrn. 1 bis 9 der „Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte“ geregelt. 
Informationen und Einzelheiten zur außerbörslichen Ausführung von Kommissionsgeschäften über maxblue Direct Trade enthalten die „Nutzungsbedingungen 
Direct Trade 2.0“ unter www.maxblue.de, „Service & Kontakte“, „Formulare“.

Der Kunde sollte ein Wertpapiergeschäft nur dann ohne Beratung tätigen, wenn er über ausreichende Erfahrungen und Kenntnisse für das jeweilige Geschäft verfügt. 
Die Bank ordnet dem Kunden anhand der Angaben im „WpHG-Bogen“ zu seinen Kenntnissen und Erfahrungen (Angaben nach § 31 Abs. 5 Wertpapierhandelsgesetz) 
eine persönliche Risikoklasse zu. Bei Käufen von Wertpapieren, deren Risikoklasse über der persönlichen Risikoklasse des Depotinhabers liegt, wird der Kunde davor 
gewarnt werden, dass er möglicherweise nicht über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt, um die Risiken im Zusammenhang mit dem Wertpapier, das 
der Kunde kaufen möchte, angemessen beurteilen zu können. Nach dieser Warnung trifft der Kunde die Entscheidung darüber, ob der Kauf trotzdem ausgeführt werden 
soll oder nicht. 

(3) Hinweis auf Risiken und Preisschwankungen von Wertpapieren
Wertpapiergeschäfte sind wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der durchzuführenden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet. Insbesondere sind folgende 
Risiken zu nennen:

Kursänderungsrisiko/Risiko rückläufiger Anteilspreise,
Bonitätsrisiko (Ausfallrisiko bzw. Insolvenzrisiko) des Emittenten,
Totalverlustrisiko.

Der Preis eines Wertpapiers unterliegt Schwankungen auf dem Finanzmarkt, auf die die Bank keinen Einfluss hat. Deshalb kann das Wertpapiergeschäft nicht 
widerrufen werden. In der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge (z. B. Zinsen, Dividenden) und erzielte Wertsteigerungen sind kein Indikator für künftige Erträge oder 
Wertsteigerungen. Ausführliche Informationen enthält die Broschüre „Basisinformationen über Vermögensanlagen in Wertpapieren“. Informationen zu den einzelnen 
Wertpapieren erhält der Kunde unter www.maxblue.de nach Eingabe der Wertpapierkennnummer (WKN) oder nach Eingabe der Internationalen Wertpapierkenn-
nummer (ISIN) bzw. über Eingabe des Wertpapiernamens. Zusätzlich erhält der Kunde Informationen über die jeweilige Website des Emittenten.

Merkblatt maxblue Produkte

B1.  Wesentliche Leistungsmerkmale des maxblue Depot Vertrages bzw. maxblue Wertpapier Sparplan Vertrages



53/68
0
0
2
 
9
2
2
6
7
 
0
0
 
1
2
0
5
2
2
 
M
X
D
E
 
9
2
1
P
 
A
G
B

53/64

B1.  Wesentliche Leistungsmerkmale des maxblue Depot Vertrages bzw. maxblue Wertpapier Sparplan Vertrages 
(Fortsetzung)

2. maxblue Wertpapier Sparplan Depot

(1) Verwahrung
Die Bank verwahrt im Rahmen des Depotvertrages unmittelbar oder mittelbar die Wertpapiere und Wertrechte des Kunden (im Folgenden zusammenfassend 
„Wertpapiere“). Ferner erbringt die Bank die in Nr. 13 ff. in den „Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte“ beschriebenen Dienstleistungen.

(2) Erwerb und Veräußerung von Wertpapieren
Der Kunde kann Wertpapiere (Investmentanteile, Aktien und Zertifikate) in regelmäßigen Raten über die Bank erwerben und jederzeit veräußern:

a) Durch Kommissionsgeschäft: Der Kunde erteilt der Bank den Auftrag, für Rechnung des Kunden an einer Börse oder außerbörslich Wertpapiere zu kaufen 
oder zu verkaufen, und die Bank wird sich bemühen, für Rechnung des Kunden ein entsprechendes Ausführungsgeschäft zu tätigen.

b) Durch Festpreisgeschäft: Vereinbaren Bank und Kunde miteinander für das einzelne Geschäft einen festen oder bestimmbaren Preis (Festpreisgeschäft), so 
kommt ein Kaufvertrag zustande; dementsprechend übernimmt die Bank vom Kunden die Wertpapiere als Käuferin oder sie liefert die Wertpapiere an ihn als 
Verkäuferin. Die Bank berechnet dem Kunden den vereinbarten Preis, bei verzinslichen Schuldverschreibungen zuzüglich aufgelaufener Zinsen (Stückzinsen).

Je maxblue Wertpapier Sparplan werden grundsätzlich in monatlichen Raten regelmäßig Anteile an bis zu drei unterschiedlichen Wertpapieren erworben, wobei 
Sparpausen von bis zu sechs Monaten möglich sind.

Die Einzelheiten zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren über die Bank werden in den Nrn. 1, 3, 4 und 9 der „Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte“ 
geregelt. Weitere Informationen enthalten die „Bedingungen maxblue Wertpapier Sparplan“, z. B. unter Ziffer 5.

Der Kunde sollte ein Wertpapiergeschäft nur dann ohne Beratung tätigen, wenn er über ausreichende Erfahrungen und Kenntnisse für das jeweilige Geschäft 
verfügt. Die Bank ordnet dem Kunden anhand der Angaben im „WpHG-Bogen“ zu seinen Kenntnissen und Erfahrungen (Angaben nach § 31 Abs. 5 Wertpapier-
handelsgesetz) eine persönliche Risikoklasse zu. Bei Käufen von Wertpapieren, deren Risikoklasse über der persönlichen Risikoklasse des Depotinhabers liegt, 
wird der Kunde bei der Antragstellung für einen maxblue Wertpapier Sparplan Vertrag davor gewarnt werden, dass er möglicher weise nicht über die erforder-
lichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt, um die Risiken im Zusammenhang mit dem Wertpapier, das der Kunde kaufen möchte, angemessen beurteilen zu 
können. Nach dieser Warnung trifft der Kunde die Entscheidung darüber, ob der Kauf trotzdem ausgeführt werden soll oder nicht. 

(3) Hinweis auf Risiken und Preisschwankungen von Wertpapieren
Wertpapiergeschäfte sind wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der durchzuführenden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet. Insbesondere sind folgende Risiken 
zu nennen:

Kursänderungsrisiko/Risiko rückläufiger Anteilspreise,
Bonitätsrisiko (Ausfallrisiko bzw. Insolvenzrisiko) des Emittenten,
Totalverlustrisiko.

Der Preis eines Wertpapiers unterliegt Schwankungen auf dem Finanzmarkt, auf die die Bank keinen Einfluss hat. Deshalb kann das Wertpapiergeschäft nicht 
widerrufen werden. 

In der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge (z. B. Zinsen, Dividenden) und erzielte Wertsteigerungen sind kein Indikator für künftige Erträge oder Wertsteigerungen. 

Ausführliche Informationen enthält die Broschüre „Basisinformationen über Vermögensanlagen in Wertpapieren“. Informationen zu den einzelnen Wertpapieren 
erhält der Kunde unter www.maxblue.de nach Eingabe der Wertpapierkennnummer (WKN) oder nach Eingabe der Internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) 
bzw. über Eingabe des Wertpapiernamens. Zusätzlich erhält der Kunde Informationen über die jeweilige Website der Kapitalanlagegesellschaft/des Emittenten.

Konto

maxblue Depotkonto und maxblue Wertpapier Sparplankonto
Die Bank richtet für den Kunden ein Konto in laufender Rechnung (Kontokorrentkonto) ein, schreibt eingehende Zahlungen auf dem Konto gut und wickelt vom 
Kunden veranlasste Zahlungsvorgänge (z. B. Überweisung) zulasten dieses Kontos ab, soweit das Konto ausreichend Guthaben oder Kredit aufweist. 

Das maxblue Depotkonto bzw. das maxblue Wertpapier Sparplankonto ist ein reines Verrechnungskonto zum maxblue Depot bzw. zum maxblue Wertpapier 
Sparplan Depot. Es wird in laufender Rechnung nach Maßgabe der Nrn. 7 bis 10 der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ der Bank geführt (Kontokorrent-
konto). Es ist nicht für den Zahlungsverkehr zugelassen (Scheckeinziehungen, Lastschrifteinlösungen usw.). Über Guthaben kann jederzeit verfügt werden.

Im Einzelnen sind insbesondere folgende Dienstleistungen vom jeweiligen Depotkontovertrag erfasst:
Kontoführung,
Einzahlungen,
Überweisungen auf Konten unter derselben Kundenstammnummer oder auf das vom Kunden gewählte Referenzkonto (vgl. hierzu im Einzelnen die 
„Bedingungen für den Überweisungsverkehr“).

Preise
Die Preise für die Dienstleistungen der Bank ergeben sich aus dem aktuellen „Preis- und Leistungsverzeichnis“. Die Änderung von Entgelten während der Laufzeit des 
Depotvertrages erfolgt nach Maßgabe von Nr. 12 der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“. Das jeweils aktuelle „Preis- und Leistungsverzeichnis“ kann der Kunde in 
den Geschäftsräumen der Bank oder auf den Internetseiten der Bank (unter www.maxblue.de) einsehen. Auf Wunsch wird die Bank dieses dem Kunden zusenden.

Hinweise auf vom Kunden zu zahlende Steuern und Kosten
Einkünfte aus Wertpapieren sind in der Regel steuerpflichtig. Das Gleiche gilt für Gewinne aus dem Erwerb und der Veräußerung von Wertpapieren, wenn diese 
innerhalb eines Jahres veräußert werden. 

Abhängig vom jeweils geltenden Steuerrecht (In- oder Ausland) können bei der Auszahlung von Erträgen oder Veräußerungserlösen Kapitalertrags- und/oder 
sonstige Steuern anfallen (z. B. Withholding Tax nach US-amerikanischem Steuerrecht), die an die jeweilige Steuerbehörde abgeführt werden und daher den an 
den Kunden zu zahlenden Betrag mindern. 

Bei Fragen sollte sich der Kunde an die für ihn zuständige Steuerbehörde bzw. seinen steuerlichen Berater wenden. Dies gilt insbesondere, wenn er im Ausland 
steuerpflichtig ist. 

Eigene Kosten (z. B. Ferngespräche, Porti) hat der Kunde selbst zu tragen.

Zusätzliche Telekommunikationskosten
Es fallen keine zusätzlichen Telekommunikationskosten an. Bei Nutzung des db TelefonBanking unter der Telefonnummer 0 18 18-10 00 entstehen dem Kunden 
pro angefangener Minute für Inlandsgespräche 9,9 Cent / Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunktarife können abweichen.

Leistungsvorbehalt
Keiner.
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B1.  Wesentliche Leistungsmerkmale des maxblue Depot Vertrages bzw. maxblue Wertpapier Sparplan Vertrages 
(Fortsetzung)

Zahlung und Erfüllung des maxblue Depot Vertrages bzw. maxblue Wertpapier Sparplan Vertrages

Depot

1. maxblue Depot

(1) Verwahrung
Die Bank erfüllt ihre Verpflichtungen aus dem Depotvertrag durch Bereitstellung und Führung des Depots. Die Dienstleistungen im Rahmen der Verwahrung 
werden im Einzelnen in Nr. 13 ff. der „Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte“ beschrieben. Das dafür zu zahlende Entgelt berechnet die Bank quartals-
weise und belastet dieses dem vereinbarten Konto.

(2) Erwerb und Veräußerung von Wertpapieren
Einzelne Wertpapiergeschäfte werden wie folgt erfüllt und bezahlt:

a) Kommissionsgeschäfte: innerhalb der für den jeweiligen (Börsen-)Markt geltenden Erfüllungsfristen, sobald ein Ausführungsgeschäft zustande gekommen 
ist. Die gehandelten Wertpapiere werden dem Depot gutgeschrieben (Kauf) bzw. belastet (Verkauf); entsprechend wird der zu zahlende Betrag dem Verrech-
nungskonto belastet oder gutgeschrieben.

b) Festpreisgeschäft: Soweit nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart ist, erfolgen die Lieferung der Wertpapiere und die Zahlung des geschuldeten Kaufprei-
ses im Rahmen der für das jeweilige Wertpapier geltenden Erfüllungsfristen.

c) Zeichnung: Bei erfolgter Zuteilung werden die Wertpapiere dem Depot gutgeschrieben und der zu zahlende Betrag dem Verrechnungskonto belastet.

Die Einzelheiten der Erfüllung von Kommissions- und Festpreisgeschäften werden in den Nrn. 10 bis 12 der „Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte“ geregelt.

2. maxblue Wertpapier Sparplan Depot

(1) Verwahrung
Die Bank erfüllt ihre Verpflichtungen aus dem Depotvertrag durch Bereitstellung und Führung des Depots. Die Dienstleistungen im Rahmen der Verwahrung 
werden im Einzelnen in Nr. 13 ff. der „Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte“ beschrieben. 

(2) Erwerb und Veräußerung von Wertpapieren
Einzelne Wertpapiergeschäfte werden wie folgt erfüllt und bezahlt:

a) Kommissionsgeschäfte: innerhalb der für den jeweiligen (Börsen-)Markt geltenden Erfüllungsfristen, sobald ein Ausführungsgeschäft zustande gekommen 
ist. Die gehandelten Wertpapiere werden dem Depot gutgeschrieben (Kauf) bzw. belastet (Verkauf); entsprechend wird der zu zahlende Betrag dem Verrech-
nungskonto belastet oder gutgeschrieben.

b) Festpreisgeschäft: Soweit nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart ist, erfolgt die Lieferung der Wertpapiere und die Zahlung des geschuldeten Kaufpreises 
im Rahmen der für das jeweilige Wertpapier geltenden Erfüllungsfristen.

Die Einzelheiten der Erfüllung von Kommissions- und Festpreisgeschäften werden in den Nrn. 10 bis 12 der „Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte“ 
geregelt. Weitere Informationen enthalten die „Bedingungen maxblue Wertpapier Sparplan“, z. B. unter Ziffer 5.

Konto

maxblue Depotkonto und maxblue Wertpapier Sparplankonto

1. Zahlung der Entgelte und Zinsen durch den Kunden
Mit den anfallenden Entgelten und Zinsen wird das jeweilige Konto wie folgt belastet:

Monatliches Depotführungsentgelt zum Quartalsende,
Transaktionsbezogene Einzelentgelte nach Ausführung der Transaktion,
Zinsen zum Quartalsende.

2. Kontoführung
Die Bank erfüllt ihre Verpflichtungen aus dem jeweiligen Depotkontovertrag durch Verbuchung der Gutschriften und Belastungen (z. B. aus Überweisungen, Einzahlun-
gen, Bankentgelten) auf dem in laufender Rechnung geführten Konto (Kontokorrentkonto). Beim Depotkonto werden die jeweiligen Buchungspositionen zum Ende der 
vereinbarten Rechnungsperiode – in der Regel zum Ende des Kalenderquartals – miteinander verrechnet und das Ergebnis (Saldo) wird dem Kunden als Rechnungsab-
schluss mitgeteilt. Alle von der Bank vorgenommenen Buchungen werden monatlich (maxblue Depotkonto) bzw. pro Quartal (maxblue Wertpapier Sparplankonto) auf 
dem Kontoauszug bzw. in der Transaktionsübersicht mit Angabe des Buchungsdatums, des Betrages, einer kurzen Erläuterung über die Art des Geschäftes sowie der 
Valuta (Wertstellung) aufgelistet. Kontoauszüge werden in der jeweils vereinbarten Form (z. B. Postversand) übermittelt.

Weitere Informationen enthalten die jeweiligen Bedingungen in den „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ (z. B. maxblue Depotkonto Nr. 5, maxblue Wertpapier Sparplan Nr. 1).

3. Einzahlungen/Zahlungseingänge
Eingezahlte Geldbeträge und Zahlungseingänge schreibt die Bank dem Konto gut.

4. Überweisung
Bei einer institutsinternen Überweisung ist diese mit Gutschrift auf dem Konto des Begünstigten und Übermittlung der Angaben zur Person des Überweisenden 
und des angegebenen Verwendungszwecks erfüllt. Bei einer institutsübergreifenden Überweisung ist diese mit Gutschrift auf dem Konto des Kreditinstituts des 
Begünstigten und Übermittlung der Angaben zur Person des Überweisenden und des angegebenen Verwendungszwecks erfüllt. Überweisungen von Verrech-
nungskonten (maxblue Depotkonto und maxblue Wertpapier Sparplankonto) sind nur möglich auf Konten unter derselben Kundenstammnummer oder auf das 
vom Kunden gewählte Referenzkonto.

Die weiteren Einzelheiten ergeben sich aus den „Bedingungen für den Überweisungsverkehr“.

Zahlung und Erfüllung des maxblue Depot Vertrages bzw. maxblue Wertpapier Sparplan Vertrages

Vertragliche Kündigungsregeln
Für den Konto- und Depotvertrag gelten die in den Nrn. 18 und 19 der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ und die in der Bank festgelegten Kündigungsregeln. 
Ebenfalls gelten für den maxblue Wertpapier Sparplan ergänzend die Bedingungen für den maxblue Wertpapier Sparplan.
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B1.  Wesentliche Leistungsmerkmale des maxblue Depot Vertrages bzw. maxblue Wertpapier Sparplan Vertrages 
(Fortsetzung)

Mindestlaufzeit des Vertrages
Für den Konto- und Depotvertrag wird keine Mindestlaufzeit vereinbart. Bei Kündigung des Depotvertrages muss der Kunde die verwahrten Wertpapiere auf 
ein anderes Depot übertragen oder veräußern.

Sonstige Rechte und Pflichten von Bank und Kunde
Die Grundregeln für die gesamte Geschäftsverbindung zwischen Bank und Kunde sind in den „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ der Bank beschrieben. 
Daneben gelten die in den Geschäftsbedingungen enthaltenen Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen „Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen“ enthalten, z. B.:

Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte,
Bedingungen für den Zugang zur Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG über elektronische Medien.

Wesentliche Leistungsmerkmale des db OnlineBanking
Durch den Abschluss der Teilnahmevereinbarung zum db OnlineBanking ist der Kunde grundsätzlich zur Abwicklung seiner Bankgeschäfte per Internet und 
HBCI (nachfolgend auch „db OnlineBanking“ genannt) berechtigt.

Der Umfang der Bankgeschäfte, die der Kunde per db OnlineBanking abwickeln kann, richtet sich im Übrigen nach den zwischen Kunde und Bank getroffenen 
einzelnen Produktvereinbarungen (z. B. einem mit ihm geschlossenen Kontovertrag). 

Sofern mit dem Kunden ein Depotvertrag geschlossen ist, kann er auch auf dieser Basis Wertpapiergeschäfte per db OnlineBanking in dem mit ihm vereinbarten 
Umfang (z. B. Risikoklasse) abwickeln.

Folgende Dienstleistungen sind vom db OnlineBanking erfasst:
Inlandsüberweisungen,
Auslandsüberweisungen,
Daueraufträge einrichten, ändern und löschen,

 Onlinelimitänderungen, 
 Adressdatenaktualisierung,

Abruf von Kontodaten,
Wertpapier-(Ver-)Käufe,
Abruf von Depotdaten,
Abschlüsse von Spar- und Kreditkartenprodukten,
Abschlüsse von Konto, Spar- und Kreditkartenprodukten,
Abruf von Kreditkartendaten.

Für die Online-Bankgeschäfte des Kunden gibt es die Sicherheitssysteme mit persönlicher Identifikationsnummer (PIN) und Transaktionsnummern (TAN) der 
Bank, das so genannte PIN-/TAN-Verfahren. Die 5-stellige PIN kann durch eine individuelle Wunsch-PIN ersetzt werden. Im Internet wird bei der Übertragung 
zusätzlich zum PIN-/TAN-Verfahren eine SSL-Verschlüsselung eingesetzt, die die Daten des Kunden vor dem Zugriff Dritter schützt.

Wesentliche Leistungsmerkmale des db TelefonBanking
Bei Vereinbarung des db TelefonBanking kann der Kunde eine Reihe seiner Bankgeschäfte an 7 Tagen in der Woche und 24 Stunden am Tag am Telefon 
erledigen, z. B.

Generelle Informationen zum Produkt- und Serviceangebot abrufen,
Zahlungsverkehr und Wertpapiergeschäfte abwickeln,
Zahlungsverkehrs-, Spar-, Anlage- und Depotprodukte abschließen.

Zur Abwicklung der telefonischen Bankgeschäfte über das db TelefonBanking erhält der Kunde eine 5-stellige Telefon-PIN, die durch eine individuelle Wunsch-
PIN ersetzt werden kann.

Preise
Die Teilnahme am db OnlineBanking und db TelefonBanking ist derzeit kostenlos.

Hinweis auf vom Kunden zu zahlende Steuern und Kosten
a) Steuern: keine.

b) Die Kosten für die ihm seitens des Internet-Providers in Rechnung gestellten Verbindungen sowie sonstige eigene Kosten (z. B. Ferngespräche, Porti) hat der 
Kunde selbst zu tragen.

Zusätzliche Telekommunikationskosten
Es fallen keine zusätzlichen Telekommunikationskosten an. Bei Nutzung des db TelefonBanking unter der Telefonnummer 0 18 18-10 00 entstehen dem Kunden 
pro angefangener Minute für Inlandsgespräche aus dem deutschen Festnetz Telefongebühren in Höhe von zzt. 9,9 Cent, Tarife aus Mobilfunknetzen können 
abweichen.

Leistungsvorbehalt
Keiner.

Zahlung und Erfüllung des Vertrages

Zahlung
Entfällt.
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B2. Informationen zum db OnlineBanking und db TelefonBanking (Fortsetzung)

C. Informationen über die Besonderheiten des im Fernabsatz abgeschlossenen Vertrages

Erfüllung
Die Bank erfüllt ihre Verpflichtung zur Erreichbarkeit dadurch, dass sie zu den für das jeweilige Angebot dem Kunden mitgeteilten Zeiten grundsätzlich erreichbar 
ist. Ein Anspruch darauf, jederzeit online und telefonisch erreichbar zu sein, besteht hingegen nicht.

Im Übrigen gelten für die Erfüllung der Vereinbarungen über den Zugang zur Bank über Telefon- und Online-Service durch Bank und Kunde die „Bedingungen 
für den Zugang zur Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG über elektronische Medien”.

Vertragliche Kündigungsregeln
Die Teilnahme am db OnlineBanking oder db TelefonBanking kann der Kunde formlos kündigen. Es gelten die in Nr. 18 und 19 der „Allgemeinen
Geschäftsbedingungen“ für den Kunden und die Bank festgelegten Kündigungsregeln.

Mindestlaufzeit des Vertrages
Eine Mindestlaufzeit besteht nicht.

Sonstige Rechte und Pflichten von Bank und Kunde
Die Grundregeln für die gesamte Geschäftsverbindung zwischen Bank und Kunde sind in den „Allgemeinen Geschäftsbedingungen” der Bank beschrieben.

Die Grundregeln für die Teilnahme am db OnlineBanking und/oder db TelefonBanking zwischen Bank und Kunde sind in den „Bedingungen für den Zugang zur 
 Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG über elektronische Medien“, sowie den „Bedingungen für den Electronic Broking Service (EBS)“ beschrieben. 

Vorgenannte Bedingungen stehen in deutscher Sprache zur Verfügung.

Informationen über das Zustandekommen des Fernabsatzvertrages
Der Kunde gibt gegenüber der Bank ein ihn bindendes Angebot auf Abschluss des maxblue Depot Vertrages bzw. maxblue Wertpapier Sparplan Vertrages 
sowie der Teilnahmevereinbarung am Online- und Telefon-Banking ab, indem er das ausgefüllte und unterzeichnete Formular und den Antrag auf Eröffnung 
eines maxblue Depots bzw. maxblue Wertpapier Sparplan Depots an die Bank übermittelt und diese ihr zugehen. Der maxblue Depot Vertrag bzw. maxblue 
Wertpapier Sparplan Vertrag kommt zustande, wenn die Bank dem Kunden nach der gegebenenfalls erforderlichen Legitimationsprüfung die Annahme des 
Vertrages erklärt. Voraussetzung für die Annahme des Vertrages ist, dass der Bank alle erforderlichen Unterlagen – einschließlich der Empfangsbestätigung 
dieser Information – vorliegen.

Widerrufsbelehrung bei Fernabsatz von Finanzdienstleistung 
(Abschluss unter Verwendung der Unterschrift)

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach 
Erhalt dieser Belehrung in Textform,  jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 
in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Nummer 8 bis 12 und Absatz 2 Nummer 2, 4 und 8 sowie Artikel 248 § 4 Absatz 1 EGBGB und auch nicht vor Erfüllung 
unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 

Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG
Postkorb F950
Theodor-Heuss-Allee 72
60486 Frankfurt am Main

Telefax: 0 18 18-10 01*
E-Mail: widerruf.fernabsatz@db.com
*9,9 Cent / Min. aus dem dt. Festnetz,Mobilfunktarife können abweichen.

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) heraus-
zugeben. Überziehen Sie Ihr Konto ohne eingeräumte Überziehungsmöglichkeit oder überschreiten Sie die Ihnen eingeräumte Überziehungsmöglichkeit, 
können wir von Ihnen über die Rückzahlung des Betrags der Überziehung oder Überschreitung hinaus weder Kosten noch Zinsen verlangen, wenn wir Sie 
nicht ordnungsgemäß über die Bedingungen und Folgen der Überziehung oder Überschreitung (z.B. anwendbarer Sollzinssatz, Kosten) informiert haben. 
Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand 
zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungs-
verpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 
Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufs-
recht ausgeübt haben. 

Bei Widerruf dieses Fernabsatzvertrags über eine Finanzdienstleistung sind Sie auch an einen hinzugefügten Fernabsatzvertrag nicht mehr gebunden, 
wenn dieser Vertrag eine weitere Dienstleistung von uns oder eines Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns und dem Dritten zum 
Gegenstand hat.
 Ende der Widerrufsbelehrung
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C. Informationen über die Besonderheiten des im Fernabsatz abgeschlossenen Vertrages (Fortsetzung)

Widerrufsbelehrung bei Fernabsatz von Finanzdienstleistung im elektronischen Geschäftsverkehr 
(Abschluss unter Verwendung von PIN und TAN)

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt 
nach Erhalt dieser Belehrung in Textform,  jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 
§ 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Nummer 8 bis 12 und Absatz 2 Nummer 2, 4 und 8 sowie Artikel 248 § 4 Absatz 1 EGBGB und auch nicht vor Erfüllung 
unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 BGB in 
Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 

Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG
Postkorb F950
Theodor-Heuss-Allee 72
60486 Frankfurt am Main

Telefax: 0 18 18-10 01*
E-Mail: widerruf.fernabsatz@db.com

*9,9 Cent / Min. aus dem dt. Festnetz,Mobilfunktarife können abweichen.

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) heraus-
zugeben. Überziehen Sie Ihr Konto ohne eingeräumte Überziehungsmöglichkeit oder überschreiten Sie die Ihnen eingeräumte Überziehungsmöglichkeit, 
können wir von Ihnen über die Rückzahlung des Betrags der Überziehung oder Überschreitung hinaus weder Kosten noch Zinsen verlangen, wenn wir Sie 
nicht ordnungsgemäß über die Bedingungen und Folgen der Überziehung oder Überschreitung (z.B. anwendbarer Sollzinssatz, Kosten) informiert haben. 
Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand 
zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungs-
verpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 
Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufs-
recht ausgeübt haben. 

Bei Widerruf dieses Fernabsatzvertrags über eine Finanzdienstleistung sind Sie auch an einen hinzugefügten Fernabsatzvertrag nicht mehr gebunden, 
wenn dieser Vertrag eine weitere Dienstleistung von uns oder eines Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns und dem Dritten zum 
Gegenstand hat.
 Ende der Widerrufsbelehrung

Kein Widerrufsrecht beim Erwerb von Wertpapieren
Das Widerrufsrecht des Anlegers nach den Vorschriften des Fernabsatzgesetzes besteht nicht hinsichtlich des Erwerbes von Wertpapieren, da deren Preis auf 
dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat und die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können. Sofern der 
Anleger seinen Antrag auf Eröffnung des maxblue Depots bzw. des maxblue Wertpapier Sparplans widerrufen hat, muss er der zuständigen Filiale mitteilen, 
in welches bestehende Depot die erworbenen Wertpapiere geliefert werden sollen. Alternativ dazu kann der Anleger einen Verkaufsauftrag erteilen. Gezahlte 
Ausgabeaufschläge werden dem Anleger nicht zurückerstattet und möglicherweise entstandene Kursver luste realisiert.

Hinweise zur sofortigen Vertragsausführung
Die Bank wird sofort nach Annahme des maxblue Depot Vertrages bzw. des maxblue Wertpapier Sparplan Vertrages und noch vor Ablauf der Widerrufsfrist 
mit der Ausführung dieser Verträge und der auf deren Grundlage abgeschlossenen weiteren Verträge beginnen, wenn der Kunde hierzu seine ausdrückliche 
Zustimmung erteilt.

Die ausdrückliche Zustimmung holt die Bank bei Vertragsunterzeichnung ein.

Gültigkeitsdauer dieser Informationen
Diese Informationen (Stand: 03/2012) sind bis auf Weiteres gültig.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG
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Der europäische Gesetzgeber verpflichtet mit der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente („MiFID“) die Banken dazu, Vorkehrungen zum Umgang mit 
möglichen, sich auf Wertpapierdienstleistungen auswirkenden Interessenkonflikten zu treffen, um die Dienstleistungen den Kunden in einem integren Umfeld 
anbieten zu können und sich eventuell ergebende Beeinträchtigungen von Kundeninteressen zu vermeiden. 

Die Deutsche Bank hat bereits in den 1990er Jahren und damit lange vor der „MiFID“ eine Compliance-Organisation eingerichtet, um Interessenkonflikte zu 
managen, die sich auf Wertpapierdienstleistungen auswirken. Konzernweit gewährleistet ein allen Mitarbeitern zur Orientierung dienender Verhaltenskodex 
„Deutsche Bank Code of Conduct“, dass unser Handeln von Integrität, Verlässlichkeit, Fairness und Ehrlichkeit geprägt ist. Der Kunde steht im Mittelpunkt aller 
unserer Aktivitäten. Wir orientieren uns an seinen Zielen und Wünschen. Die weltweit geltenden Deutsche Bank Global Compliance Core Principles unterstrei-
chen die grundlegenden Standards, die im Deutsche Bank Code of Conduct niedergelegt sind.

Interessenkonflikte lassen sich insbesondere bei einer Universalbank, die für ihre Kunden unter anderem eine Vielzahl von Wertpapierdienstleistungen erbringt 
sowie Unternehmen finanziert und berät, nicht immer ausschließen. In Übereinstimmung mit den Vorgaben des Wertpapierhandelsgesetzes informieren wir Sie 
daher nachfolgend über unsere weitreichenden Vorkehrungen zum Umgang mit diesen Interessenkonflikten.

Solche Interessenkonflikte können sich ergeben zwischen Ihnen und unserer Bank, anderen Unternehmen unserer Gruppe, unserer Geschäftsleitung, unseren 
Mitarbeitern, vertraglich gebundenen oder unabhängigen Vermittlern oder anderen Personen, die mit uns verbunden sind, oder zwischen unseren Kunden. 

Interessenkonflikte können sich insbesondere ergeben 
 in der Anlageberatung und in der Vermögensverwaltung aus dem eigenen (Umsatz-)Interesse der Bank am Absatz von Finanzinstrumenten,
 bei Erhalt oder Gewähr von Zuwendungen (bspw. Platzierungs-/Vertriebsfolgeprovisionen/geldwerte Vorteile) von Dritten oder an Dritte im  Zusammenhang 
mit Wertpapierdienstleistungen für Sie,
 bei einer von der Anzahl der Wertpapiertransaktionen abhängigen oder bei einer erfolgsbezogenen Vergütung der Bank,
 durch erfolgsbezogene Vergütung von Mitarbeitern und Vermittlern,
 bei Gewähr von Zuwendungen an unsere Mitarbeiter und Vermittler,
 aus anderen Geschäftstätigkeiten unseres Hauses, insbesondere dem Interesse der Bank an Eigenhandelsgewinnen und am Absatz eigenemittierter Wert-
papiere,
aus Beziehungen unseres Hauses mit Emittenten von Finanzinstrumenten, etwa bei Bestehen einer Kreditbeziehung, der Mitwirkung an Emissionen, bei 
Kooperationen,
 bei der Erstellung von Finanzanalysen über Wertpapiere, die Kunden zum Erwerb angeboten werden,
 durch Erlangung von Informationen, die nicht öffentlich bekannt sind,
 aus persönlichen Beziehungen unserer Mitarbeiter oder der Geschäftsleitung oder der mit diesen verbundenen Personen oder
 bei der Mitwirkung dieser Personen in Aufsichts- oder Beiräten.

Um zu vermeiden, dass sachfremde Interessen z. B. die Beratung, Auftragsausführung, die Vermögensverwaltung oder Finanzanalyse beeinflussen, haben wir 
uns und unsere Mitarbeiter auf hohe ethische Standards verpflichtet. Wir erwarten jederzeit Sorgfalt und Redlichkeit, rechtmäßiges und professionelles Han-
deln, die Beachtung von Marktstandards und insbesondere immer die Beachtung des Kundeninteresses. Unsere Mitarbeiter sind verpflichtet, diese Standards 
und Verhaltenspflichten zu beachten. 

In unserem Hause ist unter der direkten Verantwortung der Geschäftsleitung eine unabhängige Compliance-Stelle tätig, der die Überwachung der Identifikation, 
Vermeidung und des Managements von Interessenkonflikten durch die Geschäftsbereiche obliegt. Im Einzelnen ergreifen wir u. a. folgende Maßnahmen:

Schaffung organisatorischer Verfahren zur Wahrung des Kundeninteresses in der Anlageberatung und der Vermögensverwaltung, bspw. Geneh-
migungsverfahren für neue Produkte oder Monitoring der Kundenportfolios durch Compliance;
 Regelungen über die Annahme von Zuwendungen und Offenlegung der Annahme und Gewährung von Zuwendungen;
 Schaffung von Vertraulichkeitsbereichen durch Errichtung von Informationsbarrieren, die Trennung von Verantwortlichkeiten und/oder räumliche 
Trennung;
Führung einer Insider- bzw. Beobachtungsliste, die der Überwachung des sensiblen Informationsaufkommens sowie der Verhinderung eines Missbrauchs 
von Insiderinformationen dient;
 Führung einer Sperrliste, die unter anderem dazu dient, möglichen Interessenkonflikten durch Geschäfts- oder Beratungsverbote oder ein Verbot von Finanz-
analysen zu begegnen;
Offenlegung von Wertpapiergeschäften solcher Mitarbeiter gegenüber der Compliance-Stelle, bei denen im Rahmen ihrer Tätigkeit Interessenkonflikte auf-
treten können;
 Schulungen unserer Mitarbeiter;
Interessenkonflikte, die sich nicht vermeiden lassen sollten, werden wir gegenüber den betroffenen Kunden vor einem Geschäftsabschluss oder einer Bera-
tung offenlegen.

Informationen über den Umgang mit Interessenkonflikten

Informationen zu Interessenkonflikten
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Auf die folgenden Punkte möchten wir Sie insbesondere hinweisen: 

Beim Erwerb von Investmentanteilen, Zertifikaten und strukturierten Anleihen zahlen Sie einen etwaigen Ausgabeaufschlag als Teil des Kaufpreises an uns.  
Die Höhe der Ausgabeaufschläge teilen wir Ihnen mit.

Des Weiteren erhalten wir im Zusammenhang mit der Anschaffung von Wertpapieren in der Regel Zuwendungen von Fondsgesellschaften und Wertpapiere-
missionshäusern. Hierzu gehören zum einen umsatzabhängige Vertriebsfolgeprovisionen, die Kapitalanlagegesellschaften aus den von ihnen vereinnahmten 
Verwaltungsgebühren wiederkehrend an uns zahlen. Zum anderen fallen hierunter die von Emittenten von Zertifikaten und strukturierten Anleihen an uns 
geleisteten Vertriebsvergütungen in der Form von Platzierungsprovisionen, entsprechenden Abschlägen auf den Emissionspreis und Vertriebsfolgeprovisionen. 
Die Höhe der Vertriebsfolgeprovisionen beträgt in der Regel bei Rentenfonds zwischen 0,1 % und 1,2 % p. a., bei Aktienfonds zwischen 0,5 % und 1,6 % p. a., bei 
offenen Immobilienfonds zwischen 0,2 % und 1,1 % p. a., bei allen sonstigen Fonds (z. B. Dachfonds, Gemischte Fonds, Alternative Fonds, Wertgesicherte Fonds 
u.w.) zwischen 0,5 % und 2,0 % p. a. sowie bei Zertifikaten und strukturierten Anleihen zwischen 0,1 % und 2,0 % p. a. Die Höhe der Platzierungsprovisionen 
bei Letzteren beträgt in der Regel zwischen 0,5 % und 2,0 %, wobei der Emittent der Bank teilweise einen entsprechenden Abschlag auf den Emissionspreis 
einräumt. Handelt es sich um eigene Produkte der Bank, werden der vertreibenden Stelle entsprechende Beträge bankintern gutgeschrieben.
Die Vereinnahmung dieser Zahlungen und Zuwendungen bzw. sonstiger Anreize fällt im Zusammenhang mit der Anschaffung von Finanzinstrumenten an und 
dient der Bereitstellung einer effizienten und qualitativ hochwertigen Infrastruktur. Die Höhe der Zuwendungen für ein konkretes Wertpapier werden wir Ihnen 
auf Nachfrage, im Fall der Anlageberatung unaufgefordert vor dem Abschluss eines Geschäftes offen legen.
In der Vermögensverwaltung treffen wir die Entscheidungen über den Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten im Rahmen der mit Ihnen vereinbarten 
 Anlagerichtlinien, ohne vorher Ihre Weisung einzuholen. Diese Konstellation verstärkt im Vergleich zur Anlageberatung den mit der Entgegennahme von 
Zu wendungen verbundenen Interessenkonflikt, da wir uns bei der Auswahl der zu erwerbenden Wertpapiere vorrangig an der Höhe der Zuwendungen orien-
tieren könnten. Den hieraus resultierenden Risiken begegnen wir durch geeignete organisatorische Maßnahmen, insbesondere einen am Kundeninteresse aus-
gerichteten Investmentauswahlprozess. Unabhängig davon legen wir Ihnen vor Abschluss einer Vermögensverwaltung die Größenordnung der Zuwendungen 
offen und stellen nachträglich die erhaltenen Zuwendungen zusammen.
Ein weiterer bei der Vermögensverwaltung typischer Interessenkonflikt kann sich bei der Vereinbarung einer performanceabhängigen Vergütung ergeben. Hier 
ist nicht auszuschließen, dass der Verwalter zur Erzielung einer möglichst hohen Performance und damit einer erhöhten Vergütung unverhältnismäßige Risiken 
eingeht. Eine Risikoreduzierung kann hier u. a. durch die Kombination mit anderen festen Vergütungskomponenten erzielt werden. Ein Interessenkonflikt kann 
sich auch ergeben, wenn wir verschiedene Funktionen wahrnehmen, beispielsweise als Vermögensverwalter, als Emittent von Wertpapieren und als preis-
stellende Partei, insbesondere bei eigenemittierten oder außerbörslich erworbenen Wertpapieren sowie bei Devisentermin- und Devisenoptionsgeschäften, 
da wir die Geschäfte im Rahmen der Vermögensverwaltung in Ihrem Namen und für Ihre Rechnung mit uns selbst abschließen. Wir legen bei außerbörslichen 
Geschäften den Preis selbst fest. So bestimmen wir die Höhe der Marge, insbesondere von eigenen Zertifikaten und außerbörslich abgeschlossenen Trans-
aktionen, und zum anderen entscheiden wir als Vermögensverwalter gleichzeitig über die Häufigkeit der Transaktionen.

Schließlich erhalten wir von anderen Dienstleistern im Zusammenhang mit unserem Wertpapiergeschäft unentgeltliche Zuwendungen wie Finanzanalysen und 
sonstiges Informationsmaterial, Schulungen und zum Teil technische Dienste und Ausrüstung für den Zugriff auf Drittinformations- und -verbreitungssysteme. 
Die Entgegennahme derartiger Zuwendungsleistungen steht nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit den Ihnen gegenüber erbrachten Dienstleistungen; wir 
nutzen auch diese Zuwendungen dazu, unsere Dienstleistungen in der von Ihnen beanspruchten hohen Qualität zu erbringen und fortlaufend zu verbessern.

An Zuführer, d. h. vertraglich gebundene oder unabhängige Vermittler, die uns einzelne Geschäfte oder ohne Bezug zu einem konkreten Geschäft Kunden 
vermitteln, zahlen wir zum Teil erfolgsbezogene Provisionen und Fixentgelte. Für gebundene Vermittler gibt es auch ein gestaffeltes Anreizsystem für Produkte 
einzelner Emittenten, z. B. bei einzelnen Vertriebsaktionen für Fonds oder Zertifikate bestimmter, ggf. auch konzerneigener, Fondsgesellschaften oder Emitten-
ten. Darüber hinaus können unabhängige Vermittler auch von Dritten, insbesondere Fondsgesellschaften und Wertpapieremissionshäusern, neben den von uns 
gezahlten Handelsvertreterprovisionen unmittelbar Zuwendungen erhalten.

Auch in von uns erstellten oder verbreiteten Finanzanalysen informieren wir über relevante potenzielle Interessenkonflikte.

Auf Ihren Wunsch werden wir Ihnen weitere Einzelheiten zu dieser Information über den Umgang mit Interessenkonflikten zur Verfügung stellen. Unsere globale 
Richtlinie im Umgang mit Interessenkonflikten finden Sie unter http://www.deutsche-bank.de/coi. Gerne schicken wir Ihnen diese auch zu.
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www.maxblue.de
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Leistung aus Leidenschaft.

Internet: www.maxblue.de
Kundenservice: 01818-1000* 

* 9,9 Cent / Min. aus dem dt. Festnetz,  
Mobilfunktarife können abweichen.
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